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Kunststoffdispersionen auf der Basis 
von Polyacrylsäureestern als Betonzusatzstoff 
Vortrag gehalten in der Technischen Akademie Esslingen am 20.9.1978 im Rahmen der Lehrgangsveranstaltung ,.Emulgier
bare Kunstharze im Ingenieurbau". 

Von Reg.Rat Dipl.-lng. Michael Gierloff, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 

DK 666.972.16: 678.744.32 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 9 ( 1979) Nr. 1 S. 2/7 

Manuskript-Eingang 6. November 1978 

Inhaltsangabe 

Kunststoffdispersionen auf der Basis von Acrylsäureestern finden in letzter Zeit verstärkt als Zusatzstoffe in Beton Verwendung. 
Sie werden im Gegensatz zu den Zusatzmitteln in relativ großen Zugabemengen dem Frischbeton /-mörtel beigegeben . Die nach
stehenden Untersuchungen sollen eine Möglichkeit aufzeigen, den Einfluß von Acrylsäureestern, hier als Mischpolymerisat vor
liegend, auf Eigenschaften von Mörteln und Betonen im frischen und erhärteten Zustand zu kennzeichnen. 

Erstarren - Ausbreitmaß- Verformbarkeit- Luftporengehalt- Temperaturentwicklung-Druckfestigkeit- Kriechen/Schwin
den - Elastizitätsmodul 

1. Allgemeines 

Diese Produkte sind Zusätze , bei denen in einer wäßrigen 
Phase ein Feststoff als Polymerisat in hochmolekularer 
Form mit entsprechenden Dispergiermitteln und Schutz
kolloiden fein verteilt vorliegt. Die Dispersionen werden 
vorzugsweise als Zusatz zum Putz-, Reparatur- und Sperr
mörtel verwendet, haben aber auch im Industrieestrichbau 
ein großes Einsatzgebiet . In letzter Zeit gehen Bestrebun
gen dahin , die Kunststoffdispersionen verstärkt als Zusatz 
in Beton zu verwenden. Im Frischbetonbereich soll im we
sentlichen die Verarbeitbarkeit verbessert werden , im Fest
betonhereich vor allem die Elastizität durch Verminde
rung des E-Moduls, ohne die wichtigste Eigenschaft des 
Betons, seine Druckfestigkeit wesentlich zu mindern. Wich
tige Voraussetzung für den Einsatz derartiger Zusatzstoffe 
im Zementmörtel bzw. -beton sind deren Alkali- und Wasser
beständigkeit, Wie auch aus der Literatur ersichtlich, erfüllen 
die Acrylate diese Aufgabe besser, als z.B. die bisher ver
wendeten Acetate und deren Copolymerisate. So stehen die 
Acrylate bei entsprechender Berücksichtigung des jeweili
gen Anwendungsgebietes gleichberichtigt neben den bisher 
mit Erfolg eingeführten Vinylpropionat /Vinylchloridmisch
polymerisaten und z.B. den Stoffen auf der Basis von Sty
rol/ Acrylat und Styrol/Butadien. Bei Verwendung einer 
Kunststoffdispersion in größeren Mengen von 5 bis etwa 
20 %, bezogen auf das Zementgewicht , verhält sich der Zu
satzstoff im Zement-Zuschlaggefüge wie eine zusätzliche 
Bindemittelkomponente. Im Gegensatz zum hydraulischen 
Bindemittel Zement, dessen Erstarren und Erhärten auf 
chemischem Wege durch Bildung von Hydratphasen erfolgt, 
geschieht die Aushärtung der Kunststoff-Dispersionen auf 
auf physikalischem Weg, durch Abgabe von Wasser. 

Bei allen Dispersionstypen liegen zwar gewisse Erfahrungen 
im Frischbeton bzw. -mörtelbereich sowie im Kurzzeitverhal
ten vor, . jedoch fehlen Aussagen über das noch ungeklärte 
Langzeitverhalten, ob z.B. Alterungserscheinungen auf lange 
Sicht das Verhalten kunststoffmodifizierter Betone merk
lich beeinflussen können. 

Die feine Verteilung der Dispersion im Beton, die Beeinflus
sung bestimmter Betoneigenschaften und die nicht uner
heblichen Zugabemengen weisen diese Stoffe als Zusatzstof
fe im Sinne der DIN 1045 aus. 
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Um die Eignung dieser, der damit der Prüfzeichenpflicht 
unterliegenden Zusatzstoffe festzustellen, hat der Sachver
ständigenausschuß (SV A) Betonzusatzmittel - des Instituts 
für Bautechnik (IfBt) in Berlin - Richtlinien für die Versu
che zur Beurteilung von Betonzusatzstoffen mit organi
schen Bestandteilen - erarbeitet [ 1 ] . Danach werden Eigen
schaften von Beton und Zementleim mit Zusatzstoffen er
mittelt und auf etwaige schädliche Einflüsse der Zusatzstof
fe auf Beton und Stahlbeton hin beurteilt. Die folgenden 
Untersuchungen sollen Möglichkeiten aufzeigen, Betonzu
satzstoffe auf ihre Eignung hin beurteilen zu können . An
hand von verschiedenen Beispielen werden Prüfungen nach 
den Richtlinien des SV A-Betonzusatzmittel gezeigt . Dar
überhinaus wurden weitergehende Untersuchungen ange
stellt, die besonders die Entwicklung der Hydratations
wärme und den Erstarrungsverlauf berücksichtigen. 

Bei dem hier untersuchten Zusatzstoff handelte es sich um 
eine mittelviskose , feindisperse Copolymerisat-Dispersion 
auf reiner Acrylester-Basis . Diese Dispersion lag in sechs 
Chargen vor, die a'us der Produktion zu unterschiedlichen 
Zeiten entnommen worden sind. 

Im einzelnen wurden folgende Untersuchungen durchge
führt, die in Bild 1 dargestellt sind: 

Feststoffgeha lt 

Verseifbarkeit 

Bild 1 
Prüfungsumfang 

Erstarren Ausbreitmaß 

Ausbreitmaß Rohdichte 

Verformbarkeit Luftporengehalt 

Wassereinsparung 

Temperaturent 
wicklung 

2. Zur Untersuchung des Zusatzstoffes 

2.1 Ermittlung des Feststoffgehaltes 

Druckfestigkeit 

Kriechen 

Schwinden 

E - Modul 

Es lagen 5 Zusatzstoffe vor , die an unterschiedlichen Tagen 
aus der Produktion entnommen wurden . Zur Ermittlung 
des Feststoffgehaltes wurden die Proben I - V bei 120° ge
trocknet und der Rückstand in % auf die Einwaage bezo
gen (Bild 2) . 
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Bild 2 
Feststoffgehalt M (M- %) von Kunststoffdispersionen 

Wegen der Entmischungsgefahr der im Wasser dispergierten 
Kunststoffteilchen war ein kräftiges Umrühren der Disper
sionen unbedingt erforderlich. Zur Kenntnis der Verteilung 
wurden daher aus unterschiedlichen Tiefen des Lagergefä
ßes Proben gezogen und die Standardabweichung des Fest
stoffgehaltes z.B . bei Probe III ermittelt . Es trat eine Ab
weichung von weniger als ± 0 , l % auf. Es konnte festge
stellt werden, daß die Feststoffteilchen bei allen Proben in 
nahezu einheitlicher Konzentration vorlagen und zudem 
in den Lagergefäßen gleichmäßig verteilt waren. Der Fest
stoffgehalt betrug im Mittel etwa 48 ,0 %, die Standardab
weichung der Werte der Proben untereinander± 0 ,3 %. 

2.2 Verseifbarkeit 

Zur Beurteilung der Alkalibeständigkeit wurde das Verfah
ren nach DIN 51 559 - Bestimmung der Verseifungszahl 
[2] - herangezogen. Es wurde die Menge an Kaliumhydro
xid in mg bestimmt, der erforderlich war, um die in l g des 
Zusatzstoffes enthaltenen freien Säuren zu neutralisieren 
und die vorhandenen Ester zu verseifen . Die Untersuchung 
wurde nach einem Jahr wiederholt und es ergaben sich Wer
te, deren Abweichungen innerhalb der Prüffehlergrenze la
gen. Eine Veränderung des Zusatzstoffes durch Verseifung 
im alkalischen Medium konnte nach einem Jahr nicht nach
gewiesen werden. 

3. Frischbetoneigenschaften 

Zur Klärung der Frage, wie sich die Dispersionen im Frisch
beton verhalten , wurde von der in Bild 3 gezeigten Beton
zusammensetzung ausgegangen : 
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Bild 3 

1 00.----------------------g 
Mischungsverhältnis Beton 

M-•t. 

BO 

60 

40 

zo 

.o· mit Zusatz 
1 : 6,1 : 0, 63 1: 6,1 : 0,50 :0,05 

56 

4Z 

3Z 
816 

DIN 1045 

O.Z5 0,50 1,0 Z.O 4,0 B,Omm 16 
Lochweile--

Betonzusammensetzung für Frischbetonuntersuchungen 

Bei den Untersuchungen'wurde ein Portlandzement PZ 35 F 
verwendet. Der Zuschlag bestand aus überwiegend quarziti
schen Bestandteilen und war nach der Regelsieblinie B 16, 
DIN l 045, zusammengesetzt. Zur Erzielung eines einheitli
chen Ausbreitmaßes von Beton ohne und mit Zusatzstoff 
wurde infolge der verflüssigenden Wirkung des Zusatzstof
fe s derW/Z-Wert reduziert. Der Zusatzstoffgehalt wurde mit 

5 %, bezogen auf die Zementmen_ße, festgesetzt und das 
Wasser im Zusatzstoff auf das Anmachwasser angerechnet. 

3.1 Ausbreitmaß 

Das Ausbreitmaß [3] wurde an jeweils drei Mischungen für 
den .. 0"-Beton und die Betone mit Zusatzstoff sofort und 
30 min nach Beendigung des Mischvorganges ermittelt. Die 
Ergebnisse sind in Bild 4 als Mittelwert aus drei Einzelmes
sungen dargestellt . Die Ausbreitmaße der Betone mit Zu
satzstoff waren unmittelbar nach dem Anmachen geringfü
gig größer als die des Vergleichsbetons. Nach 30 min zeigte 
sich ein Ansteifen der Mischungen, die Ausbreitmaße lagen 
nun geringfügig z.T. über und unter dem Wert des Nullbe
tons. 
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D unmittelbar nach dem Anmachen 
l;;1 30 min nach dem Anmachen 
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Nullbeton J 

!I m 
Beton mit Zusatzstoffen l · Y 

Bild 4 
Ausbreitmaß a (cm) von Beton mit und ohne Zusatzstoffunmittel
bar und 30 min nach dem Anmachen 

3.2 Frischbetonrohdichte 

Zu den Ausbreitmaßen wurden die entsprechenden Frisch
betonrohdichten ermittelt. Dabei waren die Rohdichten der 
Betone mit Zusatzstoff um etwa 7 % geringer als der Wert 
des. Nullbetons mit 2,30 kg/dm 3 . 

3.3 Luftporengehalt 

Der Unterschied in den Frischbetonrohdichten Bild 5 zwi
schen dem 0-Beton und den Betonen mit Zusatzstoff war 
durch die vermehrte Luftporeneinführung begründet. 
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Bild 5 

O ermittelt aus dem Unterschied der Rohdichten 
0 ermittelt mit dem Luftgeholt prüf er 

][ m 
Beton mit Zusatzstoffen I-V 

Vergrößerung des Luftporengehaltes & (Val·%) von Betonen mit 
Zusatzstoffen bezogen auf den Vergleichsbeton 

Das Bild 5 zeigt die Differenz des Luftporengehaltes von 
Betonen mit Zusatzstoffen gegenüber dem "0"-Beton, zum 
einen gemessen mit dem Luftgehaltsprüfer [3] (gestrichelte 
Säule) und zum anderen ermittelt aus dem Unterschied der 
Rohdichten. Der Luftporengehalt lag in der gleichen Grö
ßenordnung wie der Abfall der Frischbetonrohdichten. 
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3.4 Wassereinsparung 

Gegenüber der "0"-Mischung war bei den Mischungen mit 
Zusatzstoff eine Wassereinsparung von I 7 - 22 % festzustel
len , die nach folgender Formel berechnet wurde : 

es bedeutet : 

Wz (Go+Zo) 

Wo(Gz+Zz) 
x 100 in % 

Wo : Wasser der " 0 "-Mischung in l/m3 

Wz : Wasser der Mischung mit Zusatzstoff in l/ m 3 

Go: Zuschlag der " 0"-Mischung in kg/m3 

Gz: Zuschlag der Mischung mit Zusatzstoff in kg/m3 

Zo : Zementgehalt der " 0"-Mischung in kgfm 3 

Zz : Zementgehalt der Mischung mit Zusatzstoff in kg/m3 

Dabei wurde der Feuchtigkeitsgehalt der Zuschläge mit be
rücksichtigt. Die Wassereinsparung fällt dadurch geringer 
aus, als bei etwa unberücksichtigtem Gehalt an Zuschlag 
und Zement und entspricht mehr den wahren Verhältnissen, 
denn üblicherweise wird nur die Zugabemenge an Wasser 
in Rechnung gestellt . 

3.5 Temperaturentwicklung im Beton 

Zur Vergleichbarkeit der Zusatzstoffe untereinander und 
zur Kenntnis des Einflusses der Zusatzstoffe auf den Reak
tionsablauf bei der Hydration von Zement ist die Tempera
turentwicklung im Beton ermittelt worden . Die bei der Hy
dratation auftretende Temperaturerhöhung in dem in iso
lierte Gefäße eingewogenen Beton ist mit Thermoelementen 
gemessen und mit einem Schreiber aufgezeichnet worden 
(Bild 6). 
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Temperaturentwicklung T fC) von Beton mit und ohne Zusatzstoff 

Dabei wurde von folgender Betonzusammensetzung ausge
gangen: 

Verhältnis von Zement : Zuschlag : Wasser : Zusatzstoff 

4,8 : 0 ,60 : 0 ,0 5/0 ,1/0,2 

Der Gehalt an Zusatzstoffen betrug jeweils 5, 10 und 20 %. 
Die Sieblinie wurde nach A/Bg, DIN 1045, zusammenge
stellt. Bei allen Zusatzstoffen war mit steigender Dosierung 
eine Verzögerung des Reaktionsablaufes, verbunden mit ei
nem geringen Absinken des Temperaturmaximums, fest
zustellen . Während beim .. 0"-Beton das Maximum bei etwa 
15 Stunden lag, war beim Beton mit einem Zusatz von 20 % 
die größte Temperaturerhöhung etwa 10 Stunden später zu 
verzeichnen. 
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4. Frischmörteleigenschaften 

Erstarrungsverhalten und Verarbeitbarkeit wurden zusätz
lich an Zementpasten bzw. Mörteln ermittelt. 

4.1 Erstarrungsverhalten 

Als vergleichende "0"-Probe zu den Mischungen mit 5, 10 
und 20 % Zusatzstoffgehalt diente eine Paste mit Norm
steife nach DIN 1164 [ 4]. Beginn und Ende des Erstarrens 
wurde durch ein automatisches Nadelgerät (Prisomhre) [5] 
ermittelt , das das gleichzeitige Messen des Erstarrungsverhal
tens von 4 Zementpasten gestattete (Bild ,?J. 

l 

Bild 7 
Erstarrungsmeßgerät (Prisometre) 

An einer auf- und abwärts beweglicl).en Platte befinden sich 
4 Nadeln, die beim Absinken je nach Erstarrungszustand 
der Mörtelpasten mehr oder weniger tief eintauchen. Dabei 
wird die Bewegung der Nadeln mittels eines Schreibstiftes 
auf eine sich drehende Trommel übertragen . Vor Erstar
rungsbeginn wird eine horizontale Linie gezeichnet, wäh
rend des Erstarrens eine S-Kurve. Das Erstarrungsende ist 
wiederum du_rch eine Horizontale gekennzeichnet . Die Ein
dringtiefe kann dann aus dieser Kurve abgegriffen werden. 

Bild 8 zeigt das Erstarrungsverhalfen von Zementpasten mit 
und ohne Zusatzstoff. Während die Erstarrungszeiten bei 
den Mischungen mit 5 % und I 0 % Zusatzstoffgehalt im 
Mittel etwa 2 Stunden bzw. 3 Stunden über denen der Ver
gleichsmischungen lagen , betrug die Verzögerung gegenüber 
der "0"-Mischung bei 20 % Zusatzstoffgehalt etwa 5 Stun
den. Auch verlängerte sich die Zeitspanne zwischen dem 
Erstarrungsende um etwa eine halbe Stunde. 
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Bild 8 
Erstarrungszeiten t (h) von Zementpasten mit und ohne Zusatz
stoffen 

4.2 Verarbeitbarkeit 

Die Verarbeitbarkeit an Mörteln wurde zum einen durch 
das Ausbreitmaß, DIN 18 555 [6], und zum anderen mit 
dem Wuerpelgerät, DIN 1060, bestimmt [7]. 

Bild 1 0 zeigt die Ausbreitmaße der Nullmörtel und der 
Mörtel mit Zusatzstoff als Mittel aus jeweils 3 Mischungen. 
Die Zusätze wiesen untereinander etwa die gleiche verflüssi
gende Wirkung auf. Im Mittel betrug die Vergrößerung des 
Ausbreitmaßes der Mörtel mit Zusatzstoffen gegenüber der 
Nullmischung unmittelbar nach dem Herstellen 35 %. Nach 
einer halben Stunde war sogar eine Vergrößerung um etwa 
40 % gegenüber dem vergleichbaren Wert der Nullmischung 
zu verzeichnen. Die Mischungen mit Zusatzstoff erwiesen 
sich nach 30 min verformungsfähiger als die Nullmischun
gen. 

4.2 .2 Verformbarkeit durch das Wuerpelgerät 

Bild 11 zeigt das modifizierte Verformungsgerät nach Wuer
pel. Hier wird bei kontinuierlichem Lastanstieg ein quadra
tischer Probekörper (Frischmörtel) zu einem Rhombus ver
farmt. Der dabei auftretende Verformungsweg kann bei un
serem Gerät in Abhängigkeit von der Kraft mit einem x-y
Schreiber aufgezeichnet werden. 

Bild 11 
Modifiziertes Verformungsmeßgerät nach Wuerpel 

Bild 9 Bild 12 zeigt das Kraft-Weg-Diagramm von Mörteln ohne und 
Ausbreittisch nach Haegermann mit 5 und 10 % Gehalt an Zusatzstoffen. Die Verformungs

messungen wurden unmittelbar und 30 min nach dem An-
4.2.1 Ausbreitmaß machen durchgeführt. Während beim Nullmörtel nach 30 

min eine deutliche Abnahme der Verformbarkeit zu ver-
Bild 9 zeigt den Ausbreittisch nach Haegermann. Die ersten zeichnen war, nahm die Verformbarkeit der Mörtel mit Zu-
Messungen erfolgten unmittelbar nach Beendigung des 
Mischvorganges und die zweiten Messungen 30 min nach 60,.---------------, 

dem Herstellen der Mörtel. 
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Satzstoffen von 0 auf 30 min zu, und zwar stieg der Verfor
mungsweg mit zunehmendem Zusatzstoffgehalt . Definiert 
man jedoch die Differenz der Integrale der jeweiligen Kur
von von 0 und 30 min als Arbeitszuwachs bzw. als Arbeits
minderung, d .h. die gestrichelte Fläche zwischen den Kur
ven, so war beim Mörtel mit 5 % Gehalt an Zusatzstoff ein 
relativ großer Verformungsweg zu verzeichnen. Der Zu
wachs beim Mörtel mit I 0 % Zusatzstoffgehalt war bereits 
um etwa 50 % geringer. Absolut gesehen lag zwar eine grö
ßere Verformung bei höherer Kunststoffkonzentration vor, 
jedoch war hier der Zuwachs an Verformung nicht so stark 
ausgeprägt . 

5. Prüfung des Zusatzstoffes im Beton 

Für die Prüfung des Zusatzstoffes im Beton wurde ein Ge
misch aus 3 Portlandzementen verwendet, um eine mögli
che ungünstige Beeinflussung von Betoneigenschaften durch 
die Verwendung nur eines Zementes auszuschließen. Die 
Druckfestigkeiten der Gemische, ermittelt an jeweils 5 Pro
ben , entsprachen einem Portlandzement der Festigkeitsklas
se 35 F [ 4] . 

Bild 13 
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Betonzusammensetzung für Festbetonuntersuchungen 

Ausgehend von der in Bild 13 gezeigten Betonzusammenset
zung wurden Proben für Bestimmung der Druckfestigkeit , 
des Kriechens, des Schwindens und des E-Moduls herge
stellt . Der Gehalt an Zusatzstoffen betrug jeweils I 0 %, be
zogen auf das Zementgewicht. Zur Erlangung vergleichba
rer Ausbreitmaße wurde hier die Zementleimmenge des Be
tons mit Zusatzstoff reduziert . 

5.1 Druckfestigkeit nach 28 Tagen 

Die Druckfestigkeit wurde an 20 ern-Würfeln ermittelt , die 
nach DIN l 048 [ 4] gelagert waren ( d .h. I. Tag in feuchtig
keitsgesättigter Luft (20/95), dann bis zu m 7. Tag unter 
Wasser, danach bis zur Prüfung im Klima 20/65). Im Mittel 
war die Druckfestigkeit des .. 0"-Betons nach 28 Tagen um 
etwa 30 % höher als die des Betons mit Zusatzstoff. 

5.2 Druckfestigkeit nach Luft- und Wasserlagerung 

Ein Teil der Proben au s der obengenannten Mischung wurde 
luftgelagert , d.h. bis zum 7. Tag im Klima 20/ 95 , da nach 
bis zur Prüfung im Klima 20/65. Der andere Teil wurde 
wassergelagert , d .h . nach dem 7. Tag bis zum Tag der Prü
fung unter Wasser. Die im Verlauf eines Jahres erzielten 
Druckfestigkeitswerte wurden jeweils auf den Vergleichs
wert bei Normlagerung (DIN I 048) nach 28 Tagen bezo
gen. 

In Bild 14 sind die Druckfestigkeitendes .. 0 " -Betons und 
des Betons mit Zu satzstoff über dem Verlauf eines Jahres 
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Bild 14 
Relative Druckfestigkeit von Beton mit und ohne Zusatzstoff bezo
gen auf 28-Tage-Festigkeit (Normlagerung) 

aufgetragen. Die Festigkeitswerte stehen in Relation zum 
28 Tage-Wert bei Normlagerung. Während beim Nullbeton 
praktisch kein Festigkeitsunterschied zwischen Wasser- und 
Luftlagerung auftrat, lag beim Beton mit Zusatzstoff der 
Festigkeitsverlauf bei Luftlagerung über dem der Wasserla
gerung. Es wird vermutet, daß durch den Austrocknungs
prozeß ein physikalisches Verkleben des Kunststoffes mit 
dem Betongefüge stattfand, das bereits nach 28 Tagen ein 
Ansteigen der. Festigkeit um etwa I 0 % gegenüber den ent
sprechenden Werten aus der Wasserlagerung bewirkte. 

5.3 Kriechen und Schwinden 

Die Messungen von Kriechen und Schwinden wurden in dem 
in Bild 15 dargestellten Zeitraum durchgeführt. Die Messun
gen erfolgten an Prismen I 0 x I 0 x 30 cm und fanden im 
Klimaraum statt, um den Temperatureinfluß auszuschlie
ßen. 
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Bild 15 
Kriech- und Schwindverformungen E von Beton mit und ohne Zu
satzstoff 

Bild 15 zeigt den Unterschied im Kriech- und Schwindver
halten zwischen Nullbeton und Beton mit Zusatzstoff, bei 
dem nach dem Verlauf eines Jahres ein um etwa 30 % grö
ßeres Kriechmaß als beim " 0 "-Beton auftrat, während das 
Schwindmaß geringfügig oberhalb der Linie des Vergleichs
betons verlief. Schwindmaß und Kriechzahl beider Betone 
liegen im Bereich üblicher Verformungen herkömmlicher 
Betone. 

5.4 Elastizitätsmodul 

E-Modulmessungen wurden an Probekörpern durchgeführt , 
die zum einen bis zu 3 Monate unter Wasser und zum ande
ren 3 Monate an Luft gelagert waren. 

Dabei ergaben sich folgende Resultate , die in Bild 16 dar
gestellt sind . 

Der E-Modul des Betons mit Zusatzstoff war im allgemei
nen um 20- 25 %geringer als der des Nullbetons. Der E-Mo-
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Bild 16 
Elastizitätsmodul ED (N/mm2) von Beton mit und ohne Zusatz
stoff nach Luft- und Wasserlagerung 

dul des Vergleichsbetons zeigte nach 98 Tagen Luftlagerung 
ein Ansteigen um nahezu 20 % gegenüber seinem Anfangs
wert bei 7 Tagen, während der Anstieg beim modifizierten 
Beton von 7 auf 98 Tagen nur etwa 10 % betrug. Nach 3 
Monaten Wasserlagerung zeigte sich beim Vergleichsbeton 
während weiterer 3 Monate keine Änderung des E-Moduls, 
während die Werte des Betons mit Zusatzstoff nach 3 Mo
naten den "3-Monatswert" der Luftlagerung erreichten. Es 
wird vermutet , daß hier der Aushärtungsvorgang des Poly
merisates, der durch die Wasserlagerung eingeschränkt bzw. 
verhindert wurde, nunmehr fortgesetzt werden konnte und 
zur weiteren Steigerung der Festigkeit beitrug. 

6. Zusammenfassung und Schlußfolgerung 

Zusammenfassend ist zu sagen : Die Untersuchungen dien
ten dazu, Möglichkeiten einer Beurteilung von Betonzusatz
stoffen aufzuzeigen. Der hier untersuchte Zusatzstoff vom 
Typ eines Acrylsäureesters sollte im wesentlichen Frischbe
ton- bzw. Mörteleigenschaften und elastische Eigenschaf
ten von Festbeton verbessern , ohne die Druckfestigkeit 
wesentlich zu vermindern. Für den Einsatz derartiger 
Dispersionen im Beton ist deren Alkalibeständ-igkeit we
sentliche Voraussetzung. Im einzelnen wurde durch die Un
tersuchungen folgendes festgestellt : 

Die im Wasser dispergierten Feststoffteilchen neigen zum 
Sedimentieren. Ein kräftiges Umrühren vor dem Gebrauch 
führte zu einer gleichmäßigen Verteilung des Kunststoffes 
im Wasser. Die Alkalibeständigkeit wurde durch die Versei
fungszahl definiert . Eine Veränderung der Dispersion durch 
das alkalische Medium konnte auch nach einem Jahr nicht 
festgestellt werden. 

Zur weiteren Klärung der Frage des Einflusses der Disper
sionen auf die Eigenschaften des Frischbetons wurden die 
Konsistenz, die Wassereinsparung und die Temperaturent
wicklung ermittelt . So waren die Ausbreitmaße der kunst
stoffmodifzierten Betone nach 30 min im Mittel größer als 
die der Vergleichsmischungen. Auch konnte eine Wasserein-

sparung von etwa 20 % gegenüber dem "0"-Beton erzielt 
werden . Die Temperaturentwicklung ging mit zunehmender 
Kunststoffkonzentration langsamer vor sich als beim Ver
gleichsbeton und erreichte nicht dessen Temperaturmaxi
mum. An kunststoffmodifizierten Frischmörteln wurden 
das Erstarrungsverhalten und die Verarbeitbarkeit bestimmt. 
Dabei setzte das Erstarren der Kunststoffmörtel mit stei
gender Dosierung bis zu 5 Stunden später ein als beim "0"
Mörtel. Während der Nullmörtel mit zunehmender Zeit der 
Verformungskraft einen größer werdenden Widerstand ent
gegensetzte , erwiesen sich die kunststoffmodifizierten Mör
tel nach 30 min noch verformungsfähiger als unmittelbar 
nach dem Anmachen. 

Beim Festbeton konnten elastische Eigenschaften ver
bessert werden. Nach der Luftlagerung war der E-Modul des 
kunststoffmodifizierten Betons um etwa 25 % geringer als 
der des Vergleichsbetons. Wurden Proben 3 Monate unter 
Wasser und danach an Luft gelagert , so war beim Kunst
stoffbeton ein Anstieg des E-Moduls zu verzeichnen, wäh
rend der des " 0"-Betons keine Änderung erfuhr. Während 
das Schwindverhalten dem des Nullbetons entsprach , lagen 
die Kriechwerte nach einem Jahr um etwa 30 % über denen 
des Vergleichsbetons. Infolge der relativ hohen Luftporen
einführung, etwa 6-7 % Differenz zum LP-Gehalt des Ver
gleichsbetons, sanken die Druckfestigkeitswerte um etwa 
30 % unter die des Nullbetons. Es zeigte sich, daß eine Fe
stigkeitssteigerung beim kunststoffmodifizierten Beton nur 
dann möglich war, wenn nach der Wasserlagerung eine ge
nügende Austrocknung des Betons erfolgen konnte. 
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mit einem Glaskugelsack im Vergleich zum Schulterstoß *) 

Von Dir. u. Prof. Dr.-lng. Werner Struck und WA Dipl.-lng. Ernst Limberger. Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 

DK 624.073: 620 .178.7 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 9 (1979) Nr . 1 s. 8/10 

Manuskript-Eingang 6. November 1978 

Inhaltsangabe 

Aus Stoßversuchen mit einem sphärekonischen 50 kg-Giaskugelsack gegen Ausschnitte leichter Trennwände wird eine Abschät
zung der Energieübertragung in Abhängigkeit von der Eigenschaft des gestoßenen Körpers ermittelt und im Vergleich zu derjeni
gen bei menschlichen Schulterstößen gesetzt. Daraus ergibt sich ein Vorschlag für ein Verfahren für Kontrollprüfungen mittels 
Glaskugelsackstößen. Die grundsätzlichen Einschränkungen hinsichtlich der Eignung von Sackstößen für vergleichende oder si
mulierende Prüfungen werden auch an Zahlenbeispielen dargestellt. 

Stoßversuche-leichte Trennweände- menschliche Schulterstöße- Kontrollprüfungen - Glaskugelsackstöße 

Für leichte, nichttragende, vertikal eingebaute Bauteile kann 
der Aufprall eines menschlichen Körpers mit der Schulter 
die maßgebende Beanspruchung im Bauteil hervorrufen . 
Deswegen wird z.B . für leichte Trennwände, für Leichtfas
saden und fLr Füllelemente von Fassaden in nationalen und 
europäischen Richtlinien, [1] bis [5], ausreichender Wider
stand der Bauteile gegenüber sog. weichen Stößen, wie sie 
durch einen aufprallenden menschlichen Körper verursacht 
werden können , gefordert. 

Grundsatzversuche zur Ermittlung von Kennwerten eines 
menschlichen Körpers als Stoßkörper beim Schulterstoß 
sind in (8] beschrieben. Dort ist auch das in (2] aufgeführte 
Prüfverfahren ergänzt und erläutert, bei dem ein direkter 
Bezug zum Schulterstoß als der in Wirklichkeit möglichen 
Stoßbelastung gegeben ist. 

Traditionelle Prüfverfahren zum Nachweis ausreichenden 
Widerstandes gegenüber "weichen" Stößen sind Stoßver
suche mit Säcken , gefüllt mit Sand , Bleischrot oder neuer
dings auch Kugeln aus gehärtetem Glas. Auf die Problematik 
dieser Art Prüfverfahren ist wiederholt hingewiesen worden, 
[6] bis [9]. 

Ein Großteil unserer heutigen Erfahrung über den Wider
stand von Bauteilen gegenüber "weichen " Stößen beruht 
aber auf Sack-Stoßversuchen. Auch weiterhin , zumindest 
für die absehbare Zukunft, werden Sack-Stoßversuche zur 
Beurteilung von Stoßwiderständen herangezogen werden, 
sei es aus traditionellen, versuchstechnischen oder durch 
Produktionsablauf bedingten Gründen. Unterschiedliche 
Stoßkörper ergeben jedoch bei gleicher Aufprallenergie 
nicht die gleiche Energieübertragung als Maß für die Bean
spruchung im gestoßenen BauteiL Daher ist es notwendig , 
die Energieübertragung eines Sackpendels im Vergleich zum 
Schulterstoß als Funktion der Bauteileigenschaften abschät
zen zu können. Selbst wenn auf keinen bestimmten in Wirk
lichkeit wahrscheinlichen Stoßkörper bezogen wird, sondern 
mit Sackstoßversuchen "nur" der Widerstand verschieden
artiger Bauteile gegenüber "weichen" Stößen bestimmt wer
den soll- z.B. als der bis zum Versagen aufnehmbare Ener
giebetrag - , muß die Energieübertragung eines Sackpendels 
als Funktion der Bauteileigenschaften bekannt sein. Bei 
solchen vergleichenden Prüfungen ist die Aufprallenergie des 

*) Diese Arbeit erschien in "Mitteilungen Institut für Bau
technik" 9 (1978) S. 129/136 
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Sackes daher keine geeignete physikalische Größe , mit deren 
Hilfe der Vergleich durchgeführt werden kann. Belgisehe 
Versuche mit einem zylindrischen,mit Sand gefülltem 50 kg
Sack, [ 1 0], geben dafür erste Anhaltswerte. Diese Unter
suchungen erstreckten sich aber nicht auf verhältnismäßig 
schwere Bauteile, wie z.B. auf leichte Trennwände in mas
siver Bauart, bei denen ein besonders großer Unterschied 
zwischen Aufprallenergie und Energieaufnahme zu erwarten 
ist. Außerdem setzte sich immer mehr der sphärokonische 
Sack als Stoßkörper d ur eh, so daß Ergänzungen der bel
gischen Untersuchungen durch Stoßversuche mit einem 
sphärokonischen, mit Glaskugeln gefülltem 50 kg-Sack an
gebracht und auch Bauteile massiverer Bauart mit einzube
ziehen waren. 

Der bei den Versuchen benutzte Stoßkörper bestand aus 
einem sphärokonischen Sack und einer Hülle aus Segellei
nen , Boden und oberer Rand mit Leder verstärkt. Dieser 
Sack war mit gehärteten Glaskugeln von 3 mm Durchmes
ser so aufgefüllt , daß er eine Gesamtmasse von 50 kg hatte. 

Die Stöße wurden auf folgende Wandausschnitte aufge
bracht : 

1. Plattenwand aus Gips-Bauplatten mit "starrem" obe
ren Anschluß im ungerissenen Zustand, 
im Zustand mit einem über die ganze Breite des Wand
ausschnittes durchgehenden Riß im oberen Drittels
punkt und im Zustand mit mehreren, z.T. auch schrä
gen Rissen. 

2. Plattenwand wie bei 1. jedoch mit "gleitendem" obe
ren Anschluß im ungerissenen Zustand und im Zu
stand mit einem Riß im unteren Drittelspunkt. 

3. Fachwerkwand mit Stielen aus Fichte, beplankt mit 
Profilbrettern. 

Der Vergleich der Ergebnisse der Stoßversuche zeigt, daß 
die Änderung der Steifigkeit des gestoßenen Körpers um 
fast eine Größenordnung keinen nennenswerten Einfluß auf 
den Energieübertragungsfaktor E AfEa hatte. Entscheidend 
dagegen ist das Verhältnis M = m 1 /m2 der Stoßkörpermasse 
m1 zur mitwirkenden Masse m2 des gestoßenen Körpers. 

Die aus den Versuchsergebnissen ermittelten Werte für 
EA/Ea sind in Bild 1 in Abhängigkeit von M aufgetragen. 
Die Kurve 

EAfEa = 0,55 M/ (1 +M), (l) 

die durch den mittleren Wert der Ergebnisse für größereM 
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läuft, erfaßt auch gut die Werte für kleine M. Somit ist mit 
(l) eine Abschätzung der Energieübertragung beim Stoß mit 
sphärokonischem 50 kg-G Iaskugelsack über weite Bereiche 
möglich_ Die Ergebnisse der belgischen Stoßversuche sind 
ebenfalls in Bild 1 eingetragen. Man erkennt, daß diese Art 
Stoßkörper mehr Energie überträgt als der sphärokonische 
Glaskugelsack. 

Will man den Schulterstoß eines Menschen durch einen Stoß 
mit einem Glaskugelsack simulieren , so errechnet sich die 

. erforderliche Aufprallenergie beim Sackstoß zu 

Ea,Sack = K • Ea , Mensch 

"" Masseverhä ltnis M=m 1/m 2 
0~-------.--------,--------,--------.-----~~ 

(2) 

mit 
0 1,0 2,0 

Bild 1 
Energieübertragung (Verhältnis Energieaufnahme E A zur Aufprall
energie Eu) beim Stoß mit sphärokonischem Glaskugelsack mit 
m1 =50 kg 

Plattenwand (Nr. 15) 

Holz-Fachwerkwand (Nr_ 1 7) 

Tabelle 1 

ungerissener Zustand + 

Zustand miteinemRiß x 

Zustand mit mehreren 
Rissen 

B 

(3) 

.Um einen Überblick zu bekommen, welche K-Werte bei Bau
teilen zu erwarten sind, wurden für in [ 1 2] untersuchte Aus
schnitte leichter Trennwände verschiedener Bauart die 
K-Werte für Aufprallenergien beim Schulterstoß von 

Ea , Mensch= 100 Nm (m1 =50 kg; va = 2 m/s) und 

Ea,Me~sch = 34 Nm (m1 = 30 kg ; va = 1,5 m/s 

in Tabelle 1 zusammengestellt _ 

Verhältnis K der Energieübertragungsfaktoren beim Schulterstoß zu denen bei Stoß mit sphärokonischem Glaskugelsack bei Ausschnitten leich
ter Trennwände bestimmter Bauart 

Wandart 

Bezeichnung Konstruktion 

B cm Wandbauplatten 

aus Gips 
starrer Ansch luß 

10 cm Wandbauplatten 

aus Gips 
starrer Anschluß 

Plattenwa nd 
10 cm Wandbauplanen 
aus Gips 
starrer Anschluß 

10 cm Wandbauplatten 

aus Gips 
gleitender Anschluß 

Stiele: 6 /6 Fichte II 
Beplankung : Profil-

Fachwerkwand bretter 12 mm 

Stiele: 6 /6 Fichte I 
Beplankung: Profil -

brener 12 mm 

Ständer : 6 / 4 Fi chte II 

Beplankung : Hol zspan-

pla tten 13 mm 

Ständer : Blechprofil 

Leichtskelett- [ 50/75- 0,75 
wand in Stän- Bepl.: Gipskarton 12,5 mm 

derbauart Ständer: Blechprofil 

[ 50 /50 - 0,63 
Bepl.: A Z mS 21 15 mm 

Ständer: Blechprofil 

[ 50/ 100- 0.63 
Bepl.: AZ mS 2 1 15 mm 

Deckschichten : Gips-

karten 12,5 mm 

Kernschicht: A nge-
stauchte Pappwaben 

Element wa nd in Deckschichten : G ips-

Mehrschicht- karten 12,5 mm 

bauart Kernschicht: Pappwaben 

Deckschichten : Gips-
karten 1 2, 5 mm 
Kernschicht: Pappwaben 

Schalen : Gipskarton 
Elementwand in 12,5 mm mit aufgekleb-

Mehrschalen- tem Stahlblech 0,9 mm 

bauart Seitenabsch I u ß: Blech -

profile I 31 / 63 - 1,6 / 2,35 

1 I bei m 1 = 50 kg va = 2 m/s 

4 ) K"' (EA/ Ea)Mensch/ l EA / Ea lsack 

Probekörper m 1 =50 kg , va =2,0 m/s:c 1 = 107350 N/m m 1 =30 kg, v8 : 1,5 m /s:c 1 = 47250 N / m 

wirksames 
Höhe Dicke Breite c, m, IEA /EaiM 

m m m N/ m kg -

3,00 0 ,08 1.335 "9400 98,5 0.835 

3,00 0 ,10 1.335 127000 150,8 0.691 

3,00 0 ,10 2,67 220500 288,8 0.456 

3,00 0,10 2,67 862500 375.9 0,299 

2,55 0 .084 2.50 72250 19,18 0.892 

2,55 0 ,084 2.50 9 1856 20,49 0 .893 

95620 34. 10 0,986 
2.55 0.086 1.875 90860 34.87 0.955 

89240 28.64 0,969 

3.00 0 .10 2.50 158200 19 .08 0.866 

2,75 0,08 3,75 34320 14,9 0.783 

3.25 0 .13 3.75 81070 88.06 0.885 

3.00 0.08 1.25 53800 64,40 0 .966 

3 ,00 0.08 1,25 98600 55.61 0 ,951 

3.00 0.08 2.50 169200 163.1 0,639 

144900 101 ,7 0.785 

2.855 0.09 1,10 "8300 85.58 0.851 

92470 65.72 0.931 

21 Asbestzement mit Silikatischen Zuschlagen 

3) Prüfung mit Ea.Sack = )' · "' • Ea.Mensch 

31 M : m 1 I m~ . "41 Ea .Sack /1'
51 C:"' cl /c2 M =m 1/ m 2 

K4 161 

- - Nm - - -

0 .51 4,49 449 0 .39 0.30 4.55 

0.33 5 ,06 506 0,37 0 ,20 5." 

0 . 17 5.71 571 0 .21 0.10 5,52 

0.13 4,72 472 0.055 0.08 3,64 

2.61 2,24 224 0 .65 1.56 2.48 

2.44 2.29 229 0.51 1,46 2.40 

1,47 3 .01 301 0.49 0 .88 3,09 
1,43 2.95 295 0 .52 0 .86 3,20 
1.7 5 2.77 277 0 .53 1.05 2.87 

2,62 2.17 217 0.30 1.57 1,56 

3.36 1,84 184 1,38 2,01 2.50 

0,57 4,43 443 0 ,58 0 ,34 4.76 

0.78 4 .0 1 401 0.89 0,47 4.55 

0.90 3.65 365 0.48 0.54 3 ,90 

0.31 4 .91 491 0.28 0.18 5,03 

0,49 4.34 434 0,33 0,29 4.44 

0 .58 4 ,21 421 0.40 0.35 4 ,34 

0.76 3,92 392 0.51 0.46 4.24 

31 Werte berechnet nach IBJ Bild 3 .2.6 / 1, entnommen 1121 

6 ) Wert e interpoliert aus T abelle 3 

Ea,Sack /'Y 

Nm 

155 

174 

188 

124 

84 

8 1 

105 
109 
97 

53 

86 

162 

155 

133 

171 

151 

147 

144 

9 



Bei erstmaliger Untersuchung einer Bauteilart hinsichtlich 
ihres Widerstandes gegenüber Schulterstoß sollte ein Prüf
verfahren angewendet werden, wie es in [2], ergänzt durch 
[8], beschrieben ist und dessen Grundzüge hier noch einmal 
aufgeführt werden: 

Das Prüfverfahren geht von einem Energievergleich aus. Die
jenige Energie, die von dem Bauteil aufgenommen werden 
muß, um den Schulterstoß abzufangen, sog. Energieaufnah
me E A, Mensch' wird unter Einbeziehung eines Sicherheits

faktors verglichen mit dem Energiebetrag, der bis zum Er
reichen eines kritischen Zustandes in das Bauteil eingebracht 
werden kann, sog. Versagensenergie Ev. Die Energieaufnah
me wird berechnet aufgrund von im Versuch zu messenden 
Eigenschaften des gestoßenen Pro bekörpers , nämlich der 
mitwirkenden Masse m2 und der Federkonstanten c2 , und 
aufgrund von einem in Grundsatzversuchen mit Schulter
stößen ermittelten Kennwert für einen menschlichen Stoß
körper nach [8] Bild 2.5/1. Das Verhältnis der Energieauf
nahme E A Mensch zur Aufprallenergie Ea Mensch beim 
Schulterstoß wird dabei durch den Energieübertragungsfak
tor (E AIEa) Mensch wiedergegeben. Die Versagensenergie 

kann in Versuchen mit einer zügig und kontinuierlich stei
genden Einzelkraftbelastung an der Stoßstelle bestimmt 
werden. 

Sollen im Rahmen einer Kontrolle der Produktion Bauteile 
geprüft werden, für deren Art eine erstmalige Untersuchung 
oben beschriebener Weise schon vorliegt, so kann man auf 
eine zerstörende Prüfung zur Bestimmung der Versagens
energie verzichten und statt dessen eine Prüfung mit einem 
Glaskugel-Sackstoß vornehmen. Ausgangspunkt ist dazu die 
Forderung, daß die durch den Sackstoß in das Bauteil ein
zubringende Energie EA, Sack gleich der um einen Sicher

heitsfaktor 'Y vergrößerten Energieaufnahme EA, Mensch 

des in Anforderungen festgelegten Schulterstoßes istDaraus 
ergibt sich die Aufprallenergie Ea, Sack des Sackstoßes zu 

Ea, Sack= 'Y • K • Ea, Mensch (4) 

mit K entsprechend (3). 

Dabei kann (EA/Ea)Mensch den Ergebnissen der erstmaligen 

Untersuchung entnommen und (EA/Ea) Sack nach ( 1) be

rechnet werden, wobei m2 zur Bestimmung von M = m1 /m2 
ebenfalls der erstmaligen Untersuchung zu entnehmen ist. 

Für verschiedene Ausschnitte leichter Trennwände sind in 
Tabelle I die Werte Ea, Sack /'Y für die Fälle Ea, Mensch= 
100 Nm und 34 Nm zusammengestellt. 

Die Zahlenbeispiele zeigen noch einmal eindeutig: 

Unterschiedliche Stoßkörper erzeugen bei gleicher Aufprall
energie nicht die gleiche Beanspruchung in einem bestimm
ten BauteiL Die Energieübertragung als Maß für die Bean
spruchung im gestoßenen Bauteil ist außerdem eine Funk
tion der Eigenschaften des gestoßenen Bauteils. Wenn nun 
in den Lastannahmen z.B. der menschliche Schulterstoß als 
Ursache eines "weichen" Stoßes festgelegt wird, muß die 
Aufprallenergie einer den "Stoßkörper Mensch" simulieren
den Prüfung mit einem Sackpendel dem Verhalten des je
weiligen Bauteils angepaßt werden. 

Für Prüfungen , bei denen die Stoßwiderstände verschieden
artiger Bauteile gegenüber "weichem" Stoß verglichen wer
den sollen, ist daher ein Sackstoß nur sinnvoll, wenn bei der 
Stoßwiderstandsbestimmung die mitwirkenden Massen der 
Bauteile berücksichtigt werden können . Ein Sackstoß ist als 
Simulation eines bestimmten "weichen" Stoßes infolge ei
nes anderen Stoßkörpers nur anwendbar, wenn außerdem 

10 

der Energieübertragungsfaktor dieses Stoßkörpers bekannt 
ist. 
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Abhängigkeit der Echoanzeige von nutartigen 
Prüfkopfschallfeld und von der Frequenz *1 

Reflektoren vom 
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Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 9 ( 1979) Nr. 1 s. 11/12 

1. Einleitung 

Zur Empfindlichkeitseinstellung und Klassifizierung von 
Echoanzeigen bei der Schrägeinschallung mit Ultraschall
Impulsgeräten werden auch nutartige Testreflektoren be
nutzt. Sollen diese eine gute Reproduzierbarkeit garantie
ren, so müssen sie drei Forderungen erfüllen: 

1. Monotone Abhängigkeit der Echohöhe vom Auf
treffwinkel 

2. Monotone Abhängigkeit der Echohöhe von der 
Reflektortiefenausdehnung 

3. Monotone Abhängigkeit von der Frequenz 

Um die Reproduzierbarkeit bei der Wahl des Testreflektors 
sicherzustellen, müssen Kenntnisse, experimenteller wie 
auch theoretischer Art, über das Reflexionsverhalten vorlie
gen. Für eine der möglichen Reflektorformen, die Recht
ecknut , wurde von uns ein Rechenmodell zur Beschreibung 
des Reflexionsverhaltens entwickelt. 

2. Rechenmodell für die Nut 

Zur Berechnung des Reflexionsverhaltens nutartiger Reflek
toren betrachten wir das in Bild 1 skizzierte Modell. Der 

Bild 1 

r:f..}'..._ 
" " ' " ', 52 

' ' ' ',, I 
r~t--, 

n-1 ~-t/ 
H = G[.fr/ ~1 +~2+~3+~4Jj 

G = f(Prüfkopfschal/feld) 

Rechenmodell zum Reflexionsverhalten von Nuten 

senkrecht zur Zeichenebene unendlich ausgedehnte Reflek
tor wird längs seiner Tiefe t in n äquidistante Flächenele
mente unterteilt . Für jedes Flächenelement der Größe t/n 
wird die Reflexionscharakteristik berechnet . Durch Summa
tion der Einzelbeiträge eines jeden Flächenelements erhält 

*) Gekürzte Fassung des anläßtich der Jahrestagung der Deut
schen Gesellschaft ftir Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP) am 
17. Mai 1977 in Bremen gehaltenen Vortrags erschienen in Ma
terialprüfung E• (1977) H. 9, S. 379-382 

Manuskript-Eingang 14. Juni 1977 

man das Reflexionsverhalten der gesamten Reflektorfläche. 
Die Signalhöhe H ist somit nach der in Bild 1 angegebenen 
Gleichung bestimmt. 

3 .. Ergebnisse 

Ausgehend von den in der Einleitung genannten Forderun
gen wird die Auftreffwinkelabhängigkeit der Echohöhe ver
schiedener nutartiger Reflektoren untersucht . Ausgangs
punkt für diese Untersuchungen ist die Echodynamikkurve, 
die in vielen Fällen eine praxisnahe Aussage über das Refle
xionsverhalten verschiedener Reflektoren zuläßt. Unter Be
rücksichtigung der geometrischen Bedingungen können die 
Echodynamikkurven im Nutbereich auch über dem Auf
treffwinkel aufgezeichnet werden. 

So dargestellte Echodynamikkurven, die noch die Prüfkopf
eigenschaften und Schallwegeinflüsse enthalten, sind für die 
Einschallwinkel von 45° , 60° und 700 für eine Rechteck
bzw. Halbzylindernut in Bild 2 dargestellt. Eine gute Über
einstimmung mit dem theoretischen Modell und den Meß-

Bild 2 

IJ' so• fU' ". fU' ""' 
Rechlecknut mit I=Jmm. Fehlerliefenlage BOmm 

)\ J\ /\ 
Halbzylindernut md r = Jmm. Fehlerliefenloge 8:Jmm 

Messung mit 45°. 60°, 70" 2MHz Winkelprufkopf 

lU' 

Echodynamikkurven einer Rechtecknut und Halbzylindernut 

ergebnissen bei der Rechtecknut ist zu beobachten. Ferner 
fällt auf, daß die mit einem 60° Winkelprüfkopf gemessene 
Kurve der Rechtecknut einen starken Einbruch bei ca. 60° 
erfährt. Dies ist auf die Wellenumwandlung - Transversal
wellen in Longitudinalwellen - durch den sogenannten Win
kelspiegeleffekt zurückzuführen. Dagegen zeigt die mit dem
selben Prüfkopf gemessene Echodynamikkurve der Halbzy
lindernut einen nahezu kontinuierlichen Verlauf über den 
dargestellten Auftreffwinkelbereich. 

Dividiert man nun die Echodynamikkurve der Nut durch 
die mit demselben Prüfkopf an einer Referenzbohrung ge
messenen Kurve, so werden Prüfkopfeigenschaften und 
Schallwegeinflüsse eliminiert. Die Abhängigkeit der Echo
höhe vom Auftreffwinkel wird somit verdeutlicht. In Bild 3 
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Bild 3 

r~·~· (\ 1.0 
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Auftreffwm/(tt/ 

Freq..;enzspektren Halbzyftndernuf- Echoanze1ge 

Auftreffwinkelabhängigkeit der Halbzylindernut-Echoanzeige (Boh
rung d = 6 mm; Halbzylindernut d = 6 mm) 

!1.1 
I I 

HB 
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ti!!_l 
HB 
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1\ 
·-.:::::::::: 2.0 

~ /"" r-

J 
1.0 1.0 

1.()0 5 {)0 6QO 700 40 0 :u 60' 10" 

Auftreffwmkel Auftreffwmkel 

Rechlecknut - Echoonze1ge 

Bild4 
Auftreffwinkelabhängigkeit der Rechtecknur-Echoanzeige (Bohrung 
d = 6 mm; Rechtecknut t = 3mm) 

ist der Einfluß des Frequenzspektrums auf die Auftreffwin
kelabhängigkeit der Echoanzeige einer Halbzylindernut dar
gestellt. Der Quotient HN/HB (HN = Echoamplitude der 
untersuchten Nut; HB = Echoamplitude der Referenz
bohrung) ist auf der Ordinate , der Auftreffwinkel auf 
der Abszisse aufgetragen. Die Frequenzspektren für die 
jeweilige Impulslänge sind angegeben. Man erkennt, daß 
im Auftreffwinkelbereich von 50° -700 die Monotonie der 
Echoamplitude mit kürzeren Impulsen, d.h . breitbandige 
Anregung verbessert wird. Die Echohöhe der Halbzylinder
nut liegt für Winkel zwischen soo und 600 bei der der zy
lindrischen Bohrung gleichen Durchmessers. Die gleichen 
Untersuchungen wurden auch an einer Rechtecknut durch
geführt. Bei diesen Untersuchungen konnte kein nennens
werter Einfluß der Frequenz auf die Auftreffwinkelabhän
gigkeit der Rechtecknot-Echoanzeige festgestellt werden 
(Bild 4). Von einer Monotonie der Echoamplitude kann nur 
näherungsweise im Auftreffwinkelbereich von rd. 400 - 60o 
gesprochen werden , da - wie nicht anders zu erwarten -
die Echoamplitude bei ca. 60° , bedingt durch den Winkel
spiegeleffekt , einen starken Einbruch erfährt. 

4. Zusammenfassung 

Der Vergleich zwischen gemessener und theoretischer Echo
dynamikkurve einer Rechtecknut hat gezeigt, daß in weiten 
Bereichen eine gute Übereinstimmung vorliegt . Die Unter
suchungen haben weiter gezeigt , daß eine erste Klassierung 
der Nutformen für die Empfindlichkeitseinstellung nach der 
Auftreffwinkelabhängigkeit erfolgen kann. Für bestimmte 
Testreflektoren existiert eine Quasi-Monotonie der Auftreff
winkelabhängigkeit nur in gewissen Bereichen. So kann z.B. 
in dem Winkelbereich von 40° - 60° eine Rechtecknut und 
für den Auftreffwinkelbereich von 50° - 70° eine Halbzy
lindernut mit Vorteil verwendet werden. Breitbandige An
regung ergibt näherungsweise monotoneren Verlauf der 
Echoamplitude über dem AuftreffwinkeL 

Anmerkung 

Der überwiegende Teil dieser Arbeit wurde mit einer finan
ziellen Beihilfe der Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl durchgeführt. 

Geräuschpegel-Messungen an Spülkästen *) 

Von ORR Dipl.-lng. Werner Rückward, Bundesanstalt für Materialprüfung (SAM), Berlin 

DK 534.835.44:621.647.7:696.141.1 
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Im Wohnungsbau werden bei der Wasserinstallation i.a. zwei 
Arten von Selbstschlußventilen verwendet : Druckspüler und 
Füllventile in Spülkästen. Während Druckspüler eine Bau
einheit bilden mit z.T. auswechselbarem Oberteil, bestehen 
die Spülkästeneinheiten aus dem Spülkasten, der Ablaufgar
nitur und dem FüllventiL Sämtliche Armaturen und Geräte 
der Wasserinstallation sind prüfzeichenpflichtig, erhalten 
vom Institut für Bautechnik eine " Einstufung" hinsichtlich 
ihres Geräuschverhaltens in die Armaturengruppe I (Arma
turengeräuschpegel LAG.;;;:; 20 dB(A)) oder Armaturengrup-

*) Kurzfassung einer Veröffentlichung in Mitteilungen, Institut ftir 
Bautechnik 5 (1977) S. 132-137 
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pe II (LAG = ,;;;:; 30 dB(A)) . Die Untersuchungen werden 
im Laboratorium im Installationsprüfstand durchgeführt. 

Zur Anpassung der Spülkästen an die vorhandene Bausitua
tion werden die Kästen mit verschiedenen äußeren Abmes
sungen und dementsprechend anderen Kennzeichen verse
hen . Die geräuschverursachenden Füllventile jedoch sind bis 
auf den Schwimmer und das Einlaufrohr gleich. Zur Ratio
nalisierung der Messungen interessierte es, die Einflußgrö
ßen der Geräuschentstehung zu untersuchen und daraus 
u . U. veränderte Prüfbedingungen zu schaffen, die die Über
tragbarkeit der Ergebnisse eines Ventiltyps auf alle Spülkä
sten erlaubt. 



Den Armaturengeräuschpegel LAG erhält man aus folgen
der Gleichung : 

LAG == L - 1 0 lg A0 / A - kp 

Es bedeuten: 

L - Schallpegel der gemessenen Armatur 

1 0 lg A
0

/ A - Korrektur unter Berücksichtigung der 
Schallabsorptions des Empfangsraumes 

kp - Prüfstandskorrektur 

kp == LiGN- 10 lg A0 /A - 45 

aus Gleichung ( 1) wird damit 

LAG == L- LiGN + 45 

== 45 - (LjGN - L) == 45 - t.L in dB(A) 

(l) 

Die Untersuchungen umfaßten mehrere Teilmessungen fol
gender Kombinationen: 

1. Füllventil direkt an die Meß1eitung angeschlossen, 

2 . Füllventil über ein 30 cm langes Cu-Rohr ( 10 mm x 1 mm) 
angeschlossen , entsprechend der Verbindung des Spülka
stens mit dem Eckventil, 

3. Füllventil mit Cu-Rohr und Spülkasten verbunden. 

Dabei stellte sich heraus, daß das Füllventil allein gemessen 
die höchsten Schallpegel lieferte. Das Cu-Rohr reduzierte 
die Schallpegel um ca. 3 dB(A) und der Spülkasten noch
mals um ca. l dB(A). Das Spülkastenmaterial ,(Keramik 
bzw. Kunststoff) ist ohne nennenswerten Einfluß. Die Er
gebnisse dieser Messungen sind in Bild 1 dargestellt. Das 
bedeutet : Wird ein Füllventil direkt an die Meßleitung an
geschlossen und erfüllen die Armaturengeräuschpegel LAG 

Bild I 
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Armaturengeräuschpegel eines Füllventils bei verschiedenen Einbau
bedingungen 
._. direkter Anschluß 
0 - 0 über 30 cm langes Cu-Rohr (I 0 mm x 1 mm) 
x-x eingebaut in einen Keramik-Spülkasten 
.0.-.0. eingebaut in einen Kunststoffspülkasten 

die Anforderungen der Gruppenkriterien (Armaturengrup
pe I oder II), so liegen die Armaturengeräuschpegel des 
kompletten Spülkastens um 3 bis 4 dB unter den Grenz
werten und erfüllen auf alle Fälle die gestellten Anforderun
gen. Daher kann jedes beliebige Füllventil ohne erneute 
Prüfung mit Spülkästen verschiedener Hersteller kombiniert 
werden. Der Meßaufwand reduziert sich auf diese Art um 
ca. 50 % bis 60 %. 

Anmerkungen zum räumlichen Problem der Lasteinleitung,*1 

Von RR Dr.-lng. Frank Buchhardt, Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM), Berlin 

D K 624.042 : 624.023.87 

Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 9 (1979) Nr. 1 s. 13/ 14 

Bei der Berechnung und Bemessung von Tragwerken kann 
man im allgemeinen durch Idealisierungen erreichen, daß 
nur ebene Spannungs- bzw. Verformungszustände unter
stellt zu werden brauchen. Im Endbereich einer Brücken
oder Trägerkonstruktion stehen im Betonbau Dicke und 
Höhe in einem vergleichbaren Verhältnis zueinander. Daher 
wird sich hier bei der Übertragung von großen (statischen) 
Kräften je Flächeneinheit ein dreiaxialer Spannungszustand 
einstellen. Konzentrierte Kräfte dieser Art ergeben sich im 
Trägerendbereich durch Lastüberleitungen in andere Kon
struktionselemente, z.B. Lageranordnung, wie durch Ein
leitung von Vorspannkräften. In beiden Fällen werden die 
Einzelkräfte in das Bauwerk meist über kleinere Ankerplat
ten oder -glocken eingeleitet, die sowohl symmetrisch als 
auch unsymmetrisch zur Tragwerkachse angeordnet sein 
können . 

*) Original in: Beton- und Stahlbetonbau 6/1978, S. 140-145 
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Eine Lastkonzentration wird in der Achsenrichtung Längs
druckspannungen aufbauen; versteht man diese nun als Flüs
sigkeitsstrom, so fließt dieser am Lastaufpunkt mit zu
nächst hoher, aber ständig abnehmender Geschwindigkeit 
in die Konstruktion hinein, bis schließlich eine gleichmäßi
ge Verteilung erzielt ist. Die hierfür erforderliche Wegstrek
ke ist die St. Venantsche Einleitungslänge. 

Aus Gleichgewichtsgründen werden sich neben den Längs
spannungen in Querrichtung auch Zug- und Druckspannun
gen aufbauen. Unter der Voraussetzung, daß die Hauptnor
maldruckspannungen die Grenze der Baustoffestigkeit nicht 
erreichen werden, sind vor allem Verlauf und Größe der 
Querzugspannungen von Interesse. In einer parametrischen 
Übersicht (s. Bild 1) werden die Einflußfaktoren diskutiert, 
die bei einer realistischen Untersuchung des Problems zu 
beachten sind. 

Wegen der Komplexität wird zur Berechnung des Kontinu
ums das Verfahren der finiten Elemente herangezogen. Zur 
Darstellung einer beliebigen Körperform werden prismati-
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Bild 1 
Einflußfaktoren bei der Lasteinleitung 

Gesamtkorper 

Bild 2 
Systemdiskretisierung 

sehe Subelemente verwendet, die ihrerseits aus Primärele
menten in Form von geeigneten Tetraeder-Kombinationen 
hergeleitet werden ( s. Bild 2). 

Am Rechteckblock wird zunächst eine Eichung des Pro
grammcodes in Form von Vergleichsrechnungen vorgenom
men. Es wird ein ideal-elastischer Baustoff, also ohne Be
rücksichtigung des Bewehrungseinflusses, unterstellt. Die 
Gesamtlast P wird am Aufpunkt als schlaffes Lastbündel 
mit der Größe der Querschnittsfläche vorgegeben, so daß 
man die Spannungen unmittelbar ohne Verzerrungsfakto
ren erhält. Am Ende der St. Venantschen Einleitungslänge 
wird der Körper in Achsrichtung unverschieblich gehalten; 
die Richtigkeit dieser Vorgabe wird durch die Größe der 
Normallängsspannungen bestätigt, die hier zur Einheits
spannung über den gesamten Querschnitt führt. Der in 
Bild 3 dargestellte Verlauf der größten positiven Spaltzug
spannung in der Körperlängsachse zeigt eine gute Überein
stimmung mit anderen Lösungswegen für den Rechteck
block. 

Ferner wird ein Gesamtvergleich durch Ermittlung der 
Spaltzugkraft vorgenommen, die die Summierung aller 
Querzugspannungen innerhalb einer Schnittrichtung dar
stellt. bie folgende Auswertung ergibt näherungsweise ei
nen geradlinigen Verlauf, der praktisch mit der dreiaxialen 
Lösung von Yettram/Robbins identisch ist. Auch ein Ver
gleich mit dem Ergebnis von Iyengar - auf einer zweidi
mensionalen Basis erhalten - wie mit der Näherungslösung 
von Mörsch/Kupfer, die üblicherweise in der Praxis unter
stellt wird und eine parabolische Spannungsverteilung an·· 
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nimmt , führt auf eine gute Übereinstimmung. Hier kommt 
der glättende Einfluß der Integration zum Ausdruck. Erst 
für Lastflächenverhältnisse h' /h = b'/b < 0,2 ergeben sich be
merkbare Abweichungen (s. Bild 3). 

Ziel der Untersuchung ist eine eingehendere Darstellung des 
dreiaxialen Spannungsverlaufes bei der Lasteinleitung; dabei 
wird nicht nur auf die Größe selbst, sondern auch auf die 
räumliche Ausbreitung der Querzugspannungen Wert ge
legt. So wird es erforderlich, dem Rechenmodell eine gleich
wertige Ausgabetechnik gegenüberzustellen. Entsprechend 
der gewählten Diskretisierung wird der Körper in einzelne 
Abschnitte unterteilt , die durch "Querscheiben" begrenzt 
werden. Die Spannungen werden zunächst für die Primär
elemente mit einer späteren Umsetzung auf die Subelement
schwerpunkte berechnet; anschließend wird eine Interpola
tion in die Querscheibenebenen für jedes Einzelelement vor
genommen. Durch gewichtete MitteJung der Spannungen 
der Subelemente, die in den Knoten miteinander verknüpft 
sind, entsteht ein verbesserter Spannungshügel , der sich 
über dem Einzelelement aus ebenen Dreieckflächen zusam
mensetzt und in einem weiteren Schritt durch gekrümm
te Flächen ersetzt werden kann. 

Dann werden innerhalb der Querscheiben die so erhaltenen 
Spannungen in Höhenschichtlinien umgewandelt und durch 
den Plotter automatisch ausgegeben. Diese Art der Darstel
lung macht die Spannungsverteilung innerhalb des gewähl
ten Schnittes sehr übersichtlich; durch das Zusammenwir
ken mehrerer Schnitte entsteht das Bild des räumlichen 
Tragverhaltens. Für den gewünschten Lastfall wird so ein 
Zustandskörper in der St. Venantschen Einleitungszone er
zeugt. 



Referate wissenschaftlicher Veröffentlichungen aus der BAM, 
die in anderen Zeitschriften erschienen sind 

Experimental study of flexible piles in sand cyclically dis
placed at low frequency 
Th . Dietrich 
Int. Symp. on Testing in Situ of Concrete Structures, Pre
limanary Reports, Budapest RILEM (1977) Vol. l,pp. 233-
244 

Einem kleinmaßstäblichen Modell eines biegsamen schlan
ken Pfahles im Sand, das in Höhe der Sandoberfläche gelen
kig gelagert war, wurde eine wechselnde Neigung des Pfahl
kopfes eingeprägt. Durch seinen Widerstand gegen die ein
geprägte Verschiebung verursacht der Sand eine Verbiegung 
des Pfahles. Das am Pfahlkopf auftretende maximale Biege
moment wurde beobachtet. Es oszilliert mit wachsender 
Amplitude und nähert sich asymptotisch einem zyklischen 
Verhalten. Versuche mit verschiedenen Amplituden der ein
geprägten zyklischen Verschiebungsgröße zeigten, daß das 
verursachte Biegemoment aus zwei Faktoren besteht. Ein 
Faktor hängt nur von der Amplitude und der andere nur von 
der Anzahl der eingeprägten Zyklen ab. Diese Zerlegung in 
Faktoren erlaubt die unmittelbare Anwendung der Ver
suchsergebnisse in der Praxis. 

Bemessung und Optimierung beheizbarer Straßen- und 
Brückenbeläge 
R. G. Rohrmann, R. Rudolphi 
BAM-Forschungsbericht Nr. 53 

Mit theoretischen Methoden wird der Einfluß der geometri
schen Parameter , wie Heizleiterabstand und Heizleiterüber
deckung, auf die Wärmeentwicklung in beheizbaren Stra
ßen- oder Brückenbelägen untersucht. Es werden nach ei
ner kurzen Darstellung der Theorie der Wärmeübertragung 
die hier betrachteten Anteile an der Gesamtwärmebilanz im 
Belag vorgestellt und durch meteorologische Betrachtungen 
motiviert. Das zur Berechnung der instationären Tempera
turfelder benutzte Rechenprogramm wird im weiteren aus
führlich dargestellt. 

Für die numerischen Rechnungen werden als technische 
Modelle alternativ verschiedene in der Praxis übliche Stra
ßen- und Brückenaufbauten benutzt. Dabei handelt es sich 
um Straßenaufbauten mit Kunstharz-, Zementbeton- und 
bituminösen Deckschichten. Die Rechenergebnisse , die ka
talogähnlich zur Verfügung stehen, sind graphisch darge
stellt. 

Eine Erweiterung der oben beschriebenen Untersuchungen 
wird durch die Betrachtung des Einflusses von Wärme
dämmschichten im Aufbau von Straßen- und Brückenbelä
gen erreicht. Dabei ist deren Einfluß sowohl auf den An
heizvorgang wie auch auf den Abkühlvorgang im Belag un
tersucht worden. Eine Reihe von experimentellen Untersu
chungen stellt die Richtigkeit des benutzten Rechenmodells 
sowie der enthaltenen physikalischen Voraussetzungen si
cher. 

Waschbeständigkeit der flammhemmenden Ausrüstung von 
Baumwollgeweben 
L. Meckel, J. Schwabe 
Melli and Textilberichte 1 (1979) S. 73-7 4 

Für die waschbeständige flammhemmende Ausrüstung von 

Baumwollgeweben werden z. B. für Schutzkleidung in 
der Bundesrepublik verbreitet die Handelsprodukte "Pro
ban" und "Pyrovatex" eingesetzt. Umstritten ist der Ein
fluß des Waschmittels auf die WaschbeständigkeiL Mit han
delsüblichen Haushaltswaschmitteln sehr verschiedener Zu
sammensetzung und mit einem gewerblichen Waschmittel 
wurden derartige Gewebe bis zu 70mal unter Praxisbedin
gungen gewaschen und danach ihr Brennverhalten geprüft. 
Es zeigte sich, daß weitgehend unabhängig vom Waschmit
telaufbau der flammhemmende Effekt auch nach 50 Wä
schen noch erhalten ist. Nach 70 Wäschen brennen einige 
Proben deutlich. Entgegen bisherigen Auffassungen sind die 
sich bildenden starken Inkrustierungen praktisch ohne Ein
fluß auf das Brennverhalten. 

Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie in der Gummi
Analyse 
D. Groß, K. Strauß 
Kautschuk und Gummi, Kunststoffe 32 (1979) H. 1, S. 18-
22 

Es wird über Erfahrungen mit der Hochleistungs-Flüssig
keitschromatographie (HPLC) in der Gummianalyse berich
tet. Es werden Methoden zur Ermittlung optimaler Fließ
mittel mit Hilfe der Dünnschichtchromatographie, zur qua
litativen Trennung von Additiven sowie zu quantitativen 
Bestimmungen von Alterungsschutzmitteln und Beschleu
nigern in Mischungen und Elastomeren vorgestellt. Beispiele 
für präparatives Arbeiten, kinetische Untersuchungen und 
Anreicherungen lipophiler Stoffe aus wäßrigen Lösungen 
werden beschrieben. 

Beobachtung und Orientierungsbestimmung der Oberflä
chenkristallite polykristalliner 99.999 o/o-Al-Proben bei Bie
gewechselbeanspruchung 
D. Klaffke 
Dissertation, TU Berlin, D 83 , Berlin 1978 und BAM-For
schungsbericht 55 , Berlin, Nov . 1978 

Bei der Wechselverformung (Zerrüttung) metallischer Werk
stoffe gehen der Rißbildung plastische Verformungen inner
halb der einzelnen Kristallite voraus, die durch deren kristal
lografische Orientierung mitbestimmt werden. 

Es wurde eine experimentelle Anlage aufgebaut, mit der die 
plastischen Verformungen der einzelnen Oberflächenkristal
lite während der Wechselbeanspruchung in einem Raster
elektronenmikroskop (REM) untersucht werden können. 
Der dafür entwickelte spezielle Probenwagen ermöglicht ei
ne Eiege-Wechselbeanspruchung kleiner Werkstoffproben 
im Objektraum des REM , wobei die Oberfläche der Probe 
während des vollständigen Biegezyklus scharf abgebildet 
werden kann . 

Der Einsatz eines REM in Verbindung mit der speziellen 
Beanspruchungsapparatur ermöglicht: 

Zerrüttung im Vakuum, 

Untersuchung der Kristallitverformungen mit hoher ört
licher Auflösung und ausreichender Schärfentiefe, 

dynamische Untersuchung der Deformationen, d.h . Ab-
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bildung und Bildaufzeichnung während der zyklischen 
Beanspruchung, 

Bestimmung der kristallegrafischen Orientierung kleiner 
Kristallite . 

Im Rasterelektronenmikroskop kann die kristallegrafische 
Orientierung kleiner Kristallite in Richtung der optischen 
Achse mit Hilfe der Electron Channelling Patterns bestimmt 
werden, zusätzlich kann die Oberflächen-Topografie der 
Zerrüttungsproben im Verlauf der Wechselverformung ra
stermikroskopisch verfolgt werden. 

Für die Berechnung der Orientierung der einzelnen Kristalli
te in Richtung der Probenachsen sowie der deformationsbe
stimmenden Orientierungsparameter wurden die notwendi
gen Kalküle entwickelt und als FORTRAN-Programm for
muliert. 

Die Untersuchung von sechs Reinstaluminiumproben 
(99 ,999 % Al) mit insgesamt ca . 600 ausgewerteten Ober
flächenkristalliten zeigte, daß das Verformungsverhalten 
der einzelnen Oberflächenkristallite in einem Anfangsstadi
um der Zerrüttung in starkem Maße durch ihre Orientie
rungsdaten bestimmt wird: Der Schmidfaktor bestimmt den 
Verformungsgrad der einzelnen Kristallite, für begrenzte 
Orientierungsbereiche werden spezielle Verformungstypen 
(Gleitbandextrusions und-intrusionssowie Netzstrukturen) 
beobachtet. Aus den Orientierungsverteilungen der Kristalli
te mit diesen Verformungsmerkmalen kann eine Abwei
chung der individuellen Beanspruchungsrichtung des einzel
nen Kristallits von der Nennbeanspruchungsrichtung um bis 
zu 20° abgeschätzt werden. 

Im Verlauf der Zerrüttung wird eine Vielzahl von Rissen ge
bildet , wobei durch dynamische Betrachtung"( während der 
zyklischen Beanspruchung) zwischen Rissen, die in das Pro
beninnere hineinwachsen, und solchen, die nicht weiter
wachsen, unterschieden werden kann. Der Verlauf der Zer
rüttungsrisse an der Probenoberfläche ist überwiegend inter
kristallin (entlang Korngrenzen), nur kurze Rißsegmente 
verlaufen transkristallin. 

Farben und Farbtoteranzen bei innenbeleuchteten Ver
kehrszeichen 
H. Terstiege 
Tagungsbericht der Lichttechnischen Gemeinschaftstagung 
Amsterdam 1978, S. 474-482 

Innenbeleuchtete Verkehrszeichen, die an besonders wich
tigen oder gefährdeten Knotenpunkten zur Verkehrslen
kung eingesetzt werden , erhalten ihre Farbe tagsüber durch 
die natürliche Tageslichtbeleuchtung und nachts durch die 
Innenbeleuchtung der jeweils eingebauten Lampen . Bisher 
sind für die Farben innenbeleuchteter Verkehrszeichen kei
ne besonderen Anforderungen aufgestellt worden . Man be
handelt sie wie Signallichter und vergleicht ihre Farben mit 
den entsprechenden Anforderungen der Norm DIN 6163 
"Farben und Farbgrenzen von Signallichtern". Im Gegen
satz zu Signallichtern, die mit Glühlampen bestückt sind, 
werden jedoch innenbeleuchtete Verkehrszeichen fast aus
schließlich mit Leuchtstofflampen ausgerüstet. Je nach Typ 
bzw. Lichtfarbe der Leuchtstofflampen ist das farbliehe 
Aussehen innenbeleuchteter Verkehrszeichen sehr unter
schiedlich, und ihre Farben genügen oft nicht mehr der 
Norm DIN 6163. Für verschiedene Leuchtstofflampenty
pen wird daher untersucht, ob bei Einhaltung der Tages
lichtbedingungen die Norm DIN 6163 überhaupt erfüllt 
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werden kann und welche Auswirkungen eine falsche 
Leuchtstofflampen-Bestückung auf das farbige Aussehen 
innenbeleuchteter Verkehrszeichen hat. 

Ultraschallanzeigen von Rißkanten 
H. Wüstenberg, J. Kutzner, E. Schulz, A. Erhard 
I. Europäische Tagung für zerstörungsfreie Materialprüfung, 
Mainz 24. - 26. April 1978, Deutsche Gesellschaft für Zer
störungsfreie Prüfung 

Bei starker Schräglage eines rißartigen flächenhaften Re
flektors erfolgt der Nachweis meist über die von den Riß
spitzen ausgehenden Zylinderwellen und nicht über die an 
der Rauhigkeit der Fläche reflektierten Wellen. Daher muß 
der quantitativen Abschätzung derartiger Rißspitzenecho
anzeigen, deren Echohöhe für den Nachweis entscheidend 
ist , besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. In der 
Arbeit werden theoretische Grundlagen zur Entstehung von 
Zylinderwellen an Rißspitzen angegeben. Ferner wird die 
Abhängigkeit der Echohöhe von der Frequenz, der Impuls
länge und dem Auftreffwinkel sowie die Abhängigkeit von 
der Ausbildung der Rißspitze diskutiert. Die Messungen 
wurden dabei mit konventionellen Ultraschallprüfmetho
den durchgeführt. 

Vergleich der Leistungsfähigkeit verschiedener Ultraschall
prüftechniken für grobkristalline Werkstoffe mittels statisti
scher Methoden 
T. Just, E. Neumann, E. Mundry, M. Römer 
I. Europäische Tagung für zerstörungsfreie Materialprüfung, 
Mainz 24. - 26. April 1978, Deutsche Gesellschaft für Zer
störungsfreie Prüfung, Vorträge Band 2, S. 323-330 

Um auch in grobkörnigen Werkstoffen , wie z.B. austeniti
schen Schweißnähten, eine aussagefähige Ultraschallprüfung 
zu ermöglichen, sind spezielle Prüfsysteme entwickelt wor
den. Diese unterscheiden sich von herkömmlichen Prüfsy
stemen durch einen begrenzten Empfindlichkeitsbereich, 
der durch die Anwendung der Sende-Empfangstechnik oder 
im Falle der Einschwingertechnik mittels fokussierter 
Schallfelder erreicht wird, sowie durch die Verwendung 
von Longitudinalwellen auch bei Schrägeinschallung und 
durch Breitbandimpulse. Die Wirksamkeit dieser Maßnah
men wurde quantitativ gemessen, indem mit statistischen 
Methoden die mit unterschiedlichen Prüfköpfen erzielten 
Ergebnisse von einer Vielzahl natürlicher Fehler ausgewer
tet wurden. Für diesen Vergleich wurde ein Sende-Empfangs
Prüfkopf und ein Fokusprüfkopf für Longitudinalwellen 
und Einschwinger-Winkelprüfköpfe für Longitudinal- und 
Transversalwellen herangezogen. 

Die angewendete statistische Auswertemethode zur Ermitt
lung von Beurteilungskriterien, wie der Fehlerauffindwahr
scheinlichkeit, der Nachweisempfindlichkeit und des Signal
Rausch-Abstandes ist auch auf andere Prüfprobleme über
tragbar. Sie gestattet einen quantitativen Vergleich der Lei
stungsfähigkeit von Prüfsystemen, wodurch die Prüftechnik 
optimiert und die Zuverlässigkeit einer Prüfmethode 
schlechthin beurteilt werden kann. 

Komgrößenbestimmung in austenitischen Feinblechen mit 
Ultraschall 
A~ Hecht, E. Mundry , E. Nabel, E. Neumann 
I. Europäische Tagung für zerstörungsfreie Materialprüfung, 
Mainz 24. - 26. April 1978, Deutsche Gesellschaft für Zer
störungsfreie Prüfung, Vorträge Band 2, S. 395-402 



Ausgehend von der Korngrößenbestimmung mit Hilfe der 
Rayleighstreuung nach Koppelmann und Fay wurde ein 
Verfahren zur Bestimmung der Korngröße in Feinblechen 
und dünnwandigen Rohren entwickelt . Da die Rayleigh
streuung im Bereich 0,05 ~ d/r._ ~ 0,5 auftritt, wurden für 
das vorliegende Prüfproblem Ultraschallfrequenzen zwi
schen 10 und 30 MHz gewählt. In Abwandlung bisher be
nutzter Verfahren mit Transversalwellen wurde die Rück
streuung der Oberflächenwelle registriert, die bei einem Ein
schallwinket von 31 ,5° an der Grenzfläche Wasser/Stahl 
entsteht. Man beobachtet eine Rückstreuung abfallender 
Intensität über einen Bereich der Oberfläche von 15 bis 25 
mm. Während der Messung wird ein Teil der Oberfläche des 
Prüflings mit dem Prüfkopf abgetastet und der Mittelwert 
der Echogramme der Rückstreuung mit einem Kleinrechner 
berechnet. Das so gewonnene, gemittelte Echogramm zeigt 
ein langes Echo mit relativ steilem Anstieg und flachem Ab
fall nach einer e-Funktion, aus dem sich der Streukoeffi
zient bestimmen läßt , der mit der Korngröße korrelierbar 
ist. Die Ergebnisse des hier vorgestellten neuen Prüfverfah
rens werden mit denen eingeführter Verfahren verglichen. 

Versuche zur Deutung von Ultraschallechos durch Entfal
tung 
E. Nabel, E. Mundry 
I. Europäische Tagung für zerstörungsfreie Materialprüfung, 
Mainz 24. - 26. April 197 8, Deutsche Gesellschaft für Zer
störungsfreie Prüfung, Vorträge Band 2, S. 123-129 

Es ist immer noch ein Problem , einen mit Ultraschall aufge
fundenen Materialfehler anhand der Prüfergebnisse nach 
Größe, Form und Orientierung eindeutig zu beschreiben. 
Durch Verknüpfung der früher zur Lösung dieses Problems 
versuchsweise eingesetzten Ultraschallspektroskopie mit der 
Theorie linearer Systeme gelang ein neuer Ansatz zur ge
naueren Bewertung von Echoanzeigen. 

Der in der Systemtheorie als Entfaltung bezeichnete Prozeß 
ermöglicht es, die Reflexionseigenschaften eines Material
fehlers ungestört von den Übertragungseigenschaften des 
Ultraschallprüfsystemes darzustellen. Die mit dieser Tech-

Amtliche Bekanntmachungen 

Vertrag zwischen der BAM und dem 
Deutschen Teppich-Forschungsinstitut 
e. V. (TFI) 

Präambel: 

Durch Bescheid des Innenministers des Landes Nordrhein
Westfalen vom 20 . Juli 1978 -VB 4- 230 .81 ist das Deut
sche Teppich-Forschungsinstitut e.V. in das Verzeichnis der 
Prüfstellen für Prüfungen des Brandverhaltens von Baustof
fen nach DIN 4102, Teil 1, aufgenommen worden. Gleich
zeitig werden die vom Deutschen Teppich-Forschungsinsti
tut e.V. ausgestellten Prüfungszeugnisse über das nach DIN 
4102, Teil 1, "Brandverhalten von Baustoffen und Bau tei
len; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen" 
beurteilte Brandverhalten von Fußbodenbelägen der Bau
stoffklasse B 2 (normal entflammbar) im bauaufsichtliehen 

nik gewonnenen Reflektogramme sind A-Bilder, aus denen 
die Ausdehnung flächiger oder scharfkantiger Reflektoren 
in Schallausbreitungsrichtung direkt abgelesen werden kann . 
Zusätzlich ist es möglich, aus der Form der Anzeige auf die 
Form des Reflektors zu schließen. 

Vorgestellt werden Meßergebnisse , die an Proben mit natür
lichen Fehlern gewonnen wurden. Die Ergebnisse der zer
störungsfreien Prüfung wurden durch zerstörende Prüfung 
überprüft. 

Zerstörungsfreie Prüfung in der Kerntechnik 
U. Völkel, U. Knüpfer 
Bibliographie der Dokumentation " Zerstörungsfreie Prü
fung in der BAM" 

Die Entwicklung der Kerntechnik , insbesondere der Bau 
zahlreicher Kernkraftwerke, und das damit rasch gestiegene 
Sicherheitsbedürfnis, haben im letztenJahrzehntsich ständig 
erhöhende Anforderungen an die Zerstörungsfreie Prüfung 
(ZfP) zur Folge gehabt. Das führte zu einer sprunghaft stei
genden Flut nicht nur von Regelwerken bezüglich des Um
fangs und der Durchführung von Prüfungen der Kerntech
nischen Anlagen, sondern ganz besonders von wissenschaft
lichen Arbeiten über die dabei verwendeten Verfahren der 
ZfP. 

In der vorliegenden Bibliographie zur ZfP in der Kerntech
nik wurden 312 einschlägige Referate aus dem Literaturspei
cher der Dokumentation Zerstörungsfreie Prüfung des Zeit
raumes 1970 bis Mitte 1978 zusammengefaßt und mit einem 
Sachregister überschaubar geordnet. Den Referaten liegen 
Originalarbeiten in deutscher, französischer und englischer 
Sprache zugrunde. Das Sachregister ist im wesentlichen in die 
Bereiche spezielle ZfP-Prüfverfahren und besondere Prüfob
jekte unterteilt ; der wichtigste Aspekt der weiteren Gliede
rung ist, ein möglichst schnelles und gezieltes Auffinden der 
gewünschten Informationen zu ermöglichen. 

Die Bibliographie kann über die Dokumentation Zerstö
rungsfreie Prüfung in der Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) unter d.er Bestellnummer Bi-ZfP 1/78 bezogen wer
den. Die Schutzgebührbeträgt DM 35,-. 

Verfahren anerkannt. Dies gilt auch für Prüfungszeugnisse 
für textile Fußbodenbeläge, die vor Erteilung des Beschei
des vom 20. Juli 1978 ausgestellt worden sind. 

Der Bescheid ist unter der Nebenbestimmung erteilt wor
den , daß ein Vertrag zwischen dem Deutschen Teppich-For
schungsinstitut e.V. und dem Staatlichen Materialprüfungs
amt Nordrhein-Westfalen oder der Bundesanstalt für Mate
rialprüfung abgeschlossen wird. 

Im Sinne dieses Bescheides vom 20. Juli 1978 wird zwi
schen 

1. der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 
Bundesminister für Wirtschaft , dieser vertreten durch 
den Präsidenten der Bundesanstalt für Materialprü
fung 

- im folgenden BAM genannt -

und dem 
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2. Deutschen Teppich-Forschungsinstitut e.V., 

- im folgenden TFI genannt -

folgende Vereinbarung getroffen: 

1. Zweck der Vereinbarung ist es , die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse der Prüfungen der Vertragspartner si
cherzustellen. 

2. Die BAM begutachtet die Prüfeinrichtungen für die 
Brennbarkeitsprüfungen im TFI unter dem Gesichts
punkt, ob diese eine normgerechte Durchführung der 
Prüfungen ermöglichen. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Die BAM ist berechtigt, zu diesem Zweck jederzeit 
unangemeldet Kontrollbesuche beim TFI vorzuneh
men. 

Soweit es die Erfüllung der Aufgaben der BAM im 
Rahmen dieses Vertrages erfordert, ist die BAM be
rechtigt, Einblick in Prüfungszeugnisse zu nehmen, 
die vom TFI im Rahmen der Befugnis des in der Prä
ambel genannten Bescheides erteilt worden sind. Die 
BAM muß gegebenenfalls die auch das TFI treffende 
Geheim- und Verschwiegenheitspflicht wahren. 

Die BAM stellt durch Stichproben-Prüfungen fest , ob 
die Vergleichbarkeit der Prüfungen gewährleistet ist . 

Das TFI wird die BAM unter Zurverfügungstellung 
des Prüfungszeugnisses und von Prüfmaterial unter
richten, soweit Prüfungsergebnisse von Auftraggebern 
des TFI oder von Dritten beanstandet werden. 

Die BAM wird das TFI über ihr bekannte Vorschrif
ten, Richtlinien und Empfehlungen unterrichten, die 
im Zusammenhang mit den durchzuführenden Prüfun
gen ergangen sind. 

Das TFI wird die BAM umgekehrt in gleicher Weise 
informieren. 

Prüfungszeugnisse und Rückstellproben sind 5 Jahre 
lang aufzubewahren. 

Text und Form der Prüfungszeugnisse sind einheitlich 
zu gestalten. Das TFI wird in seinen Prüfungszeugnis
sen zum Ausdruck bringen, daß die Prüfungen im 
Rahmen dieses Vertrages mit der BAM erfolgen. 

Für durch fehlerhafte Prüfungen und Prüfungsergeb
nisse oder bei der Durchführung der Prüfungen und 
Untersuchungen nachweislich verursachte Schäden 
hat das TFI im Rahmen seiner Auftragsbedingungen 
einzutreten. Nimmt der Geschädigte die BAM in An
spruch, so ist das TFI verpflichtet , die BAM von allen 
Schadenersatzansprüchen - gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund - freizustellen. Dies gilt auch, wenn Prü
fungszeugnisse oder Prüfungsergebnisse vom Auftrag
geber des TFI weitergegeben werden und dadurch ei
nem Dritten Schäden entstehen. 

Die Prüfungszeugnisse sind auf die Dauer von 5 J ah
ren zu befristen. 

Die BAM nimmt keinerlei Einfluß auf die Gebühren-

9. 

Hierbei wird davon ausgegangen, daß der Stichproben
umfang in der Regel 5 % der vom TFI entsprechend 
geprüften Artikel ausmacht. 

Soweit die BAM aufgrund von Beanstandungen von 
Auftraggebern des TFI Vergleichsuntersuchungen 
durchführt, wird das TFI den betreffenden Auftrag
geber zuvor darauf hinweisen, daß die durch die Ver
gleichsprüfungen der BAM entstehenden Kosten von 
ihm zu tragen sind , soweit die Vergleichsprüfung nicht 
die Berechtigung der Beanstandung ergeben sollte . 

Das Recht des TFI auf seine Kosten Vergleichsunter
suchungen zu beantragen, bleibt unberührt. 

Die BAM wird in ihrem Amts- und Mitteilungsblatt 
den Abschluß dieses Vertrages bekanntgeben. 

1 0. Dieser Vertrag wird für die Dauer der staatlichen An
erkennung gemäß Bescheid des Innenministers des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 20. Juli 1978 abge
schlossen. Der Vertrag ist für beide Partner vor Ab
lauf dieser Zeit mit einer Frist von 6 Monaten zum 
Ende des jeweiligen Kalenderjahres kündbar. Im Fal
le einer solchen Kündigung wird das TFI den Innen
minister des Landes Nordrhein-Westfalen unterrich
ten. 

Für die Bundesanstalt für 
Materialprüfung 

Für das Deutsche Teppich
Forschungsinstitut e.V . 

gez. G. W. Becker 
(Prof. Dr. G. W. Becker) 

gez. C. H. Schmitz 
(C. H. Schmitz) 
Vorstandsvorsitzender 

gez. G. Satlow 
(Dr.-Ing. G. Satlow) 
Institutsleiter 

Rückfragen im Zusammenhang mit diesem Vertrag sind an 
die Bundesanstalt für Materialprüfung, Fachgruppe 3.2 
"Textilien und Leder", Unter den Eichen 87, 1000 Berlin 45, 
zu richten. 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift für 
die Prüfung des Versagungsgrundes 
nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 des Sprengstoff-
gesetzes Vom 21. Dezember 1978 

Nach§ 38 des Sprengstoffgesetzes vc m 13. September 1976 
(BGBL. I S. 2737) wird im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Wirtschaft und dem Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung folgende allgemeine Verwaltungsvor
schrift erlassen: 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung und in ihrem Auftrag 
die Bergbau-Versuchsstrecke haben bei der Zulassungsprü
fung von explosionsgefährlichen Stoffen und von Sprengzu
behör nach § 5 des Sprengstoffgesetzes wie folgt zu verfah-

gestaltung und auf den zeitlichen Ablauf der Prüfun- ren: 

8. 
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gen. 

Das TFI trägt die zur Durchführung dieser Vereinba
rung der BAM entstehenden Reisekosten. Das TFI 
übernimmt darüber hinaus die in Durchführung dieser 
Vereinbarung der BAM entstehenden Prüfkosten. 

1. Bei der Prüfung des Versagungsgrundes nach § 5 Abs. 
2 Nr. 4 SprengG ist festzustellen , ob der Antragsteller 
oder ein von ihm beauftragtes Fachinstitut über Ein
richtungen verfügt, die es gestatten, die zugelassenen 
Stoffe und Gegenstände auf ihre gleichbleibende Zu-



sammensetzung und Beschaffenheit zu kontrollieren . Anlage 
Die Prüfung durch die Zulassungsbehörde umfaßt : Stoff- und Gegenstandsgruppen 

1.1 Das Vorhandensein, die Eignung und die Funktions
fähigkeit der zur Prüfung der bereits gefertigten Stof
fe und Gegenstände auf ihre gleichbleibende Zusam
mensetzung und Beschaffenheit erforderlichen Ein
richtungen oder 

1.2 das Vorhandensein , die Eignung und die Funktions
fähigkeit von Einrichtungen, die während des Herstel
lungsverfahrens eine gleichbleibende Zusammenset
zung und Beschaffenheit gewährleisten. 

2. Ist der Antragsteller ein außerhalb des Geltungsbe
reichs des Gesetzes ansässiger Hersteller oder ein Ein
führer , so kann anstelle der Prüfung der Nachweis der 
Voraussetzungen nach Nummer 1 durch die Vorlage 
eines Gutachtens eines allgemein anerkannten Insti
tuts des Herstellerlandes erbracht werden. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Die Zulassungsbehörde soll sich von dem Antragstel
ler bescheinigen lassen, daß das erforderliche sach
kundige Personal für die Tätigkeiten nach Nummer 1.1 
oder 1.2 vorhanden ist und daß entsprechende Kon
trollen während der Dauer der Fertigung auch durch
geführt werden. Ist ein Fachinstitut mit der Kontrolle 
nach Nummer 1.1 oder 1. 2 beauftragt worden, so 
kann die Zulassung nur erteilt werden, wenn der An
tragsteller eine Bescheinigung im Sinne des Satzes 1 
über das Fachpersonal dieses Instituts vorlegt . 

Verfügt der Antragsteller nicht über die zur Prüfung 
nach Nummer 1.1 oder nach Nummer 1. 2 erforderli
chen Einrichtungen sowie das dazu erforderliche sach
kundige Personal und würde die Beschaffung solcher 
Einrichtungen und die Einstellung des erforderlichen 
Fachpersonals oder die Beauftragung eines Fachinsti
tuts außer Verhältnis zur Art oder Menge der zu prü
fenden Stoffe und Gegenstände stehen, so kann die 
Zulassungsbehörde im Wege der Auflage den Zulas
sungsinhaber verpflichten, ihr zugelassene Stoffe und 
Gegenstände in der zur Nachprüfung erforderlichen 
Menge zu überlassen. 

Eine Prüfung des Versagungsgrundes nach § 5 Abs. 2 
Nr. 4 SprengG wird nicht durchgeführt, wenn der An
tragsteller eine Zulassung für einen Stoff oder Gegen
stand beantragt , der einer der in der Anlage aufgeführ
ten Gruppen angehört und 

ihm für derartige Stoffe oder Gegenstände bereits 
nach dem 1. Juli 1977 unter Prüfung des Versa
gungsgrundes nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 SprengG eine 
Zulassung erteilt worden ist oder 
die Zusammensetzung und Beschaffenheit von der
artigen Stoffen oder Gegenständen, die aufgrund 
einer Zulassung gefertigt worden sind, mindestens 
5 Jahre lang nicht zu wiederholten oder wesentli
chen Beanstandungen geführt haben. 

Diese allgemeine Verwaltungsvorschrift tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft . 

Bonn, den 21. Dezember 1978 

Der Bundesminister des Innern 
In Vertretung 

Dr. Fröhlich 

1. Sprengstoffe, Zündmittel und Sprengzubehör 

1.1 Wettersprengstoffe 

1.2 übrige Sprengstoffe 

1.3 Zündmittel , schlagwettersicher 

1.4 Zündmittel, elektrisch 

1.5 übrige Zündmittel 

1.6 Sprengzubehör, elektrisch 

1.7 Mischladegerät 

1.8 Ladegeräte 

2. Pyrotechnische Sätze, Zündmittel und Gegenstände 

2.1 Gegenstände mit Knallwirkung auf der Basis Kalium
chlorat/roter Phosphor, 
wie z.B. Amorces 

Knallkorken 
Knallsterne 
Partyknaller 

2 .2 Gegenstände mit Knallwirkung auf der Basis Silber
fulminat oder Nitrocellulose, 
wie z.B . Tischfeuerwerk 

Blitzwatte 
Knallbonbon 
Knalleinlagen 
Knallstreichhölzer 
Knallerbsen 
Knallziehhand 
Knallbild 

2.3 Gegenstände mit Knallwirkung auf der Basis von Ni
trat /Schwefel/ Aluminium oder Perchlorat/ Alumini
um, 
wie z.B. Eisenbahnknallkapsel 

Signalknallkörper 

2.4 Gegenstände mit Schwarzpulver als Knall- und/oder 
Ausstoßsatz, 
wie z.B. Handsignale 

Knallkörper mit gepreßter Verzögerung 
Schwärmer 
Feuerwerksbombe 
Feuertopf 
Feuerwerksrohr 
Knallkörper mit Sicherheitszündschnur 

2.5 Gegenstände mit Schubwirkung, 
wie z.B. Raketen 

Raketensignale 
Raketenmotore für Modellbau 
Schnurraketen 
Leinenwurfraketen 
Luftheuler 
Pfeifen 
Sonnen 
Wirbel 
Räder 

2.6 Gegenstände mit Rauch-, Licht- und /oder Schwelsät
zen, 
wie z.B. Rauchmittel 

Rußentferner 
Bengalfeuer 
Theaterfeuer 
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Handsignalfackel 
Fontänen 
Vulkane 
Schädlingsbekämpfungsmittel 
Lichter (Lanzen) 
Kinderfackeln 
Schneekegel 
Mittel zur Erzeugung voluminöser Schlacken 
Nebelkörper 

2.7 Gegenstände im Tauchverfahren hergestellt , 
wie z.B. Bengalische Fackeln 

Wunderkerzen 
Bengalische Zündhölzer 
Thermitzünder 

2.8 Pyrotechnische Sätze 

2.9 Pyrotechnische Zündmittel mit Ausnahme von Zünd
schnüren und Stoppinen (2.10), 
wie z. B. Zündlichter 

Kraftstoffzünder 
Kesselzündpatrone 

Schlag- und Reibzünder 
Elektrische Zünder 

2.10 Zündschnüre und Stoppinen 

2.11 Geräte mit Schnellauslösevorrichtungen, 
wie z.B. Trennschraube 

Gurtstrammer 
Druckgasgenerator 

3. Explosionsgefährliche Stoffe ftir technische, wissen
schaftliche, analytische , medizinische und pharma
zeutische Zwecke sowie Stoffe, die als Hilfsstoffe bei 
der Herstellung chemischer Erzeugnisse verwendet 
werden 

3.1 Organische Peroxide 

3. 2 Blähmittel (Treibmittel) 

3.3 Organische Nitroverbindungen 

3.4 Cellulosenitrate 

GMBl 1979, S. 11 

Mit§ 4 der Dritten Verordnung über die Eichpflicht von Meßgeräten vom 26. Juli 1978 (BGBl I S. 1139) 
wird für Meßgeräte zur Prüfung von Kraftfahrzeugen mit Fremdzündungsmotor auf den Gehalt an Kohlen
monoxid im Abgas bei Leerlauf ab 1. Januar 1980 die Eichpflicht eingeführt, wenn sie für die amtliche 
Überwachung des Straßenverkehrs, in Betrieben des Kraftfahrzeuggewerbes oder in öffentlichen Tankstel
len verwendet oder bereitgehalten werden. Die im folgenden veröffentlichten Anforderungen an diese Meß
geräte sowie an die für die Prüfung erforderlichen Prüfgase sind mit der Vollversammlung der Physikalisch
Technischen Bundesanstalt (PTB) zum Meß- und Eichwesen, der Bundesanstalt für Materialprüfung und 
der Prüfstelle für die Abgase von Kraftfahrzeugen des Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungs
vereins abgestimmt worden. Für die innerstaatliche Bauartzulassung zur Eichung werden sie bis zum Erlaß 
von entsprechenden Rechtsvorschriften zugrunde gelegt. 

Anforderungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt an Kohlenmonoxid-
Abgasmaßgeräte Vom 1. November 1978*) 

Anwendungsbereich 

Die nachfolgenden Anforderungen gelten für Meßgeräte zur 
Bestimmung des Volumengehalts an Kohlenmonoxid (CO) 
in den Abgasen von Kraftfahrzeugen mit Fremdzündung im 
Leerlauf (CO-Abgasmeßgeräte) 

1. Zulassungsart und Begriffsbestimmungen 

1.1 Die Bauarten von CO-Abgasmeßgeräten bedürfen der 
innerstaatlichen Zulassung zur Eichung. 

1.2 Meßgerät 
CO-Abgasmeßgeräte - nachfolgend als Meßgeräte bezeich
net - bestehen aus Probenahmevorrichtung, Meßwerterzeu
ger und Anzeigeeinrichtung. 

1.3 Probenahmevorrichtung 
Zur Probenahmevorrichtung gehören alle Bauteile, die zur 
Entnahme des Abgases (Probegas) aus dem Auspuffendrohr 
und seiner Weiterleitung durch Wasserabscheider und Staub
filter zum Eingang am Meßwerterzeuger erforderlich sind. 

1.4 Meßwerterzeuger 
Teil des Meßgerätes zwischen Probenahmevorrichtung und 

*) PTB-Mitteilungen 88 (1978) , 422-426 
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Anzeigeeinrichtung, bei dem aus dem Probegas das Meß
signal erhalten wird . 

1. 5 Anzeigeeinrichtung 
Teil des Meßgeräts, der den analogen oder digitalen Meß
wert ausgibt. 

1. 6 Gasführungssystem 
Zum Gasführungssystem gehören alle Bauteile von der Ent
nahmesonde bis zum Probegas-Ausgang am Meßgerät, die 
das Probegas durchströmt . 

1. 7 Entnahmesonde 
Teil des Meßgeräts, das in das Auspuffendrohr des Kraft
fahrzeugs zur Entnahme des Probegases eingeführt wird. 

1.8 Wasserabscheider 
Der Wasserabscheider entfernt das aus dem Probegas kon
densierte Wasser. 

1.9 Anwärmzeit 
Zeit nach dem Einschalten des Meßgerätes bis zur Betriebs
bereitschaft. 

1.10 Funktionskontrolleinrichtung 
Einrichtung, die es gestattet, durch Simulation eines be
stimmten CO-Wertes die richtige Funktion des Meßgeräts 
zu überprüfen. 



2. Werkstoffe 

Die Meßgeräte müssen so ausgeführt sein, daß sie den be
triebsmäßigen Beanspruchungen genügen. Insbesondere müs
sen alle Bauteile des probegasführenden Systems aus korro
sionsbeständigem, die Probenahmevorrichtung außerdem 
aus gegenüber der Abgastemperatur widerstandsfähigem 
Material gefertigt sein. Die verwendeten Werkstoffe dürfen 
die Zusammensetzung des Probegases nicht beeinflussen. 

3. Betriebsanleitung 

3.1 Jedem Meßgerät müssen eine Beschreibung und die 
bei der Bauartzulassung genehmigte Betriebsanleitung mit 
Bedienungs- und Wartungsvorschriften beigegeben sein. 

3.2 Die Betriebsanleitung muß entweder durch das Zulas
sungszeichen für die Bauart oder eine Typenbezeichnung 
oder eine Fabriknummer nach Nr. 8.2 eindeutig als zum 
Meßgerät zugehörig gekennzeichnet sein. 

4 . Bauanforderungen 

4.1 Die Meßgeräte dürfen für ortsfesten Einbau oder orts
beweglich sowie für Netz- und/oder Batteriebetrieb ausge
führt sein. 

4.2 Die Meßgeräte müssen Justiereinrichtungen für Null
punkt und Empfindlichkeit aufweisen, sofern Drifterschei
nungen auftreten und keine automatischen Kompensations
einrichtungen vorhanden sind. Die Justiervorschriften und 
die Zeitabstände, in denen zu justieren ist, müssen in der 
Betriebsanleitung angegeben sein. Dieser Zeitabstand darf 
nicht kürzer als 6 h sein. Die Justiereinrichtungen müssen 
gut zugänglich, jedoch gegen unbeabsichtiges Verstellen ge
sichert sein; ihre Betätigung muß ohne öffnen des Gehäuses 
möglich sein. 

4.3 Die Einrichtungen zur Meßgasreinigung wie Filter 
und Wasserabscheider müssen auf ihren Verschmutzungszu
stand leicht überprüfbar und einfach zu reinigen oder auszu
wechseln sein sowie ohne Unterbrechung mindestens 2 h 
störungs- und wartungsfrei betrieben werden können. Das 
gesamte Gasführungssystem muß entsprechend den Anga
ben in der Betriebsanleitung dicht sein. 

4.4 Die Entnahmesonde darf im Außendurchmesser nicht 
größer als 10 mm sein; sie muß mindestens 300 mm in das 
Auspuffendrohr oder Entnahmerohr eingesteckt werden 
können und biegsam sein. Die Probegasleitung muß so aus
geführt sein, daß sich das Probegas beim Eintritt in den Was
serabscheider soweit abgekühlt hat, daß hinter dem Wasser
abscheider keine weitere Kondensatbildung eintreten kann. 

4.5 Die Meßgeräte müssen beim über- oder Unterschrei
ten der in der Betriebsanleitung angegebenen Grenzwerte 
der Speisespannung ihre Anzeige abschalten oder den Ska
lenanfangswert anzeigen. 

4.6 Die Meßgeräte müssen mit einer Funktionskontroll
einrichtung nach Nr. 1.10 ausgerüstet sein, falls nicht mit 
Hilfe von Prüfgas aus einem ein- oder angebauten Prüfgas
behälter eine direkte Kalibrierung möglich ist. 

Der Prüfgasbehälter muß mit einer Vorrichtung versehen 
sein, die einen für die Kalibrierung zu geringen Druck der 
Füllung erkennen läßt oder in diesem Falle eine Kalibrie
rung verhindert. 

4. 7 Die Anzeige des Meßwertes muß von der Lage der An
zeigeeinrichtung unabhängig sein, sofern nicht die Ge-

brauchslage eindeutig und deutlich erkennbar gekennzeich
net ist. 

4.8 Ein Absinken des Volumenstromes unter den für die 
ordnungsgemäße Funktion notwendigen Grenzwert muß 
durch eine geeignete Anzeigeeinrichtung erkennbar sein. 

4.9 Die Meßgeräte müssen bei einer beliebigen Kombina
tion der nachfolgenden Umgebungsbedingungen innerhalb 
der angegebenen Bereiche störungsfrei arbeiten und die in 
Nummer 9 angegebenen Fehlergrenzen einhalten: 

a) Temperatur 5 °C bis 40 °C, 

b) relative Luftfeuchte 1 0 % bis 9 5 %, 
c) Luftdruck 975 mbar bis 1025 mbar. 

Für andere Umgebungsbedingungen können Korrekturwer
te. oder weitere Maßnahmen zur Einhaltung der Fehlergren
zen in der Betriebsanleitung angegeben werden. 

5. Skalen, Anzeigebereich 

5.1 Der Volumengehalt an CO muß in Prozent angezeigt 
werden. 

5.2 Der Anzeigebereich muß sich von 0 % bis mindestens 
6 % Volumengehalt CO erstrecken. 

5.3 Die zulässigen Skalenwerte sind in Spalte I der nach
folgenden Tabelle angegeben. Im Anzeigebereich zwischen 
0 % und 6 % Volumengehalt CO gilt für den Teilstrichab
stand Spalte II der Tabelle. 

Skalenwert in % 
Volumengehalt CO 

0,1 

0,2 

0,5 

II 
Teilstrichabstand 

in mm 

;;:;., 
;;:;. , 

>3 

5.4 Bei Meßgeräten mit Digitalanzeige müssen die Ziffern 
für die Anzeige mindestens 8 mm hoch sein oder erschei
nen. 

5.5 Die Digitalanzeige muß mindestens zweistellig, der 
kleinste Digitalschritt mindestens 0,1 % Volumengehalt 
CO sein. 

6. Meßtechnische Anforderungen 

6.1 Die Anwärmzeit darf 30 min nicht überschreiten. 

6.2 Die Zeitspanne vom Durchgang eines CO-Gehalts
sprunges durch den Eingang des Meßwerterzeugers bis zum 
Erreichen von 90 % des entsprechenden Sollwertes (Ein
stellzeit) muß kleiner als 30 s sein. 

6.3 Die Unruhe der Anzeige darf nicht größer sein als ein 
Wert, der dem Volumengehalt an CO von ± 0,1 % ent
spricht. 

7. Anforderungen ftir die Wartung und eichtechnische Prü
fung 

7.1 Meßgeräte müssen unter den Bedingungen und in den 
Fristen, wie sie in der Betriebsanleitung festgelegt sind, von 
einem fachkundigen Wartungsdienst gewartet werden. Die 
Wartung ist vom Meßgerätebesitzer nachzuweisen. 

7.2 Das Meßgerät ist vor Beginn der Prüfung gemäß der 
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Betriebsanleitung des Herstellers zu justieren, das Gasfüh
rungssystem auf Funktion und Dichtigkeit zu überprüfen . 

7.3 Die Gasreinigungseinrichtungen wie Filter und Was
serabscheider müssen sauber sein. 

7.4 Die Prüfung beginnt nach Ablauf der in der Betriebs
anleitung angegebenen Anwärmzeit (Betriebsbereitschaft) , 
spätestens jedoch 30 min nach dem Einschalten des Meß
gerätes . 

7.5 Die Prüfung ist mit Prüfgasen*) an mindestens zwei 
Punkten in den Anzeigebereichen zwischen 3,5 % und 5,5 % 
und zwischen 1,5 % und 2,5 % Volumengehalt CO inner
halb der in Nr. 4.9 genannten Bereiche der Umgebungsbe
dingungen durchzuführen. 

7.6 Nach Abschluß der Prüfung sind Nullpunkt und Emp
findlichkeit zu kontrollieren. 

8. Bezeichnungen und Aufschriften 

8.1 Die Aufschrift "Volumengehalt in %" muß so ange
bracht sein, daß sie dem angezeigten Meßwert eindeutig zu
geordnet erscheint. 

8.2 Auf dem Meßgerät müssen angegeben sein 

a) Name und Wohnsitz des Herstellers oder seine Fabrik-
marke 

b) eine Fabriknummer 

c) eine Typenbezeichnung 

d) das Zulassungszeichen 

e) das Zeichen : Bedienungsanweisung beachten 

f) die Speisespannung, sofern diese von der Netzspannung 
abweicht. 

8.3 Weitere Bezeichnungen und Aufschriften können bei 
der Zulassung der einzelnen Bauarten gefordert werden, wie 

a) Name und Wohnsitz des Zulassungsinhabers, wenn dieser 
nicht der Hersteller ist (oder seine Fabrikmarke) 

b) das Zeichen der Prüfspannung bei Meßgeräten mit Netz-
betrieb 

c) die Kennzeichnung der Gebrauchslage 

d) die erforderliche Anwärmzeit 

e) das Baujahr 

f) die Aufschrift "Gerät halbjährlich warten" . 

9. Fehlergrenzen 

9.1 Die Eichfehlergrenze ist± 0,5 % Volumengehalt CO. 

Anforderungen an Prüfgase für CO
Abgasmeßgeräte 

1. Die nachfolgenden Anforderungen gelten für die Be
schaffenheit von Prüfgasen , die bei der Prüfung gemäß 
Nr. 7.5 der " Anforderungen der PTB an CO-Abgasmeß
geräte" zu verwenden sind. 

2. Es werden unterschieden: 

a) amtlich zertifizierte Prüfgase und 

b) allgemeine Prüf gase, deren Zusammensetzung vom Her
steller angegeben aber nicht amtiich zertifiziert ist 

jeweils in den Mischungen At und A2 sowie Bt und B2, 
wie in den Tabellen A und B angegeben . 

2.1 Amtlich zertifizierte Prüfgase 

2.1.1 Die Volumengehalte an CO und H2 (Mischungsreihe 
A) oder an CO (Mischungsreihe B) müssen amtlich zertifi
ziert sein. 

2.1.2 Die amtliche Zertifizierung wird von der Bundesan
stalt für Materialprüfung (BAM), Unter den Eichen 87 , 
1 000 Berlin 45 , vorgenommen. 

2.1.3 Das amtlich zertifizierte Prüfgas wird für die eich
technische Prüfung bei den Eichbehörden verwendet bzw. 
ist dort als Vergleichssubstanz vorhanden, wenn für den 
Großverbrauch allgemeine Prüfgase nach Nr. 2 .2 angewandt 
werden. Der Wartungsdienst kann gegebenenfalls auch amt
lich zertifizierte Prüfgase verwenden. 

Tabelle A 

Cl Volumengehalt in % 
r: 
:::J Beimengung ~ 

.~ im Grundgas Variations- Max. rel. 
~ Stickstoff Sollwert breite Fehler in% 

CO 4,5 ± 1,0 ± 5 
H2 *) 2,2 ± 0,5 ± 10 

At 
02 5,0 ± 1,0 ± 20 

co2 10 ± 1,0 ± 10 

CO 2,0 ± 0,5 ± 10 
H2 *) 1,0 ± 0,5 ± 20 

A2 
02 5,0 ± 1,0 ± 20 
co2 10 ± 1,0 ± 10 

*) Der Volumengehalt an H2 muß immer das 0,4- bis 0,6-fache des 
9.2 Die Verkehrsfehlergrenze ist das Doppelte der Eich- Volumengehalts an CO betragen. 
fehlergrenze. 

10_ Stempelstellen und Bescheinigungen 

10.1 Die Hauptstempelstelle muß auf dem Gehäuse des 
Meßgerätes vorgesehen sein. 

10.2 Sicherungsstempelstellen zur Sicherung des Meßwert
erzeugers und der Anzeigeeinrichtungen gegen unbefugte 
Eingriffe müssen vorgesehen sein. 

10.3 Auf Antrag wird ein Eichschein erteilt . 

*) s_ Anhang: Anforderungen an Prüfgase ftir CO-Abgasmeßgeräte 
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Tabelle B 

Cl Volumengehalt in % 
r: Beimengung :::l 
~ 

~ im Grundgas Variations- Max. rel. 
~ Stickstoff Sollwert breite Fehler in% 

Bt CO 4,5 ± 1,0 ± 5 

82 CO 2,0 ± 0,5 ± 10 

2.2 Allgemeine Prüfgase 

2.2.1 Für die Volumengehalte an CO und H2 (Mischungs
reihe A) oder CO (Mischungsreihe B) muß der Gasgemisch-



Hersteller den relativen Fehler angeben; dieser darf nicht 
größer sein als in den Tabellen A und B aufgeführt. 

2.2.2 Das allgemeine Prüfgas wird für die Wartung der CO
Abgasmeßgeräte verwendet. Es kann auch von den Eichbe
hörden angewandt werden, wenn sie für einen Vergleich mit 
amtlich zertifiziertem Prüfgas eingerichtet sind. 

läuterungen auf dem Gebiet der Prüfgase sowie eine Über
sicht über die Herstellungsverfahren und die Kenngrößen 
sind den VDI-Richtlinien 3490, Blatt 1 bzw. Blatt 2, (z.Zt. 
Entwurf) zu entnehmen . 

4. Jede Druckgasflasche mit Prüfgas ist durch Aufschrift 
oder Aufkleber zu kennzeichnen ; ihr ist ferner ein Arbeits
blatt mit folgenden Angaben beizufügen : 

2.3 Für Meßgeräte, deren Meßprinzip nur für CO im Ab
gas selektiv ist, genügt die Verwendung von Prüfgasen der 
Mischungsreihe B. Anderenfalls sind Prüfgase der Mischungs
reihe A zu verwenden. 

a) Besitzer der Druckgasflasche, Fabriknummer 
b) Gashersteller 

c) Zusammensetzung des Gasgemisches 

d) Datum der Füllung 

3. Für den Transfer des Prüfgases von der Stahlflasche zum 
CO-Abgasmeßgerät ist die VDI-Richtlinie 3490, Blatt 3, 
(z.Zt. Entwurf) zu beachten. Die Begriffe einschließlich Er-

e) prüfende Stelle und Datum der Prüfung, Nummer des 
amtlichen Zertifikates 

f) die Kennzeichnung "Prüfgas". 

Baumusterzulassungen von Tankcontainern zur Beförderung gefährlicher Güter 

Der ZulassUng liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Bundesanstalt ftir Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
ftir das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/17 025(fC 

Europäisches Obereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Gütertauf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBL II S. 1489) in der 
jeweils gültigen Fassung.- Insbesondere Anhang B. lb -. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GefahrgutVStr) vom 10. Mai 1973 (BGBl. I S. 449) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang B. lb -. 

Zulässiger Inhalt : 
Mittel zur Schädlingsbekämpfung (ADR/GGVS Klasse !Va Ziffer BI bis 83).- Produkte der Firma Bayer AG-. 

Tankcontainerdaten: 
Tankdurchmesser = 1400 mm, Tanklänge = 3300 mm, Rauminhalt ca. 4500 Uter, Betriebsdruck 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 8 bar (Überdruck), Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck)~ 

Antragsteller und Hersteller: 
Bayer AG, 4047 Donnagen 

Hersteller-Zeichnungen: 
Dw 134 097 - I a vom 17 .4.197 4 (Absetztank) 
Do 298 40 '-lA vom 8.8.1974 (Domdeckel) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeflihrten Unterlagen mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bescheinigungen Nr. 602 164 - 0 bis 602 164 - 2 über Prüfungen gemäß Anhang B.lb zumADR des TÜV-Rheinland vom 30.7.1976 und 28.6.1976, 
-Schriftliche Erklärung über die Korrosionsbeständigkeit des Füllgutes gegenüber dem Tankwerkstoff der Bayer AG vom 20.5.1976, 
- Berechnungen und Werksnachweise des Herstellers. 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschriften genügt. Jeder Serien-TC ist zugelassen, wenn 
zu diesem Zulassungsschein das jeweilige Abnahmezeugnis eines behördlich anerkarmten Sachverständigen vorliegt. 

Besondere Auflagen: 
Der BAM sind jährlich die Bescheinigungen nach Vk.Bl. Heft 6/75 Punkt 6., Absatz 2 einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen 
zu rühren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Im Rahmen der2 1/2jährigen Dichtheits-und Funktionsprüfung ist durch einen behördlich anerkannten Sadwerständigen das Tankirutere auf Korrosion zu prüfen. 
Diese Zulassung gilt zunächst fünf Jahre; sie ist rechtzeitig vorlAblaUf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Überprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45 , den IB.Januar 1977 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALTFÜR MA TERIALPROFUNG 

Sachbearbeiter: 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

(Dir. u. Prof. Dr.·lng. Helms) 

DipL-lng. Reinecke , lng.(grad.) Ulrich 

Bundesanstalt fiir Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

flir das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/17 025/TC 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: . 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

(ORR Dipl.-lng. Schulz-Forberg) 

Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBL II S. 1489) in der jeweils 
gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang·B.lb-. 
Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GefahrgutVStr) vom 10 . Mai 1973 (BGBI. I S. 449) in der jeweils gültigen Fassung. - Insbesondere Anhang B.lb _. 

Zulässiger Inhalt: 
Mittel zur Schädlingsbekämpfung (ADR/GGVS·Klasse !Va (6.1) Ziffer 81 bis 83), 4.4 - Diphenylmethat)düsocyanat (GGVS-Kiasse !Va (6.1) Ziffer 66). Transportaufgrund der Ausnahme 
Nr. Str 6 vom 24.12.1976 (BGB1 I s; 3629). - Produkte der Firma Bayer AG -. 

Tankcontainerdaten: 
Tankdurchmesser = 1400 mm, Tanklänge = 3300 mm. Rauminhalt ca. 4500 Liter , Betriebsdruck 6 bar (Überdruck), Prüfdruck: 8 bar (Überdruck), Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck). 

Antragsteller und Hersteller: 
Bayer AG, 4047 Donnagen 

Hersteller-Zeiclmungen: 
Dw 134 097- Ia vom 17 .4.1974 (Absetztank) 
Do 298 40- lA vom 8.8.1974 (Domdeckel) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeftihrten Unterlagen mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bescheinigu~en Nr. 602 164 - 0 bis 602 164 - 2 über Prüfungen !l"mäß Anhang B.lb zum ADR des TÜV·Rheinland vom 30.7.1976 und 28.6.1976, 
- Schriftliclle Erklärung über die Korrosionsbeständigkeit des Füllgutes gegenüber dem Tankwerkstoff der Bayer lAG vom 20.5.1976, 
- Bereclmungen und Werksnachweise des Herstellers. 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschriften genügt. Jeder Serien-TC ist zugelassen, wenn 
zu diesem Zulassungsschein das jeweilige Abnahmezeugnis eines behördlich anerkannten Sachverständigen vorliegt. 
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Besondere Auflagen: 
Der BAM sindjährlich die Bescheinigungen nach Vk.Bl. Heft 6/75 , S. 199, Pkt. 6, Absatz 2 einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Auf
zeichnungen zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Im Rahmen der 2 1/ 2jährigen Dichtheits-und Funktionsprüfung ist durch einen behördli ch anerkannten Sachverständigen das Tankinnere auf Korrosion zu prüfen. 
Diese Zulassung gilt zunädtst bis zum 18. Januar 1982; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Oberprüfung einzureichen. 
Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 025 (1. Änderung) ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/17 025/TC. 

1000 Berlin 45, den 16. Dezember 1977 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALTFüR MATERIALPRÜFUNG 

Sachbearbeiter: 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

Dr..lng. Helms 
Direktor und Professer 

Dipl-Ing. Reinecke, Ing.grad. Ulrich 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Bundesanstalt ftir Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
flir das Baumuster eines Tankcontainers 

Nr. D/17 026{fC 

Llbor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-lng. Schuiz-Forberg 
Oberregierungsrat 

1) Europäisches Obereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBL II S. 1489) in der jeweils 
gültigen Fassu~. ~ Insbesondere Anhang B.1 b ~ . 

2) Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (GefahrgutVStr) vom 10. Mai 1973 (BGBI. I S. 449) in der jeweils gültigen Fassung. -Insbesondere Anhang B.1b -. 

Zu lässiger Inhalt: 
Mittel zur Schädlingsbekämpfung (ADR/GGVS Klasse !Va Ziffer 81 bis 83). - Produkte der Firma Bayer AG -. 
Chlorhaltige flüssige Abfallstoffe (ADR/GGVS Klasse IVa Ziffer 61a) Transport nur aufgrundder Ausnahmegenehmigung des Ministers für Wirt schaft, Mittelstand und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 17. Juli 1975 sowie der 1. Änderung vom 21. November 1975 (Akz.: IV/A 2 - 42 - 81 ). - Produkte der F irma Bayer AG - . 

Tankcontainerdaten: 
Tankdurchmesser = 1200 mm, Tanklänge = 3200 mm, Rauminhalt ca. 3400 Liter, Betriebsdruck 6 bar (Überdruck), Prüfdruck 8 bar (Überdruck) , Berechnungsdruck: 10 bar (Überdruck) 

Antragsteller und Hersteller: 
Bayer AG, 4047 Darmagen 

Hersteller-Zeichnungen: 
DO 298 35 vom 28.3.1972 (Absetztank) 
Do 298 39- 1A vom 6.12.1973 (Domdeckel) 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefUhrten Unterlagen mit ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bescheinigungen Nr. 602 16Hl bis 602163-2 über Prüfungen gemäß Anhang B.1b zum ADR des TÜV-Rheinland vom 30.7.1976 und 28.6.1976 , 
- Schriftliche Erklärung über die Korrosionsbeständigkeit des Füllgutes gegenüber dem Tankwerkstoff der Bayer AG vom 20.5.1976, 
- Berechnungen und Werksnachweise des Herstellers. 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschriften genügt. Jeder Serien-TC ist zugelassen, wenn 
zu diesem Zulassungsschein das jeweilige Abnahmezeugnis eines behördlich anerkannten Sachverständigen vorliegt. 

Besondere Auflagen : 
Der BAM sindjährlich die Bescheinigungen nach Vk:BL Heft 6/75 Punkt 6., Absatz 2 einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungrm 
zu Hiliren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Im Rahmen der 2 1/ 2jährigen Dichtheits-und Funktionsprüfung ist durch einen behördlich anerkannten Sachverständigen das Tankinnere auf Korrosion zu prüfen. 
Diese Zulassung gilt zunächst fünf Jahre; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Oberprüfung einzureichen. 

1000 Berlin 45 , den 19.Januar 1977 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALTFÜR MATERIALPRÜFUNG 

Sachbearbeiter: 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

(Dir. u. Prof. Dr.-lng. Helms) 

Dipi.-Ing.IReinecke,lng. (grad.) Ulrich 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

fl.ir das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/30 014{fC 

Llbor 1.24 
Behäheruntersuchungen 

(ORR Dipi.-Ing. Schu!z..Forberg) 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 
1) Internationale Ordnung fUr die Beförderung gefährlicller Güter mit der Eisenbahn (RlD), Anlage l , zum Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverke~ (OM) vom 6.März 1967 

(BGBl. ll S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung. ~ Insbesondere Anhang X -. 
2) Ewopäisches Obereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGBL II S. 1489) in derjeweils gültigen 

Fassung. - Insbesondere Anhang B. 1 b - . 
3) Ausnahmegenehmigung des Bundesministers für Verkehr vom 2. Februar 1976 - Klasse ld - Nr. 1/76 zur Verordnung über gefährliche Seefrachtgüter (SFO) vom 4. Januar 1960 (BGBL II S. 9); in 

Verbindung mit der 1. Änderung der Ausnahmegenehmigung des Bundesministers für Verkehr vom 10.02.1978 - Klasse ld - Nr. 1/76 zur Verordnung über gef:ihrliche Seefrachtgüter (SFO) vom 
4. Januar 1960 (BGBL II S. 9). 

Zulässiger Inhalt: 
Gase der Klasse Id, Ziffer Sb und Sc: Dichlordifluormethan (Frigen R12) , Dichlormonofluormethan (Frigen R21), Dichlortetrafluoräthan (Frigen R114), Gemisdte F1, F2. 

Tankcontainerdaten: 
Länge= 6000 mm, Breite= 2100 mm, Höhe= 2250 mm, Gesamtgewicht= ca. 24000 kg, Eigengewicht= ca. 4090 kg. Tankinhalt 17100 I, Prüftiberdruck 19 bar. 

Antragsteller : 
Hoechst Aktieogesellschaft, 62 30 Frankfurt /Main 

Hersteller: 
E. Willmann, Dampfkessel- und Apparatebau GmbH, 4600 Dortmund 

Hersteller-Zeichnungen: 
9624 (Transportbehälter) vom 24. 6. 1966, 
9625 (Rohrleitungen flir Transportbehälter) vom 29. 7. 1966. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Prüfberichte mit den ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bescheinigung über die Prüfung eines Behälters ftir verdichtete , verflüssigte und unter Druck gelöste Gase des Technischen Überwachungs-iVereins Essen e.V.vom 19.4.1967, Prüf-Nr.: 2324662/1, 
- Zulassung als Kesselwagenbehälter durch die Deutsche Bundesbahn vom 23.6.1967 unter der Nr. 092 7 006/007, 
- weitere Unterlagen aus dem Zulassungsverfahren D/30 010/TC desselben Antragstellers. 
Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht angesehen, daß dieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschriften genügt. 
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Besondere Auflagen: 
Der BAM sind jährlich die Bescheinigungen nach VkBI. Heft 6/75 Punkt 6, Absatz 2 einzureichen. Ober Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen 
zu fUhren und mindestens 10 Jahre aufzubewahren. 
Diese Bauartzulassung erstreckt sich vorerst nur auf bislang vorhande ne TC; flir neu zu fertigende TC ist vorab der BAM ein aktueller Nachweis der Eignung des Herstellers einzureichen. 
Diese Zulassung gilt zunächst bis zum 31.12.1978; sie ist rech tzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM unaufgefordert zur Oberprüfung einzureichen. 
Die se Zulassung mit der laufenden Nr. 014 (1. Änderung) ersetzt den Zulassungsschein D/30 014(fC. 

1000 Berlin 45, den 13. März 1978 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALT FORMATERIALPRÜFUNG 

Sachbearbeiter: 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verha lten 
von Konstruktionen 

Dr..Ing. R. Helms 
Direktor und Professor 

1ng. grad. M.ischke, Dipl.-lng. Reinecke 

Der Zulassung liegen folgende Rechtsvorschriften zugrunde: 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

I. Änderung 
ZULASSUNGSSCHEIN 

flir das Baumuster eines Tankcontainers 
Nr. D/30 015(fC 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-1ng. B. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

1) Internationale Ordnung flir die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn (RIO) , Anlage I, zum Internat ionalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr (CIM) vom 6.März 1967 
(BGBI. ll S. 1140) in der jeweils gültigen Fassung.- Insbesondere Anhang X - . 

2) Europäisches Übereinkommen vo m 30. September 1957 über die int~mationale Beförderung gefährlicher Güter a uf der Straße (ADR) vom 18. August 1969 (BGB I. Il S. 14 89) in der jeweils gültigen 
Fassung.- Insbesondere Anhang B. 1 b - . 

3) Ausnahmegenehmigung des Bundesministers flir Verkehr vom 2; Februar 1976 - Klasse l d - Nr. 1/76 zur Verordnung über gefährliche Seefrachtgüter (SFO) vom 4. Januar 1960 (BGBI. ll S. 9); in 
Verbindung mit der l. Änderung der Ausnahmegenehmigung des Bundesministers fUr Verkehr vom 10.2.19 78 - Klasse ld - Nr. 1/76 zur Verordnung über gefährliche Seefrachtgüte r (SFO) vom 
4. Januar 1960 (BGBL II S. 9). 

Zulässiger Inhalt : 
Gase der Klasse ld , Ziffer Sb und 8c:.Dichlordifluormethan (Frigen R 12), Monoch lordifluor me than (Frigen R 22) , Dichlormonofluormethan (Frigen R 21), Dichlortetra fluoräthan (Frigen R 114), 
Gemische Fl , F2. 

Tankcontainerdaten: 
Länge = 6000 mm, Breite = 2086 mm, Höhe= 2200 mm, Gesa mtgewicht= ca. 24000 kg, Eigengewicht= 3770 kg (Tankgewicht ohne Armaturen). Tankinhalt 17400 I, Prüfliberdruck 26 bar. 

Antragste ller: 
Hoechst Aktiengesellschaft, 6230 Frankfurt / Main. 

Hersteller: 
Wilhelm Siebe!, 5905 Freudenberg, Kr. Siegen. 

Hersteller-Zeichnungen: 
0 Bf. 1399 (Transportbehälter flir Frigen) vom 6.3.70, 
J.B(. 1399.()1 (zugeh. zu Zeichnung 0 Bf. 1399) vom 6.3.70, 
1.Bf. 1399..02 (Unterbau fUr Transportbehälter für Frigen) vom 6.3. 70. 

Prüfung: 
Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeftihrten Prüfberi chte mit den ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Beschei nigung über die Prüfung eines Behälters für verdichtete, verflüssigte und unter Druck ge löste Gase entsprechend der Druckgasverordnung des Rheinisch-Wes tf:ilischen 

Technischen Überwachungs- Vereins e.V. vom 12. Mai 1971 , 
- Einstellung vo n zweiachsigen, normalspurigen Güterwagen mit vom Unte rgeste lllösbaren Behältern zum Transport von Frigen 12 und Frigen 22 durch die Deutsc~ Bundesbahn vom 7. 11.1969 , 
-weitere Unterlagen aus dem Zulassungsverfahren D/ 30 010 /TC desselben Antragstellers. 

Nach den vorstehend genannten Unterlagen wird es als erbracht angesehen , daß d ieses Baumuster eines Tankcontainers den o.a. Rechtsvorschrift en genügt. 

Besondere Auflagen: 
Der BAM sind jährlich die Bescheinigungen nach VkBI. Heft 6/75 Punkt 6, Absatz 2 einzureichen. Über Reparaturen an den nach dieser Zulassung gefertigten Tankcontainern sind Aufzeichnungen 
zu führen und mindestens 1 0 J atue aufzubewahren. 
Diese Bauartzulassung erstreckt sich vorerst nur auf bislang vorhandene TC; ftir neu zu fertigende TC ist vorab der BAM ein aktueller Nachweis der Eignung des Herstellers einzureichen. 
Diese Zulassung gilt zun ächst bis zum 31. 12. 1978; sie ist rechtzeitig vor Ablauf dieser Zeit der BAM Wlaufgefordert zur Oberpr üfung einzureichen. 
Diese Zulassung mit der laufenden Nr. 01 5 (1 . Änderung) erse tzt den Zulassungsschein D/ 30 015(T"C. 

Fachgruppe 1.2 
Werkstoffmechanik und Verhalten 
von Konstruktionen 

Dr.-Ing. Helms 

Direktor und Professor 
Sachbearbeiter: TRA I ( d ) Mis hk 

Dipl.-1~:: le~n~cke c e, 

1000 Berlin 45, den 13. März 1978 
Unter den Eichen 87 
BUNDESANSTALTFüR MATERIALPRÜFUNG 

Labor 1.24 
Behälteruntersuchungen 

Dipl.-lng. Schulz-Forberg 
Oberregierungsrat 

Bekanntmachung von Zulassungen für die Verpackung gefährlicher Seefrachtgüter 

1. Rechtsgrundlagen 

Bundesanstalt flir Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 553/3HI 

ftir die Verpackung eines gefahrliehen Seefra eh tgu tes 

1.1 § 5 der Verordnung über die Befdrderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vorn 5. 7. 1978 (BGB1.1 , S. 1017). 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Einleitung zur AnlageAder Verordnung übe r die Beförderu ng gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH, Schildgesstraße 71 - 163, 5040 Brühl 

3. Zu transportierende Stoffe 
Stoffblattseite der Anlage A UN-Nr. 

Salzsäure bis 38 % 8182 1789 
Ameisensäure 8173 177 9 
Essigsäure 3309 184 2 
Kalilauge bis 50 % 8206 1814 
Natronlauge bis 50 % 8223 1824 
Hypochloritlösung bis 160 g Cl/ ! 8184 1791 

4. Art der Verpackung 
Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyäth ylen, Nennvolumen 22 I. 

5. Anforderungen an die Verpackung, Kennzeichnung 
5.1 Die zu verwendenden Kunststoffgefaße müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß Bericht 91 2 14 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf. ) vom 

4. 7. 1978 eine Prüfung nach den "Richtlinie n für die Baumusterprüfung und Zulassung von freitragend en Kunststoffgefäßen zur Beförderung gefährlicher Stoffe" des Bundesministers 
ftir Verkehr vom 8. 3. 1976 (Verkehrsblatt, Heft 6, S. 258 - 262 I 31. 3. 1976) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Kunststoffgefäße sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 
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5.2.1 Das Gefäß: 
Name oder Kennzeichen des Herstellers 
Füllung mit Gefahrgut nur gern. D/ BAM/ 91 214 
Fertigungsmonat und -jahr 
Gebrauchsdau er 

5.2 .2 Die Verschlüsse: 

6. Zulassung 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
D/ BAM/2.01 
D/ BAt-.·f / 2.02 (mit Druckausgleichsvorrichtung) 

Oie Bundcs<~n s talt fLir Materialprüfung läßt widerrunich für die unter Ziffer 3 genannten Stoffe die unter Ziffe r 4 beschriebene Verpa ckungsa rt für die Seeschiffsb eförde rung unter der Voraussc t· 
zung zu , daß d ie Bedingungen unter Ziffe r 5 erfüllt sind . 

7. Auflagen 
Binnen vi er Wo chen nach Auss tellung dieses Zu lassungsscheines ist der Bundesa ns talt fUr Materialprü fu ng vom An tragste iler ein Verpacku ngs muste r zuzustellen , das aus der Ge !>amthe it der zu ver
we ndenden Verpackungen stamme n muß . 

Hin weis 
Eine Kopi e dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung be izuftigen. 

Sachbearbeit er: Dr. D. Hellhammer 

J. Rechtsgrundlagen 

Berlin 45, den 14. Nove mber 1978 
BUNDESANSTALT F ÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abte ilung 3 
Organische Sto ffe 

Ltd. Dir. u. Prof Dr. H. Feuerberg 

Bundesanstalt flir Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 554 / JHl 

flir die Verpackung eines geHihrli ehen Seefra eh tgutes 

F achgruppe 3. 3 
Papier , Druck , Verpackung 

i. V. 
Dr. A. Kalimann 

1.1 § 5 der Ve rordnung übe r die Beförderung ge fährlicher Güt er mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5. 7. 1978 (BGBl. I, S. 1017). 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen E inleitung zur AnlageA der Verordnung über d ie Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Mause r-Werke GmbH, Schildgess u aße 71- 163, 5040 Brühl 

3. Zu transportierende Stoffe 

Natr iu mchloritlösung bis 40 % 
Propionsäure 

4. Art der Verpack ung 

Stoffblattseit e de r Anlage A 
8217 
8207-1 

Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyäth ylen, Nennvo lumen 60 I. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 

UN-Nr. 
1908 
1848 

5.1 Die zu verwendenden Kunststoffgefäße müssen in ihren Eigenschaften d en Baumustern e ntsp rechen , d ie ge mäß 1. Nachtrag zum Beri cht 91 126 de r Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Wes tf.) vom 3. 8. 1978 e ine Prüfung nach den " Ri chtlinien für die Baumus terprüfung und Zulassun g von freitragenden Kun ststoffgefäßen zur Beförde run g ge fährlicher Stoffe" des Bundes
mini sters für Ve rkehr vo m 8. 3. 1976 ( Verkehrsblatt, Heft 6, S. 258 - 262 / 31. 3. 1976) bes tanden habe n. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Kunststoffgefäße sind dau erhaft und gut le sbar folgenderma ßen zu kennzeichnen: 
5.2.1 DasGefäß: 

Name oder Kenn zeichen des Herste lle rs 
Füllung mit Gefahrgut nur gern. 0 / BA M/9 1 126 
Fertigungsmona t und -jahr 
Gebrauchsda uer 

5.2. 2 Der Verschluß: 

6. Zulassung 

Name ode r Kenn zeichen des Herstelle rs 
D/ BAM/ 2.10 

Die B undcsanstalt flir Mate ria lprüfung läßt widerruflich für die unter Ziffer 3 genannt en Stoffed ie unter Ziffe r 4 beschriebene Verpa ckungsart fürdie SecschiffsbcfOrderung unter der Vorau sse t
zung zu , daß die Bedingunge n unte r Ziffer 5 erfüllt sind . 

7. Auflagen 
Binnen vie r Wochen nach Auss te llung dieses Zulass ungsscheines ist d er Bundesans talt für Materialprüfung vom Antragste ller ein Verpa ckungsmuster zuzustellen, das aus de r Gesamthe it d er z u ver
we ndenden Verpackunge n stammen muß . 

Hinweis 
Eine Kopie di eses Zulassungssche ines ist den Beförderungs papieren der jeweiligen Sendung be izuftigen. 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

1. Re chtsgrundlagen 

Berlin 45, den 14. November 1978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organi sche Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof Dr. H. Feuerberg 

Bundesanstalt flir Mate rialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 555 /!Gl 

ftir die Verpackung eines gefährli che n Scefrach tgutes 

Fachgruppe 3.3 
Pap ie r , Druck, Verpackung 

i. V. 
Dr. A. Kalimann 

1.1 § 5 der Verordnung über di e Beförderung gefährli cher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5. 7. 1978 (BGBJ.I, S. 1017). 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen E inleitung zur Anlage Ader Verordnung über d ie Beförderung gefährli cher Güte r mit Seeschiffen (Gefahrgut V Sec). 

2. Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH , S childgcsstraße 71 - 163, 5040 Brühl 

3. Zu transportierende Stoffe 

Fes te Pes tizide, hohe Gefahrli chkeit 
Fes te Pes tizide, geringe Gefährlichkeit 
Monochloressigsäure, fes t 

4. Art der Verpackung 

Stoffblatt se it e der Anlage A 
62 58- 1 
90 36-1 
8 144 

UN -Nr. 

1751 

Fibertromme l mit Sperrholzdecke l und e ingese tztem Po lyä thylen-Foliensack, Nennvo lumen 160 I. 
Das ma ximaJe Bruttoge wicht des Versandstücks beträg t ftir die Pesti z ide 200 kg, für die Mono ch loressigsäure 160 kg. 

5. Anforderung an die Verpackung, Ken nzeichnung 
5.1 Die zu verwendende n Fibertro mmeln müsse n in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß Bericht 92 4 35 und 92 436 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Wes tf.) 

vom 25. 10. 1978 und 31. I 0. 1978 eine Bauartprüfung nach den UN -Prüfempfehlungen "Transport of Dange raus Good s" ( United Nations Public:ation , Sales No. E.77. Vlll.l, New York, 

1977) bestanden haben. 
26 5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Fibe rtromme ln sind dauerh aft und gut lesbar folgenderm aße n zu kennzeichnen: 



0lGI/D/BAM/X/ Mauser 555 / 
~ (Herstellungsjahr) 

6. Zulassung 
Die Bundesanstalt für Materialprüfung läßt widerruflich ftir die unter Ziffer 3 genannten Stoffe die unter Ziffer 4 beschriebene Verpackung:;art für die Seeschiffsbeförderung unter der Vorausset
zung zu, daß die Bedingungen unter Ziffer 5 erFüllt sind. 

7. Auflagen 

Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zulassungsscheines ist der Billldesanstalt für Materialprüfung vom Antragsteller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesamtheit der zu ver
wendenden Verpackungen stammen muß. 

Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung beizuftigen. 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Berlin 45, den 23. November 1978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. H. Feuerberg 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZUlASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 556/IG\ 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 

Dir. u. Prof. Dr.-lng. W. Franke 

ftir die Verpackung eines gefahrliehen Seefrachtgutes 

I. Rechtsgrundlagen 
Ll § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5. 7. 1978 (BGBI.l, S. 1017). 
1.2 Ziffer 10 der AUgemeinen Einleitung zur Anlage Ader Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH, Schildgesstraße 71 - 163,5040 Brühl 

3. Zu transportierende Stoffe 

Feste Pestizide , hohe Gefährlichkeit 
Fe::.te Pestizide , geringe Gefährlichkeit 
Monochloressigsäure, fest 

4. Art der Verpackung 

Stoftb lattseite der Anlage A 
6258-1 . 

9036-1 
8144 

UN-Nr. 

1751 

Fibertrommel mit lackiertem Stahlblechdeckel und eingesetztem Polyäthylen-Foliensack, Nennvolumen 160 l. 
Das maximale Bruttogewicht des Versandstücks beträgt flir die Pestizide 200 kg , für die Monochloressigsäure 160 kg. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 
5.1 Die zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 92 691 und 92 692 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 

vom 27. 10. 197 8 und 31. 10. 1978 eine Bauartprüfung nach den UN-Prüfempfehlungen "Transpor t of Dangeraus Goods" (Uni ted Nations Publication, Sales No. E. 77.Vll.1 , New York, 
1977) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Fibertrommeln sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichne n: 

fu\ lGI /D/BAM/ X/Mauser 556 / .................... . 
~ (Herstcllungsjalu) 

6. Zulassung 
Die Bundesanstalt flir Materialprüfung läßt widerruftich flir die unter Ziffer 3 genanntenStoffedie unter Ziffer 4 beschriebene Verpackungsart für die Seeschiffsbeförderung unter der Vorausset
zung zu , daß die Bedingungen unter Ziffer 5 erfüllt sind. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zulassungsscheines ist der Bundesanstalt für Materialprüfung vom Antragsteller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesamtheit der zu ver
wendenden Verpackungen stammen muß. 

Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendungbeizufligen. 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Berlin 45 , den 23. November 1978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr. H. Feuerberg 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZU lASS UNGSSCHEIN 
Nr. D/03 557/ IGl 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Dru ck, Verpackung 

Dir. u. Prof. Dr.-lng. W. Franke 

flir die Verpackung ein es geHihrliehen Seefrachtgutes 

l. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5. 7. 197 8 (BGBI. I , S. 1017). 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Einleitung zur AnlageAder Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
K. Kurz Hessental Kg, Karl-Kurz-Straße, D-7170 Schwäbisch Hall-Hessenta l 

3. Zu transportierende Stoffe 

Dibenzoy\peroxid 75 % Peroxidgehalt 
Methylbenzoylperoxid 50 % Peroxidgehalt 

4. Art der Verpackung 

Stoffblattseite der Anlage A 
5230 
5329 

Fibertrommeln mit zwei eingesetzten Polyäthylen-Foliensäcken. 

UN-Nr. 
2090 
2593 

Das Nennvolumen beträgt 110 I, das maximale Füllgewicht pro Sack 25 kg und das maximale Nettogewicht des Füllgutes 50 kg. 
Die Säcke müssen mit einer weichen Polyäthylenko rdel verschlossen sein. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 
5.1 Die zu verwendenden Fibertrommeln müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern en tspreche n, die gemäß Prüfungszeugnis BAM/ 3.3/ 3030/78 der Bundesanstalt flir Materia lprüfung vom 

10 .. 10. 1978 eine Bauartprüfung nach den UN-Prüfempfehlungen "Transport of Dangeraus Goods" (United Nations Publication, Sales No. E.77 .V111.l, New York, 1977) bestanden haben. 
5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Fibertrommeln sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 

f~'\GI /D /BAM/X/ ...... . / 549/ .... "-V (Firmenzeichen) (Hersteltungsjahr) 

6. Zulassung 
Die Bundesanstalt ftir Materialprüfung läßt widerrufJjch ftir die unter Ziffer 3 genannten Stoffe die unter Ziffer 4 beschriebene Verpackungsart für die Seeschiffsbeförderung unter der Vorausset
zung zu, daß die Bedingungen unter Ziffer 5 erfüllt sind. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zulassungsscheines ist der Bundesans talt für Materialprüfung vom Antragsteller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesamtheit d er zu ver
wendenden Verpackungen stammen muß. 27 



Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung beizuftigen. 

Berlin 45 , den 14. Dezember 1978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜF UNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organisch e Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof, Dr. H. Feuerberg 

Fachgruppe 3.3 
Papier , Druck, Verpackung 

Dir. u. Prof. Dr.-lng. W. Franke 

Sachbearbeite r: Dr. D. Hellhammer 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZUlASSUNGSSCHEIN 
Nr . DI03 558I3Hl 

ftir die Verpackung eines gefahrliehen Seefrachtgutes 

t. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5. 7. 197 8 (BGBI.l , S. 101 7). 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Einleitung zur Anlage Ader Verordnung über die Beförderung gefährüdl er G üter mit Seeschiffen (G efahrgut V See) . 

2. Antragsteller 
Vogt GmbH & Co .• 3260 Rinte ln 1 

3. Zu transportierende Stoffe 
Stoffblattseit e der Anlage A UN-Nr. 

Schwefelsäure bis 96 % 8229 1831 
Salzsäure bis 38 % 8182 17 89 
Ameisensäure 8173 1779 
Essigsäure 3309 1842 
Formaldehydlösung bis 40 % 903().1 1198 
Natronlauge bis 50 % 8223 1824 
Kalilauge b is 50 % 8206 1814 
Wasserstoffperox idlösung bis 60 % 51 5 1 2014 

4. Art der Verpackung 
Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyäthylen, Nennvo lumen 60 I. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeidmung 
5.1 Die zu verwendenden Ku nststoffgefaße müssen in ihren Eigensdlaften d en Baumu stern entsprechen , die ge mäß 4. Nachtrag zum Beri cht 8 3 485 V gab 4 c der Bundesbahn-Versuchsansta lt 

Minden (Westf.) vom 18. 10. 1978 eine Prüfung nach den ,,Richtlinien für d ie Baumusterpriifung und Zulassung von fre itragenden Kunststoffgefäßen zur BefOrderung gefahrlicher Stoffe" 
des Bundesministers flir Verkehr vo m 8. 3. 1976 (Vcrkehrsblatt , Heft 6, S. 258- 262 / 31. 3.1976) bestande n haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Kunststo ffgefaße sind dauerhaft und gu t lesbar folgendermaß en zu kennzeichnen : 
5.2.1 Das Gef;ß: 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
Füllung mitGefahrgut nur gern. DIBAMI83 485 
Fertigungsmonat und -jahr 
Gebrauchsdau er 

5.2.2 Die Verschlüsse: 
Name oder Kennzeichen d es HersteUers 
D/ BAMI 17.08 (für Schwefelsäure) 
D/ BAM/ 17 .06 (für Wasserstoffperoxid Iösung) 
D/ BAM/ 17 .03 (flir d ie übrigen genannten Stoffe) 

6. Zulassung 
Die Bundesanstalt ftir Materialprüfung läßt widerruflich ftir die unter Ziffer 3 genannten Stoffe die unter Ziffer 4 beschriebene Verpackungsart für die Seeschiffsbeförderung unter der Vo rausse t
zun g zu , daß die Bedingungen unter Ziffer 5 erfüllt sind. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach Auss tellung die ses Zulassungsscheines ist d er Bundesanst aJt für Materialprüfung vom Antragste ller ein Verpackungsmuster zuzustellen, d as aus der Gesamtheit d er zu ver
wendenden Verp ackungen stammen muß. 

Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungo;scheines ist den Beförderungspap ieren der jeweiligen Send ung beizufligen. 

Sachbearbeiter : Dr. D. Hellhammer 

Berlin 45 , den 15. Dezember 1978 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof, Dr. H Feuerberg 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZUlASSUNGSSCHEIN 
Nr. Dl03 559I6HG2 

Fachgrup pe 3.3 
Papier, Dru ck, Verpa ckung 

Dir. u. Prof. Dr.-!ng. I~ Franke 

fUr die Verpacku ng eines gefährli chen Seefrachtgutes. 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährli cher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7.78 (BGBI. I , S. 1017). 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Einleitung zur Anlage A der Verordnung über die Beförderung gefährli cher Güt er mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) . 

2. Antragsteller 
K. Kurz Hessental GmbH & Co. KG , Kar i-Kurz-Straße, 7170 Schwäb isch HaU - Hessental 

3. Zu transportierende Stoffe Stoffblattsei te 
der Anlage A 

UN -Nr. 

Orga nische Peroxide der Klasse 5. 2 
der Anlage Azur Gefahrgut V See, 
gemäß beigefügter Tabelle 

siehe beigefügte Ta belle 

4. Art der Verpackung 
Unverd ämmte Kombinat io nsverpackung bestehend aus: 
a) e inem Polyäth ylen-Behälter ( 30 I) mit 
b) äußerer Schutzhülle aus wasserfest verklebter Wellpappe. 
Die maximale Füllmenge beträgt 30 I. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 
5.1 Die zu verwendenden Ko mbinationsverp. müsse n in ihr en Eigenschaften den Ba umustern entsprechen, die ge mäß 

Prüfungszeugnis BAM/3. 3/ 3053/7 8 der Bundesa nstalt für Materialprüfung vo m 20.12.1978 
eine Bauartprüfung nach den UN-Prüfempf~hlun gen "Transport of Dangera us Goods" (United Nations Publication, Sales No. E . 77. VIII. 1, New York , 1977) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Ko mbiria tionsve rp. sind dauerhaft und gut lesbar folgend ermaßen zu kennzeichnen: 

OHG2/ DIBAM/Y 1 ····;-F~;;;~·~i ~i;~-~) ···· 1 5591 ;·ii~; ;·;~·"·~-~~;j~i;;i 
6. Zulassung 
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Die Bundesanstalt ftir Materialprüfung läß t w iderrufli ch fUr die unter Ziffer 3 ge nan nten Stoffe die unt er Ziffe r 4 beschriebene Verpa ckungsart flir die. SeeschiffsbefO rdcrung unter der Vorausset zung 
zu, daß die Bedingungen unter Ziffer 5 erfüllt sind. 



Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung beizufligen. 

Berlin 45,den 21. Dez.l978 
BUNDESANSTALTFÜR MATERIALPRÜFUNG 

Abteilung 3 (BAM) 

Organische Stoffe Fachgruppe 3.3 

Ltd. Dir. u. Prof. Papier, Druck, Verpackung 

Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Anlage zum Zulassungsschein D/03 559/6HG2 

Handelsname Chem. Bezeichnu ng 

Luperex Di Di+Butylperoxid 

Lupcrox P t-Butylperbenzoat 

Luperox DP 10 t-Butylperbenzoat 

Luperox 220 2,2·Bis (t-butylperoxy) 
-butan 

Luperox 101 2,5-Dimethyl-2,5 -di 
(t-butylperoxy)-hexan 

Luperex 130 2,5-Dimethyl-2,5-di 
(t·butylperoxy)·hexin·3 

Luperox II 70X t-Butylhydroperoxid 

Luperox 224 3,5-Dimethyl-3,5-
dihydroxy-1,2-diexolan 

Luperox 231-50 1 ,l ·Bis (t-butylperoxy)· 
3,3 ,5-trimethy lcy clohexan 

Lupcrox 270 t-Buty lper-3,5 ,5-trimethyl-
hexanoat 

Luperex 228 Acetylcylohexan· 
sulfonylperoxid 

Luperox 11 t-Butylperpivalt 

Luperox 10 t-Bu tylperneodecanoat 

Luperox 219 Bis (3,3,5-trimethylhexanoyl)-
peroxid 

Luperex 26-R t-Butylper·(2-äthyl)-
hexanoat 

Luperox 223 Di- (äthylhexyl) 
peroxydicarbona t 

Luperox 80 t-Butylpersiebutyrat 

Di (n·buty l)· 
peroxydicarbonat 

Luperox 225 Di (sec.-butyl)-
peroxy dicarbo na t 

Inhibitor TC t·Butylkatechol 

Dir. u. Prof. 
Dr..Ing. W. Franke 

Peorxid· U.N.-Nr. IMCO-CODE, Seite 
gehalt % Deutsch 

97 2I02 5268 

98 2097 5255 

80 2097 5255 

50 21I I 5232 

90 2I55 5293 

90 2I58 5295 

70 2093 5248 

35 

50 2147 5239 

98 

29 2083 5222 

75 2110 5270 

75 2177 5259 

75 2I28 5315 

97 2143 5264 

40 2I23 5288 

75 2142 5257 

50 2169 5260 

50 215I 5280 

2055 3343 

Bundesanstal t für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 560/ 3HI 

Eng!. 

5I 48 

5135 

5I35 

5II2 

5173 

5I75 

5128 

5119 

5I02 

5150 

5I39 

5I95 

5144 

5168 

5!37 

5140 

5I60 

3343 

flir die Verpackung eines gefahrliehen Seefrachtgutes. 

l. Rechtsgr undlagen 
1.1. § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7.1978 (BGBI.l, S. 1017) 

Klasse bzw. 
Unterklasse 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

5.2 

3.3 

1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Ein leitung zur An lageAder Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Sulo Eisenwerk, Streuher & Lohmann, Waltgeristraße 29-37, 4900 Herford 

3. Zu transportierender Stoff Stoffblattseite UN-Nr. 
der Anlage A 

Chlorparaffin sulfoch lorid , 
eingestuft unter "Ätzende 
Flüssigkeiten, n.a.g," 8153 1760 

4. Art der Verpackung 
Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyäthylen, Nennvolumen 60 I. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 
5.1 Die zu verwendenden Kunststoffgefäße müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

1. Nachtrag zum Bericht 89 007 V gab 40 der Bundesbahnversuchsanstalt Minden (Westf.) vom 30.11.1978 

spezifisches 
Gewicht bei+ 20° C 

0,79 

1,04 

0,988 

0,96I 

0,87 

0,89 

0,9 I 

1,1 

0,976 

0,89 

1,19 

0,86 

0,86 

0,863 

0,89 

0,86 

0,87 

0,86 

0,86 

0,92 

eine Prüfung nach den " Richtlinien ftir die Baumusterprüfung und ZulassWlg von freitrag enden Kunststoffgefäßen zur Beförderung gefährlicher Stoffe" des Bundesminister s ftir Verkehr 
vom 8.3.76 (Verkehrsblatt, Heft 6, S. 258 - 262 / 31.3.76) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Kunststoffgefäße sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 
5.2.1 Das Gefäß: 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
Füllung mit Gefahrgut nur gern. D/BAM/ 89 007 
Fertigungsmonat und -jahr 
Gebrauchsdauer 

5.2.2 Der Verschluß: 

6. Zulassung 

Name oder Kennzeichen des Hers tellers 
D/BAM/3.02 

Die Bundesanstalt für Materia lprüfung läßt widerruflich ftir den unter Ziffer 3 genannten Stoff die unter Ziffer 4 beschriebene Verpackungsart ftir die Seeschiffsbeförderung unter der Voraussetzung 
zu, daß die Bedingungen unter Ziffer 5 erftilltsind. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zulassungsscheines ist der Bundesanstalt ftir Materialprüfung vom Antragste ller ein Verpackungsmuster zuzuste llen , das aus der Gesamtheit der zu 
verwendenden Verpackul"@en stammen muß. · 

Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderurgspap ieren der jeweiligen Sendung beizuftigen. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd . Dir. u. Prof. 

Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbeiter; Dr. D. Hellhammer 

Berlin 45 ,den 10. Jan.1979 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 
Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 

Dir . u. Prof. 
Dr .-lng. \V. Franke 
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Bundesanstalt ftir Materialpriifung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 561 / 3Hl 

flir die Ve rpackung eines gefahrliehen Seefrachtgutes. 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7.78 (BGBI. I , S. 101 7). 
1. 2 Ziffer 10 der Allgemeinen Einleitung zur AnlageAder Verordnung über die Beförderu~ gefährlicher Güter mit Seeschiffen {Gefahrgut V See}. 

2. Antragsteller 
1\tauser-\Verke GmbH, Schildgesstraße 71 - 163 , 5040 Brühl 

3. Zu transport ierende Stoffe Stoffblattseite UN-Nr. 
der Anlage A 

Natrium chloritlösung bis 40 %ig 8217 1908 
Salzsäure bis 38 %ig 8182 1789 
F luoroborsäure bis 50 %ig 8169 1775 
Phosphorsäure bis 85 %ig 9039 1805 
Ameisensäzre 8173 1779 
Essigsäu re 3309 1842 
Formaldehydlösung 903D-l 1198 
Natronlauge bis 50 %ig 8223 1824 
Kalilauge bis 50 %ig 8206 1814 
Hypochloritlösu ng bis 160 g CI/ I 8184 1791 
\Va sserst offperox id· 
Iö sung bis 60 %ig 5150/5151 2014 
Schwefelsäure bis 96 %ig 8227/ 8228/8229 1830/ 1831 
Salpete rsäure bis 55 %ig 8187 203 1 

4. Art der Verpack ung 
Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyäthylen , Nennvo lumen 60 I. 

5. Anforderung an die Verpackung, Ke nn zeichnung 
5.1 Die zu verwendenden Kunststoffgefäße müssen in Ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 4. Nachtrag und 5. Nachtrag zum Bericht 87 436 V gab 4 c der Bundesbahn· 

Ver suchsanstalt Minden (Westf.) vom 14. 3. 1978 und 29.12. 1978 

eine Prüfung nach den " Ri chtlinien für die Baumusterprüfung und Zulassung von freitragenden Kunststoffgefäßen zur Beförderung gefährlicher Stoffe" des Bundesminister s für Verkehr vom 
8.3.76 (Verkehrsblatt, Heft 6, S. 258- 262 / 31.3.76) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Ku nststo ffgef:iße sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 
5.2.1 Das Gefäß: 

Name oder Kenn zeichen des Herste llers 
Füllung mit Gefahrgut nur gern . 0 / BAM/ 87 436 
Fertigungsmo nat und -jahr 
Gebrauchsdauer 

5.2.2 Die Verschlüsse: 
Name oder Kennzeichen des Herstellers 
D/BAM/ 2.01 bzw. 
D/ BAM/ 2.02 (mit Druckausgleichsvo rrichtung) 

6. Zulassung 
Die Bundesanstalt für Materialprüfung läßt widerruflich für die unter Ziffer 3 genannten Stoffe die unter Ziffer 4 beschriebene Ve rpackungsart für die Seeschiffsbeförderung unter der Vorau sse tzung 
zu, daß die Bedingungen unter Ziffer 5 erftillt sind. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach A usstellung dieses Zulassungsscheines ist der Bundesanstalt für Materialprüfung vo m Antragste ller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesamtheit der zu 
verwendenden Verpackungen stammen muß. 

Hin we is 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung beizufUgen. 

Abteilung 3 

Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Berlin 45,den 29. J anuar 19 79 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIA LPR ÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3.3 

Papier, Druck, Verpackung 

Dir. u. Prof. 
Dr.-lng . W. Franke 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Bundesanstalt ftir Ma terialpriifung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 563/ 3H I 

ftir die Verpackung eines gefahrliehen Seefrachtgutes. 

I. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güt e r mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5. 7.78 (BGBI. l , S. 101 7). 
1.2 Ziffer 10 der AUgemeinen Einleitung zur AnlageAder Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragstel ler 
Mauser-Werke GmbH, Schildgesstraße 71 - 16 3, 5040 Brühl 

3. Zu transportiere nde Stoffe Stoffblattsei te UN-Nr. 
der Anlage A 

Salzsäure bis 38 %ig 8182 1789 
Fluoroborsäzre bis 50 %ig 8169 1775 
Phosphorsäure bis 85 %ig 9039 1805 
Ameisensäure 8173 1779 
Essigsäure 3309 1842 
Formaldehydlösung 903D- I 1198 
Natron lauge bis 50 %ig 8223 1824 
Kalilauge bis 50 %ig 8206 1814 
Hypochloritlösung bisHDg CJ/1 8184 1791 
Wasserstoffperoxid· 
Iösu ng bis 60 %ig 5150/5 151 2014 
Schwefelsäure bis 98 %ig 8227/822 8/8229 1830/1831 
Salpetersäure bis 55 %ig 8187 203 1 

4. Art der Verpackung 
Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyäthy len, Nennvolumen 30 I. 

5. Anforderung an die Ver packung, Kennze ichnung 
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5. 1 Di e zu verwendenden Kunststoffgefäße müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 
2., 3. u. 4. Nachtrag zum Bericht 88 002 Vgab 4 cder Bundesbahn-Versuchsan stalt Minden (Westf.) vom 1 3. 10.1976,21.10.1977 u. 11.1.1979 
eine Prüfung nach den "Richtlinien ftir die Baumusterprüfung und Zulassung von freitragenden Kunststoffgefäßen r:ur Beförderung gefährlicher Stoffe" des Bundesmi nisters flir Ver kehr vom 
8.3.76 (Verkehrsbla tt, Heft 6, S. 258-262 / 31. 3.76) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestel lten Kunststoffgefäße sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 
5.2 .1 DasGefäß 

5.2.2 

Name oder Kennzeiche n des Herste Ue rs 
Füllung mit Gefahrgut nur gern. 0/BA M/88 002 
Fertigungsmonat und ·jahr 
Gebrau chsdauer 
Die Verschlüsse: 
Name ode r Kennzeichen des HersteUers 

D/BAM/2.01 
D/BAM/ 2.02 (mit Druckausgleichsvorrichtung). 



6. Zulassung 
Die Bundesanstalt flir Materialprüfung läß t für die unter Ziffe r 3 genannten Stoffe die unter Ziffer 4 genannte Verpackungsart unter der Voraussetzung der Anforderungen der Ziffer 5 widerru flich 
fUr die Seeschiff sbeförderung zu. 

7 . Auflagen 
Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zulassungsscheines ist der Bundesanstalt flir Materialprüfung vom Antrngsteller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesam theit der zu 
verwendenden Verpackungen stam men muß. 

Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung beizufügen. 

Berlin 45,den 14. Febr.l979 
BUNDESANST ALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 

Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbei ter: Dr. D. Hellhammer 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/0 3 562 / 3H1 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 

Dir. u. Prof. 
Dr .-lng. \V. Franke 

flir die Verpa cku ng eines gefährlichen Seefrachtgutes. 

I. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7.78 (BGBI.I, S. 101 7) 
1.2 Ziffer 10 der AUg emeine n Einleitung zur AnlageAder Verordnung über dieBefOrderunggefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragste ller 
Mauser-Werke GmbH 
Schildgesstraße 71-16 3 
5040 Brühl 

3. Zu transportierender Stoff 

Flußsäure bis 75 %ig 

4. Art der Verpacku ng 

Stoffblattseite 
der Anlage A 

8183 

UN-Nr . 

1790 

Freitragender Kunststoffbe hälter aus Pol yät hylen, Nennvo lumen 60 I. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennze ichnung 
5.1 Die zu verwendenden Kunststo ffgefaße müssen in ihren Eigenschaften den Bau mustern entsprechen, die gemäß 

3. Nachtrag zum Bericht 87 436 Vgab 4 c de r Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West f.) vo m 19 .1.1978 
eine Prüfung nach den " Ri chtlinien für die Baumust erprüfung und Zulassung von freitragenden Kun ststoffgefäßen zur Beförderung gefährli cher Stoffe" des Bundesminister s 
flir Verkehr vom 8. 3. 76 (Verkehr sblatt, Heft 6, S. 258-262 / 31 .3. 76) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergeste llten Kunst stoffgefäße sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 
5.2.1 Das Ge faß: 

Name oder Kennzeichen des Herst ellers 
Füllung mit Gefahrgut nur gern . D/BAM/87 436 / HF 
Fertigungsmonat und -jahr 
Gebrauchsdauer 

5.2.2 Der Verschluß: 

6. Zulassung 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
D/BAM/ 2.01 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung läßt für den unter Ziffer 3 genan nten Stoff die unter Ziffer 4 genannte Verpackungsart unter der Voraussetzung der Anforderungen der Ziffer 5 
widerruflich für diejeweils einmalige Seesch iffsbeförderung zu. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nachA usstellungdieses Zulassungsscheines ist der Bundesanstalt für Materialprüfung vom An tragste ller ein Verpackungsmuster zuzustellen, da s aus der Gesamtheit 
der zu verwendenden Verpackungen stammen muß. 

Hinweis 
Eine Kopie die ses Zulassungsscheines ist den Beförderu ngspap ieren d er jeweiligen Sendung beizufligen. 

Berlin 45, den 31. Jan. 19 79 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteil ung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr . H. Feuerberg 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellha mmer 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 564 / 3Hl 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Ve rpackung 

Dir. u. Pro f. 
Dr. -lng. W. Franke 

flir die Verpackung eines gefährlichen Seefrachtgutcs. 

1. Rechtsgrundlagen 
1.1 § 5 der Verordnung über die Beförde rung gefährlicher Güt er mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7.78 (BGBI. I , S. 101 7). 
1.2 Ziffe r 10 der AUgemeinen Einleitung zur AnlageAder Verordnung über die Beförderung gefähr licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) . 

2. Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH, Schi ldgesstr aße 71-163, 5040 Brühl 

3. Zu transportierender Stoff 

Flußsä ure bis 75 %ig 

4. Art der Verpackung 

Stoffblattseite 
der Anlage A 

8183 

UN-Nr . 

1790 

Freitragender Kunst stof fbehälter a us Po lyäthylen, Nennvolumen 30 I. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 
5.1 Die z u verwendenden Kunststoffgefäße müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

2. Nachtragzum Bericht 88 002 V gab 4c der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) vom 13.10.1976 
eine Prüfu ng nach den " Ri chtlinien für die Baumusterprüfung und Zulassung von freitragenden Kun ststoffgefäßen zur Beförderung ge fährli cher Stoffe" de s Bundesministers flir Verkehr vom 
8.3.76 (Verkehrsblatt , Heft 6, S. 258- 262 / 31.3.76) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergeste llten Kunststoffgefäße sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 
5.2 .1 Das Gefäß: 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
Füllung mitGefahrgut nur gern . D/BAM/ 88 002 / HF 
Fertigungsmonat und -jahr 
Gebrauchsdauer 

5.2. 2 Der Verschluß: 

6. Zulassung 

Name oder Kennzeichen des Herstellers 
D/BAM/ 2.01 

Die Bundes anstalt flir Materialprüfung läßt für d en unter Ziffer 3 genannten Stoff die unter Ziffer 4 genannte Verpackungsart unter der Voraussetzung der Anforderungen der Ziffer 5 widerrufli ch 
für die jewe ils einmalige Seeschiffsbeförderung zu. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zulassungsscheines ist d er Bundesanstalt ftir Materialprüfung vo m Antragste ller ein Verpackungsmuster zuzustellen , das aus der Gesamtheit de r zu 
verwendenden Verpackungen stammen muß. 31 
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Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung beizuftigen. 

Berlin 45, den 15. Febr. 1979 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbei te r: Dr. D. Hellhammer 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 565 /5 HJ C 

Fachgruppe 3.3 
Pap ie r , Druck, Verpackung 

Dir . u. Pro f. 
Dr.-lng. W. F rank e 

ftir die Verpackung ein es gefährli chen Seefra chtgutes. 

1. Rec ht sgrundlagen 
1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefälulicher Güter mit Seeschiffen (Gefalugut V See) vom 5.7 .78 (BGBI. I, S. 1017) 
1.2 Ziffer I 0 der Allgemeinen Einleitung ztu AnlageAder Verordnung über die Beförder ung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. AntragsteHer 
Waltee Krause , D-7121 Walheim/Württ. 

3. Zu transportierender Sto ff 

Festes Bariumcarbonat, eingestuft unt er 
" Bariumverbindungen n.a.g." 

4. Art der Verpackung 

Stoffblattseite 
der Anlage A 

6143 

UN-Nr. 

1564 

Flexibler Schüttgutbehälter aus PVCbeschichtetem Polyestergewebe (T revira), Ne nnvolumen 1000 I. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennze ichnung 
5.1 Die zu verwendenden flexiblen Schüttgutbehälter müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

den im Bericht 91 627 V gab 90 der Bundesbahn-Versuchsa nstalt Mindcn (Wes tf.) vom 27 .2. 1978aufgeftilu ten Prüfbedingunge n eine Bauartprüfung bestanden haben. 
5.2 Die nach diesen Baumustern hergeste llten flexiblen Schüttgutbehälter si nd dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 

6. Zul.::assung 

5HI C/D/BAM/Y/ ........ .. ....... . . .. . ... .. . .. / 565 / ...... ..... . ...... . 
(Firmenname oder 
Firmenzeichen) 

( Herstellungsjahr) 

Die Bundesa nsta lt für Materia lprüfung läß t widerruflich flir den unter Ziffer 3 gena nnt en Sto ff die unter Ziffer 4 beschriebene Verpackungsart fü r die Seeschiffsbeförderung unter de r Voraus
setzung zu , daß die Bedingungen unt er Ziffer 5 erfü llt sind. 

7. Auflagen 
7.1 Die flexiblen Schüttgutbehälter müssen beim Versender in Conta iner ver laden werden. Ei ne Umlad ung während der gesamten Beförderung ist nicht zugelassen. 
7.2 Vor einer Wiederverwendung der flexiblen Schüttgutbehälter ist von dem Versender zu prüfen, ob diese dic ht sind und den zu erwartenden Transportbeanspruchungen standhalten werden. 
7.3 Binnen vier Wochen nach Auss te llung die ses Zulassungsscheines ist der Bundesans talt für Materia lprüfung vom Antragsteller ein Verpa ckungsmust er zuzustellen, das aus der Gesa mtheit der 

zu verwendenden Verpackungen stammen muß. 

Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungs papieren der jeweiligen Sendung be izufügen. 

Berlin 45, den 15. Feb. 19 79 
BUNDESANSTALT F ÜR MATERIALPRÜFUNG 

(ßAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Sach bearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Bundesanstalt ftir Materialprüfung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 566/ 5N J 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpacku ng 

Dir . u. Prof. 
Dr .-lng. W. Franke 

ftir die Verpackung ei nes gefahrli ehe n Seefrachtgutes. 

1. Rechtsgrundlage n 
1.1 § 5 de r Verordnung über die Beförderung gefäh rlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7.78 (BG BI. I , 1978, S. 101 7). 
1.2 Ziffer 10 der AUgemeinen Einleitung ztu AnlageA der Verordnung über die Beförderu ng gefähr li cher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. An tragsteller 
SVD Verpackungen GmbH, Postfach 4 10, 0-442 Allaus 

3. Zu transport ierender Stoff 

Calciumoxid 

4. Art der Verpackung 
Ventilsack aus 

Stoffblattseite 
der Anlage A 

9025 

UN-Nr. 

1910 

a) zwei Innenlagen aus LK-Kraftsackpapier; davon eine PE-beschichtet , 
b) einem Poly prop~tlen -Spinnvlicß und 
c) einer Außenlage aus LK-Kraftsackpapier. 
Das ma ximale Füllge"''icht beträgt 50 kg. 

5 . Anforderung an die Verpacku ng, Kennze ichn ung 
5.1 Die zu verwendenden Venti lsäcke müsse n in ihren Eige nschaften den Baumustern ent sprechen. die ge mäß 

Prüfungszeugni s BAM/ 3.3/ 3078/79 der Bundesanstalt für Materialprüfung vom 12. 1.1 979 
eine Bauartprüfung nach den UN-Prüfempfehlungen "Transpo rt of Dangera us Goods'' ( United Natio ns Pu blication, Sales No . E. 77. VIII. I , New York, 1977) bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Ventilsäcke sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennz eichnen: 

6. Zulassung 

0 N! /D /BAM/ Z/ .............. . . . . /566/ .... ... . ... . . ..... ... .. . 
~ (Fi.r mcnname oder (HersteUungsjahr) 

Firmenzeichen) 

Die Bundesanstalt flir Mate rialprüfung läß t für den unter Ziffer 3 genann ten Stoff d ie unt er Ziffer 4 genannte Ve rpacku ngsa rt unter d er Voraussetzung der Anforderungen der Ziffer 5 widerruflich 
für die Secschiffsbeförderung zu. 

7. Auflagen 
7. 1 Die wasserdi chten Lagen de s Ventilsac kes dürfen nicht genade lt oder pe rforiert sein . 
7.2 Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zu lassungsscheines sind der Bundesansta lt für Mate rialprüfung vom Ant rags te ller vier Verpackun~mus t er zuzusteUen, d ie aus der Gesa mthe it 

der zu verwendenden Verpackungen stamrren müssen. 

Hinweis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungs papieren der jeweiligen Sendung beizufügen. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd . Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbeite r: Dr. 0. Hellhammer 

Berlin 45, den 20. Febr. 1979 
BUNDESANSTA LT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BA~n 

Fachgruppe 3.3 
Papier , Druck , Verpackung 

Di.r.u . Prof. 
Dr .-lng, \V. Franke 



I . Recht sgrundlage n 

Bundesanstalt flir Materia lprüfung 
(BAM) 

ZUlASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 567/5 LI C 

flir die Verpackung eines gefäh rlichen Seefrachtgutes. 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5. 7.78 (BGBI.l, 1978, S. 1017). 
1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Einleitung zur AnlageAder Verordnung über die Beförderung ge fähr licher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragste ller 
\Vi!helm Schlochauer Nachf. GmbH 
2000 Harnburg 7 4 

3. Zu transportierender Stoff 

" Preventol ON" 
eingeordnet un ter 
Ätzende Fungizide 

4. Art der Verpackung 

Stoffblattseite 
der Anlage A 

8152 

UN-Nr. 

1759 

Jutesack mit eingenähtem Kreppölhautsch lauch und innerem eingenähtem Polyäthy\en-Foliensack. 
Das maximale Füllgewicht beträgt 50 kg. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 
5. 1 Die zu verwendenden Jutesäcke müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die gemäß 

Untersuchungsber icht Nr. 78/6873 der Zent ralabteilung Materia lprüfung und Werkstofftechnik der Bayer AG-Le verkusen vom 7.6. 1978 
eine Bauartprüfung nach den UN-Prüfempfehlungen "Transport of Dangeraus Goods" (U nited Nations Publication, Sales No. E. 77. VIII . 1, New York, 1977} bestanden haben. 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Jutesäcke sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu ken nzeichnen: 

fu\ sLlC/D/BAM / Y/ .... ......... ..... ............... /567 / . 
\.._:) (Firmenname oder 

Firmenzeichen) 
(Herstellun~jahr) 

6. Zulassung 
Die Bundesansta lt flir Materialprüfung läßt flir den unt er Ziffer 3 genannten Stoff die unter Ziffer 4 genannte Verpackungsart unter der Voraussetzung der Anforderu~en der Ziffer 5 
widerru flich für die Seeschiffsbeförderung zu. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach AussteliUIL~:t oieses Zu lass ungsscheines ist der Bundesanstalt fUr Materia lprüfung vom Antragste ller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesamt heit der 
zu verwendenden Verpackungen stammen muß. 

Hin weis 
Eine Kopie d ieses Zulass ungsscheines ist den Beförderungspapieren der j eweiligen Sendung beizufugen 

Berlin 45, den 26. Febr. 1979 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRÜF UNG 

(BAM) 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd . Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellharn mer 

I. Rechtsgrundlage n 

Bundesanstalt ftii Materialprüfung 
(BAM) 

ZUlASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 568/4Gl 

flir die Verpackung eines geftih rli chen Seefrachtgutes. 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 
i.V. 
Dr. A. Kalimann 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See} vorn 5.7.78 (BGBl. l , 1978, S. 1017). 

1.2 Ziffer 10 der Allgemeinen Ein leitung zur AnlageAder Verordnung über die Beförderung gefährli che r Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Europa Carton Aktiengese ll schaft 
Spitalerstr. 11 
2000 Harnburg 1 

3. Zu transportierende Stoffe 
Organi sche Peroxyde der Kla sse 5.2 
des IMC0 / 1MDG-Code gemäß beigefügter 
Tabelle. 

4. Art der Verpacku112 

Stoffblattsei te 
der Anlage A UN -Nr. 

siehe beigefUgte Tabelle 

4. 1 Für Oibenzoy lpcroxid 75 %ig, UN Nr. 2090_.und Methylbenzoylp eroxid 50 %ig, UN Nr. 2593: 

Je zwei Polyäthylensäcke mit je 25 kg Füllgewicht , eingesetzt in Faltkisten aus Wellpappe mit Einlegegürtel und vollflächigem Einlegeboden und Deckel. 
4.2 Für die übrigen aufge listeten organischen Peroxide: 

Zwei ineinandergese tzte Polyäthy lensäcke mit 50 kg F üllge wicht , eingese tzt in Faltkisten aus Wellpappe mit Ein legegür t el und vollflächigem Einlegeboden und Deckel. 
Das maximale Nettogewicht der Innenverpackung beträgt in beid en Fäl len 50 kg. Die Säcke müssen mit einer weichen Polyäthylenkordel verschlossen sein. 

5. Anforderung an die Verpackung, Kennzeichnung 
5. 1 Die zu verwendenden Wellpappenk isten müssen in ihren Eigenschaften den Baumu stern entsprechen, die gemäß 

Prüfungszeugnis BAM/ 3. 3/6660 der Bund esa nstalt für Materialprüfung vom 2.5.1975 
eine Bauartprüfung nach den UN-Prüfempfch\Wlgen "Transport o f Dangeraus Goods" (1970), Supplemen t 1973 Part 11 ( United Nations, New York)bestanden haben. 

5.2 Die na ch diesen Baumustern hergestellten We ilpappenkisten sind dauerhaft und gut lesba r folgendermaßen zu kennzeichnen: 

0 4G I / D/ BAM/ X/ ............... /568/ .. \V (F irmenname oder ( Herstellungsjahr} 
Firmenzeichen) 

6. Zulassung 
Die Bundesa nsta lt für Mater ialprüfung läßt für die unter Ziffer 3 genannten Stoffe die unter Ziffe r 4 genannte Verpackungsart unter de r Voraussetzung der Anforderungen der Ziffer 5 
widerrufli ch für die Seeschiffsbeförderung zu . 

Hin weis 
Eine Kopie dieses Zulassungsscheines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung beizufügen. 

Ab tei lung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerbe rg 

Sachbearbeiter: Dr. D. Hellhammer 

Berlin 45 , den 28. Febr. 1979 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 

i.V. 
Dr. A. KaHmarm 
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I. Rec htsgrundlage n 

Anlage zum Zulassungsschein Nr. D/ 03 568/ 4G l 

LINATAINER Inhalt , kg 

80 I 50 

80 41 

80 32 

80 29,6 

80 32 

60 49,5 

80 32 ,7 

80 45,8 

80 50 

80 43 ,2 

80 32,4 

80 41 

50 50 

80 24 

80 50 

80 32,8 

80 29,2 

80 32,3 

ehern. Bezeichnung Peroxid· U.N.-Nr. 
gehalt % 

Dibenzoylperoxid 75 % 2090 

O·Meth ytb enzoy lperoxid 50 % 2593 

Dilauroylperoxid 98 % 2124 

Dideca noy Iperox id 97 % 2120 

l,l·Di· (tert.·butylperoxy)· 
3,3,5-trimethylcyclohexan 40 % 214 7 

1 ,l·Di· (te rt.·but ylperoxy)-
3,3,5-trimethylcyclohexan 40 % 214 7 

Äthyl-3,3-bis (tert.-butyl-
peroxy)-butyrat 40 % 2198 

Äthyl-3,3-bis (tert.-butyl· 
peroxy) -butyrat 40 % 2198 

2,5·Dimethyl· 2,5-di· (tert.-
butylperoxy) ·hexan 45 % 2156 

2,5-Dimethyi-2 ,5·Di·(tert.-
butylperoxy) ·hexin·3 45 % 2159 

2,5 ·Dimethyl-2,5-di· (tert.-
butylperoxy) -hexin· 3 25 % 2159 

Dicum ylperoxid 99 % 212 1 

Dicumylpe roxid 91 % 2121 

Dicum}' ipcroxid 40 % 2121 

Dicumylpe roxid 40 % 2121 

Dicumylperoxid 40 % 2121 

Disteary lperoxydicarbo nat 70 % 2592 

Dimyristyl-peroxydicarbonat techn. 2595 
rein 

Bundesanstalt ftir Materialprufung 
(BAM) 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 569/3H I 

IMDG-Code, 
Seite 
Deutsch 

5230 

5329 

5313 

5276 

5239 

5239 

5333 

5333 

5294 

5296 

5296 

5284 

5284 

5284 

5284 

5284 

5331 

5330 

fUr die Verpackung einesgefahrliehen Seefrachtgutes. 

a) Spezif. Gew. 
bei+ 20°C 
(g/m I) 

0,91 

0,96 

1,001 bei 40° C 

0,997- 1009 
bei 40° C 

l.l § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See) vom 5.7.78 (BGBI. l , 1978, S. 1017). 
1.2 Ziffer I 0 der Allgemeinen Einleitung zw AnlageAder Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (Gefahrgut V See). 

2. Antragsteller 
Vogt GmbH & Co., 3260 Rinteln 1 

3. Zu transportierender Stoff 

Wa sserstoffpe rox id bis 60 %ig 

4. Art der Verpacku ng 

Stoffblatt sei te 
der Anlage A 

5150/5 15 1 

UN-Nr. 

2014 

Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyäthylen, Nennvolumen 30 I. 

5. Anforderung an d ie Verpack ung, Kennzeichnung 
5. 1 Die zu verwendenden Ku nststoffgefäße müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen , die gemäß 

1. Nach trag zum Berich t 87 743 V gab 4 c der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (West f.) 

b) Schüt 
(g/ 1 I) 

700 

510 

400 

370 

400 

825 

409 

572 

635 

540 

405 

512 

1.000 

300 

637 

410 

365 

404 

eine Prüfung nach den "Richtl inien flir die Baumusterprüfung und Zulassung von freitragenden Kunststoffgeraßen zur Befdrderung gefährlicher Stoffe" des Bundesminis ter s ftir Verkehr vom 
8.3.76 (Verkchrsblatt, Heft 6, S. 258- 262/31.3 .76) bestanden haben . 

5.2 Die nach diesen Baumustern hergestellten Kunststoffgefißc sind dauerhaft und gut lesbar folgendermaßen zu kennzeichnen: 
5.2.1 Das Gefäß: 

Name oder Ken nzeichen des Herstellers 
Füllung mit Gefahrgut nur gern. D/ BAM/ 87 743 
Fertigungsmonat und -jahr 
Gebrauchsdauer 

5.2.2 Der Verschluß: 
Name ode r Kennzeic hen des Herstellers 
D/ BAM/ 17.06 

6. Zulassung 
Die Bundesanstalt flir Materialprüfung läßt ftir den unter Ziffer 3 genannten Stoff die unter Ziffer 4 genannte Verpackungsart unter der Voraussetzung der Anforderungen der Ziffer 5 widerruflich 
ftir die Sccschifrsbeförderung zu. 

7. Auflagen 
Binnen vier Wochen nach Ausstellung dieses Zulassungsscheines ist der Bundesanstalt flir Materialprüfung vom Antragsteller ein Verpackungsmuster zuzustellen, das aus der Gesamtheit der zu 
verwendenden Verpackungen stammen muß. 

Hin we is 
Eine Kopie dieses Zulassungssc heines ist den Beförderungspapieren der jeweiligen Sendung beizufligen. 

Abteilung 3 
Organische Stoffe 

Ltd. Dir. u. Prof. 
Dr. H. Feuerberg 

Sachbearbe iter: Dr. D. Hellhammer 
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Bertin 45, den 6. März 1979 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 

(BAM) 

Fachgruppe 3.3 
Papier, Druck, Verpackung 

i.A. 
Dr.-Ing. D. Huhnt 



Bekanntma.chung der Zulassungen von pyrotechnischer Munition, 
pyrotechnischen Sätzen, Zündmitteln und Sprengzubehör sowie von 
Nachträgen zu Zulassungen von pyrotechnischen Sätzen und Gegenständen und 
von Zündmitteln und Gesteinsprengstoffen 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu· 
lassungsbescheid Nr. 14/7 7 vom 19. Aprill977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Signalpatrone, Kai. 4, Einzelstern, grün 

Pyroteclmische Fabrik 
F. Feiste! K.G. 
6719 Göllheim 

I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge
baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
flir die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" . 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jalu) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen· 
dungereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätz lich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mH dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin· 
weis flir die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen . 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Die Auflagen I. und 4. 
gelten jedoch nicht flir Munition, die zur Ausfuhr oder zum sonstigen 
Verbringen aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes außer in das 
Land Berlin bestimmt ist . 

Berlin 45 , den 19. 4. 1977 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u . Prof. Dr.-lng . J. Z e h r 

' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. l S. 3770) wurde mit dem Zu
Jassungsbescheid Nr. I 5/77 vom I 5. April 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyro technische Munition zu r gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Signalpatrone , Kai. 4, Einzelstern, weiß 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! K.G. 
6 719 Göllheim 

l. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge
baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
flir die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jaluen verboten' " 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver· 
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen . 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jalu) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis flir die Verwendung zu versehen: 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern- vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jaluen verboten'" 

Die Auflagen l. und 4. 
gelten jedoch nicht ftir Munition , die zur Ausfuhr oder zum sonstigen 
Verbringen aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes außer in das 
Land Berlin bestimmt ist. 

Berlin 45, den I 5. 4. 1977 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

--------------------------------------- -- -- - ---- - ------------ - ------- ------- -----------

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 16/77 vom 15. Aprill977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungsze ichen: 

Auflagen: 

Leuchtpatrone, Kai. 4, ge lb 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! K.G. 
6719 Göllheim 

I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge
baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
flir die Verwendung zu versehen. 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verbote n' " 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jalu) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfli lle , die sich beim Umgang mit der Munition un d bei ihrer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstal t unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto· 
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis ftlr die Verwendung zu versehen: 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Berlin 45, den I 5. 4. 1977 

De r Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Marz 1976 (BGBl. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 13/77 vom 19. April 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Signalpatrone, Kal. 4 , Einzelstern, rot 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
6719 Göllheim 

l . Zusätzli~_h zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge
baute Stuck der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
ftir die Verwendung zu versehen. 
" Waffe bein1 Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18Jahren verboten!" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dun~ ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. DreAnderung der in der Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
tst zusatzlieh zu der vorgeschriebenen Kennzeiclmung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis flir die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten !" 

Die Auflagen l. und 4. 
geltenjedoch nicht ftir Munition , die zur Ausfuhr oder zum sonstigen 
Verbnngen aus dem Geltungsbereich des Waffengesetzes außer in das 
Land Berlin bestimmt ist. 

ßerlin 45 , den 19. 4. 1977 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Marz 1976 (BGBI. I S. 4 32) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 19/77 vom 21. Juni 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Signalpatrone Kai. 4, Einzelstern rot , 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven l 

I . Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge
baute Stuck der Mumtton mrt dem nachstehend angegebenen Hinweis 
ftir die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen, 
Abgabe an Personen unter 18 Jaluen verboten'" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dungereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen . 

3. Die Anderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstalle ISt der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
tst zusatzltch zu der vorgeschriebenen Kennzeichnungmit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinl1eit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jalu) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis ft.ir die Verwendung zu versehen: 
,;Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Berlin 45 , den 21. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Lt d. Dir. u . Prof. Dr.-Ing. J. z e h r 

-- -- - ------ -- - ---------------- - - --- ------- - -:- ------ --- - ----------------- -- -------------

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBl. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBl. 1 S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 20/77 vom 9. Juni 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: Signalpatrone Kal. 4 , Einzelstern grün, 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven I 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge· 

baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
ft.i.r die Verwendung zu versehen. 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! " 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinl1eit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeiclmung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinl1eit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis ft.i.r die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern- vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jaluen verboten!" 

Berlin 4 5, den 9. 6. 1977 
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Ocr Pr ~isi denl der 
Bundes;.~ns t:Jlt für ~·1 ateria lp rüfu ng 

Im Auftrag 

Ltd . D1r. u. Prof. Dr.- lng. J. Z eh r 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 21 /77 vom 28. Juni 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Signalpatrone Kai. 4, Einzelstern weiß 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparate bau 
Vieländer Weg 14 7 
2850 Bremerl1aven I 

I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge
baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
ft.i.r die Verwendung zu versehen. 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten ' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten'" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle , die sich bein1 Umgang mit der Munition und bei iluer Verwen
d~n~. ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Dte Anderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange· 
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgend em Hin
weis ftir die Verwendung zu versehen: 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Berlin 45, den 28. 6. 1977 

Der Pri.isident der 
Bundesanstalt für Materia lp rüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Pro f. Dr.-lng. J. Z e h r 



Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 22/77 vom 29 . Juni 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyroteclmische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeiclmung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Signalpatrone Kai. 4, Dreistem, rot 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
6719 Göllheim 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachgebau

te Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis flir 
die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten 1 

Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! " 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der 
Verbrauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei iluer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich 'anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätz lich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit .dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jalu) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis flir die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über den Kopf halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! " 

Berlin 45, den 29. 6. 1977 

Der Präsiden t der 
Bundesanstall für Mat erialprüfung 

Im Auflrag 

Ltd . Dir . u . Prof. Dr .- lng. J . Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 4 32) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengese tz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 23/77 vom 28. Juni 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Signalpatrone Kai. 4 , Dreistem, 2 rot - 1 grün 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
6719 Göllheim 

BAM 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachgebau

te Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis ftir 
die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern- vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der 
Verbrauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgescluieben~n Kennzeichnung mit dem Brutto· 
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis flir die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über den Kopf halten' 
Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen . 
Abgabe an Personen unter 18 Jaluen verboten!" 

Berlin 45, den 28. 6. 1977 

Der Pr~sident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Pro f. Dr.-lng. J. Zeh r 

--- ----------- - - - - ----------- - - ------- - - - ---:- ----------- - -- - -- ----------------- - ----------

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 24/77 vom 29. Juni 1977 die nachstehend bezeichnete 

pyroteclmische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Signalpatrone Kai. 4 , Dreistem, I rot- 2 grün 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
67 19 Göllheim 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachgebau

te Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis flir 
die Verwendung zu versehen. 

Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jaluen verboten!" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jalu) und der 
Verbrauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle , die sich beim Umgang mit der Munition und bei iluer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jalu) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis flir die Verwendung zu versehen: 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über den Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Berlin 45, den 29. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u . Prof. Dr.-Jng. J. Z eh r 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGßl. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 25/77 vom 29. Juni 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Signalpatrone Kai. 4, Dreistem, grün 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
67 19 Göllheim 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachgebau

te Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis ftir 
die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jaluen verboten !" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der 
Verbrauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei iluer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist de r Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen . 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeiclmung mit dem Brutto· 
gewichtdieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis flir die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über den Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jaluen verboten ' " 

Berlin 45, den 29. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Mate rialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J . Z e h r 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 26/77 vom 29. Juni 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: Signalpatrone Kai. 4, Dreistem, 
2 grün - I weiß 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feistel KG 
6719 Gölllieim 

Zulassungszeichen: 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachgebau

te Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis flir 
die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beirn Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der 
Verbrauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei llirer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis ftir die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über den Kopf halten! 
Trocken lagern- vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Berlin 45, den 29. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBl. 1 S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 13/78 vom 29. März 1978 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: Signalpatrone Kai. 4, Mehrstern, rot 

Pyrotechnische Fabrik Name und Anschrift 
des Antragstellers: F. Feiste! KG 

6719 Göllheim 

Zulassungszeichen: 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge

baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
ftir die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten'" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis flir die Verwendung zu versehen: 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Berlin 45, den 29. 3. 1978 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu· 
lassungsbescheid Nr. 9/78 vom 15. März 1978 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: Knallpatrone, Kai. 4 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
Ruhweg 
6719 Gölllieim 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge

baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
flir die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern- vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten'" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
d~n~. ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Anderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis ftir die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Berlin 45, den 15. 3. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. H. Treumann 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBL I S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBl. 1 S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 14/78 vom 29. März 1978 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Signalpatrone Kai 4, Mehrstern, weiß 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
6719 Göllheim 

BAM 

-.gM .U . 

.. !J93.9 .. 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge

baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
flir die Verwendung zu versehen. 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern- vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis flir die Verwendung zu versehen: 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten'" 

Berlin 45, den 29. 3. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ud. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 



Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. I 5/78 vom 29. März 1978 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Signalpatrone Kai 4, Melustern, grün 

Pyrotechnische Fabrik 
F. Feiste! KG 
6719 GäUheim 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge

baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
fllr die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten! 
Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten'" 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jahr) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle , die sich beim Umgang mit der Munition und bei iluer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit 9em Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jalu) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis ftir die Verwendung zu versehen: 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Berlin 45, den 29. 3. 1978 

Der Prä sident der 
Bundesan stillt für Materialprüfung 

I m Auftrag 

Lid. Dir . u . Prof. Dr.-lng. J . Zeh r 

Bek:umtmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 21/78 vom 30. März 1978 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

ßezeiclmung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Leuchtpatrone, Kai 4, gelb 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 
Vieländer Weg 14 7 
2850 Bremerhaven I 

1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes nachge
baute Stück der Munition mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
ftir die Verwendung zu versehen. 
"Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten' " 
und ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und Jalu) und der Ver
brauchsdauer zu beschriften. 

2. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbesche id ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpa.:kung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit sowie mit dem Datum der Herstel
lung (Monat und Jahr) und der Verbrauchsdauer und folgendem Hin
weis flir die Verwendung zu versehen: 
" Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten' 
Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten!" 

Berlin 45, den 30. 3. 1978 

Der Pr:isident der 
Bundesun stalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Pro f. Dr.-lng. Z t: h r 

--- - - ---- - ---- - - ------------------------ - --- - --- - - - -------- - ---- - -- -- - - - -- - ------------- --

Bekanntmachung der Zulassung einer p y rotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 4 32) und § 14 der 
Dritten Verordnung zum Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 
(BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zulassu ngsbesc heid Nr. 12/77 
vom 23. Februar 1977 die nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Munition zur gewerbsmäßigen Herste llung zugelassen . 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Au !lagen: 

Raketenpfeifgeschoß, I 5 mm 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. KG 
Auf der Heide 
7 12 1 Cleebronn 

I. Zusätzlich zu der vorgeschrieben en Kennzeichnung ist jedes 
nachgebaute Stück der Munition mit dem nachstehend ange
gebenen Hinweis fü r die Verwendung zu versehen. 
" Nur aus zugelassenen Schreckschuß- oder Signalwaffen mit 
PTB-Zeichen unter Verwendung von 6 mm-Flobert-Platzpa
tronen verschießen. Mit dem offenen Hülsenende zue rst in den 
ste ts gereinigten Lauf oder Zusatzlauf einführen ; nie umge
kehrt! Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem 
Kopf halten. Auf freies Schußfeld und ausreichenden Ab
stand von brennbaren Objekten achten. Waffe niemals auf 
Menschen oder Tiere richten! 

Nur im Freien verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 J ahren verboten". 

2. Unfälle , die sich beim Umgang mit der Munition und bei 
ihrer Verwendung e reignet haben , sind der Bundesanstalt un
verzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage 1 zum Zulassungsbescheid 
angegebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unver
züglich vom Zulassungsinhaber anzuzeigen . 

4. Die kleinste Verpackungseinhe it des Herstellers (Ursprungs
verpackung) ist zusätz lich zu der vorgeschriebenen Kenn
zeichnu ng mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungsein
heit und dem Vermerk 

" Trocken lage rn - vor Feuchtigkeit schützen" 
und mit dem unter I. genannten Hin we is für die Verwendung 
zu versehen . 

5. Jedes nachgebaute Stück der Munition und die Urspmngs
verpackung ist mit dem Datum der Herste llung (Monat und 
J ahr) zu beschriften. 

Berlin 45 , den 23. 2. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fur Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und§ 14 der 
Dritten Verordnung zum Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 
(BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 17/77 
vom 17. Mai 1977 die nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: Raketenpfeifgeschoß mit Leuchtstern, 
rot, 15 mm 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. KG 
Auf der Heide 
7121 Cleebronn 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 
I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes 

nachgebaute Stück der Munition mit dem nachstehend ange
gebenen Hinweis für die Verwendung zu versehen 

,,Gebrauchsanweisung beachten!". 
2. Unfälle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei 

ihrer Verwendung ereignet haben, sind der Bundesanstalt un
verzüglich anzuzeigen. 

3. Die Ändemng der in der Anlage I zum Zulassungsbescheid 
angegebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unver
züglich vom Zulassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungs
verpackung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kenn
zeichnung mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungsein
heit und dem Vermerk 

"Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt!" 
und folgendem Hinweis für die Verwendung zu versehen: 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und § 14 der 
Dritten Verordnung zum Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 
(BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 18/77 
vom 17. Mai 1977 die nachstehend bezeichnete pyrotechnische 
Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: Raketenpfeifgeschoß mit Leuchtstern, 
grün, 15 mm 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. KG 
Auf der Heide 
7 I 21 Clee bronn 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 
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I. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist jedes 
nachgebaute Stück der Munition mit dem nachstehend ange
gebenen Hinweis für die Verwendung zu versehen 

"Gebrauchsanweisung beachten!". 
2. Unfälle , die sich beim Umgang mit der Munition und bei 

ihrer Verwendung ereignet haben, sind der Bundesanstalt un
verzüglich anzuzeigen. 

3. Die Änderung der in der Anlage I zum Zulassungsbescheid 
angegebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unver
züglich vom Zulassungsinhaber anzuzeigen. 

4. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungs
verpackung) ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kenn
zeichnung mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungsein
heit und dem Vermerk 

" Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt'" 
und folgendem Hinweis für die Verwendung zu versehen: 

"Nur aus zugelassenen Schreckschuß-oder Signalwaffen mit 
PTB-Zeichen unter Verwendung von 6 mm-Flobert-Platzpa
tronen verschießen. Mit dem offenen Hülsenende zuerst in den 
stets gereinigten Lauf oder Zusatzlauf einführen; nie umge
kehrt! Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem 
Kopf halten. Auf freies Schußfeld und ausreichenden Ab
stand von brennbaren Objekten achten. Waffe niemals auf 
Menschen oder Tiere richten! 

Nur im Freien verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten". 

5. Jedes nachgebaute Stück der Munition und die Ursprungs
verpackung ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und 
Jahr) zu beschriften. 

Berlin 45, den 17. 5. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fur Materialprufung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

"Nur aus zugelassenen Schreckschuß-oder Signalwaffen mit 
PTB-Zeichen unter Verwendung von 6 mm-Fiobert-Platzpa
tronen verschießen. Mit dem offenen Hülsenende zuerst in den 
stets gereinigten Lauf oder Zusatzlauf einführen; nie umge
kehrt! Waffe beim Schießen senkrecht nach oben über dem 
Kopf halten. Auf freies Schußfeld und ausreichenden Ab
stand von brennbaren Objekten achten. Waffe niemals auf 
Menschen oder Tiere richten! 

Nur im Freien verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten." 

5. Jedes nachgebaute Stück der Munition und die Urspmngs
verpackung ist mit dem Datum der Herstellung (Monat und 
Jahr) zu beschriften. 

Berlin 45, den 17. 5. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprufung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 



Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBL I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 28/77 vom 29. Jul i 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeiclmung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Feuerwerksgeschoß mit Lichtspurgold 
und Leuchistern grün, 15 mm 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. KG 
Auf der Heide 
7 121 Cleebronn 

I. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei iluer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

2. Die Änderung der in der Anlage I zum Zulassungsbescheid angegebenen 
Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zulassungs
iriliaber anzuzeigen. 

3. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit und dem Vermerk 

"Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! " 

und folgendem Hinweis fl.ir die Verwendung zu versehen: 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß-oder Signalwaffen mit PTB-Zei
chen unter Verwendung von 6 mm-Fiobert-Piatzpatronen verschießen. 
Mit dem offenen Hülsenende zuerst in den stets gereinigten Lauf oder 
Zusatzlauf einfuhren; nie umgekehrt' Waffe beim Schießen-senkrecht 
nach oben über dem Kopf halten. Auf freies Schußfeld und ausreichen
den Abstand von brennbaren Objekten achten. Waffe niemals auf Men
schen oder Tiere richten! 

Nur im Freien verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten." 

4. Die Ursprungsverpackung ist mit dem Datum der Herstellung (Monat 
und Jahr) zu beschriften. 

Berlin 45, den 29 . 7. 1977 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.- l ng . J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBL I S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBL I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 30/70 vom I. 8. 1977 die nachstehend bezeichnete 
pyroteclmische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Feuerwerksgeschoß mit Lichtspurgold 
und Leuchistern rot, I 5 mm 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. KG 
Auf der Heide 
7121 Cleebronn 

l. UnHille, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

2. Die Änderung der in der Anlage I zum Zulassungsbescheid angegebenen 
Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zulassungs
inhaber anzuzeigen . 

3. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers {Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit und dem Vermerk 

"Trocken lagern -vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt!" 

und folgendem Hinweis flir die Verwendung zu versehen: 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß-oder Signalwaffen mit PTB-Zei
chen unter Verwendung von 6 mm-Fiobert-Platzpatronen verschießen. 
Mit dem offenen Hülsenende zuerst in den stets gereinigten Lauf oder 
Zusatzlauf einfliluen; nie umgekehrt' Waffe beim Schießen senkrecht 
nach oben über dem Kopf halten. Auf freies Schußfeld und ausreichen
den Abstand von brennbaren Objekten achten. Waffe niemals auf Men
schen oder Tiere richten! 

Nur im Freien verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten." 

4. Die Ursprungsverpackung ist mit dem Datum der Herstellung {Monat 
und Jahr) zu beschriften. 

Berlin 45, den l. 8. 1977 

De r Präsident der 
Bundesanst a lt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-lng . J. Z eh r 

Bekanntmachung der Zulassung einer py rotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 29/77 vom I. August 1977 die nachstehend bezeiclmete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herst ellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: . 

Feuerwerksgeschoß mit Lichtspursilber 
und Leuchistern weiß, 15 mm 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. KG 
Auf der Heide 
7121 Cleebronn 

I. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei iluer Verwen
dung ereignet haben , sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

2. Die Änderung der in der Anlage I zum Zulassungsbescheid angegebenen 
Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zulassungs
inhaber anzuzeigen. 

3. Die kleinste Verpackungseinheit des Herstellers (Ursprungsverpackung) 
ist zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung mit dem Brutto
gewicht dieser Verpackungseinheit und dem Vermerk 

"Trocken lagern - vor Feuchtigkeit schützen. 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt'" 

und folgendem Hinweis flir die Verwendung zu versehen: 
"Nur aus zugelassenen Schreckschuß-oder Signalwaffen mit PTB-Zei
chen unter Verwendung von 6 mm-Fiobert-Piatzpatronen verschießen. 
Mit dem offenen Hülsenende zuerst in den stets gereinigten Lauf oder 
Zusatzlauf einfliluen; nie umgekelut! Waffe beim Schießen senkrecht 
nach oben über dem Kopf halten. Auf freies Schußfeld und ausreichen
den Abstand von brennbaren Objekten achten . Waffe niemals auf Men
schen oder Tiere richten! 

Nur im Freien verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 Jaluen verboten." 

4. Die Ursprungsverpackung ist mit dem Datum der Herstellung {Monat 
und Jalu) zu beschriften. 

Berlin 45, den I. 8. 1977 

Der Präsid e nt der 
Bundesanstalt für Ma te rialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBL I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 10/78 vom 23. Februar 1978 die nachstehende bezeich
nete pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Stern - Signalpatrone , rot , M 9/ 15 mm 

Zink-Feuerwerk GmbH &•Co. K.G. 
Auf der Heide 
7121 Cleebronn 

I . Unfalle , die sich beim Umgang mit der Munition und bei iluer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

2. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

3. Kennzeichnung der kleinsten Verpackungseinheit (Ursprungsverpackung) 
des Herstellers. 
Die Ursprungsverpackung ist neben der vorgeschriebenen Kennzeich
nung zusätzlich mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit und 
dem Vermerk: 

.Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt." 
und folgendem Hinweis flir die Verwendung zu versehen: 
"Die Patronen dürfen nur aus dafu.r vorgesehenen und zugelassenen 
Signalgebern mit PTB-Zeichen verschossen werden. 
Signalgeber beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten ; 
niemals auf Menschen oder Tiere richten. Auf freies Schußfeld und aus
re ichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! 
Kühl und trocken lagern." 

Berlin 45, den 23. 2. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und § 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 11 /78 vom 2. März 1978 die nachstehend bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: Stern - Signalpatrone, weiß, M 9/15 mm 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. K.G. Name und Anschrift 
des Antragstellers: Auf der Heide 

7121 Cleebronn 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 
I. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen

dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 
2. Die Änderung der in der Anlage I zu diesem Zulassungsbescheid ange

gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

3. Kennzeichnung der kleinsten Verpackungseinheit (Ursprungsverpackung) 
des Herstellers. 
Die Ursprungsverpackung ist neben der vorgeschriebenen Kennzeich
nung zusätzlich mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit und 
dem Vermerk: 

" Abgabe nur in ungeöffneterOriginalpackung erlaubt." 
und folgendem Hinweis ftir die Verwendung zu versehen: 
"Die Patronen dürfen nur aus dafli.r vorgesehenen und zugelassenen 
Signalgebern mit PTB-Zeichen verschossen werden. 
Signalgeber beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten; 
niemals auf Menschen oder Tiere richten. Auf freies Schußfeld und aus
reichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten. Nur im Freien 
verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! 
Kühl und trocken lagern". 

Berlin 45, den 2. 3. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Gütervom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) , und des§ 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23. Dezember 1969 (BGBI. I, S. 2394), zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I, 
S. 1713), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1200 vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrieb , zum überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Feuerwerkspulver 80 % 
Mehl bis 0,68 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3 3 84 Liebenburg 5 

BAM - PS- 046 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer 
Satz oder als Bestandteil pyrotech
nischer Sätze zugelassen. 

I. Gemäß§ 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unter "Einschrän
kung des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen 
bekanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen 
Satzes in eine andere Herstellungsstätte ist der Bundes
anstalt für Materialprüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45, den 30. 6. 1977 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

Bekanntmachung der Zulassung einer pyrotechnischen Munition 

Auf Grund von § 23 des Waffengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. März 1976 (BGBI. I S. 432) und§ 14 der Dritten Verordnung zum 
Waffengesetz vom 22. Dezember 1976 (BGBI. I S. 3770) wurde mit dem Zu
lassungsbescheid Nr. 12/78 vom I. März 1978 die nachstehende bezeichnete 
pyrotechnische Munition zur gewerbsmäßigen Herstellung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name und Anschrift 
des Antragstellers: 

Zulassungszeichen: 

Auflagen: 

Stern - Signalpatrone, grün, M 9/ 15 mm 

Zink-Feuerwerk GmbH & Co. K.G. 
Auf der Heide 
7121 Cleebronn 

I. Unfalle, die sich beim Umgang mit der Munition und bei ihrer Verwen
dung ereignet haben, sind der Bundesanstalt unverzüglich anzuzeigen. 

2. Die Änderung der in der Anlage 1 zu diesem Zulassungsbescheid ange
gebenen Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt unverzüglich vom Zu
lassungsinhaber anzuzeigen. 

3. Kennzeichnung der kleinsten Verpackungseinheit (Ursprungsverpackung) 
des Herstellers. 
Die Ursprungsverpackung ist neben der vorgeschriebenen Kennzeich
nung zusätzlich mit dem Bruttogewicht dieser Verpackungseinheit und 
dem Vermerk: 

"Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt." 
und folgendem Hinweis flir die Verwendung zu versehen: 
"Die Patronen dürfen nur aus daflir vorgesehenen und zugelassenen 
Signalgebern mit PTB-Zeichen verschossen werden. 
Signalgeber beim Schießen senkrecht nach oben über dem Kopf halten ; 
niemals auf Menschen oder Tiere richten. Auf freies Schußfeld und aus
reichenden Abstand zu brennbaren Objekten achten. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten! 
Kühl und trocken lagern." 

Berlin 45, den 1. 3. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 197 5 (BGBI. I, S. 2121 ), und des § 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23. Dezember 1969 (BGBI. I, S. 2394) , zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I, 
S. 1713), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1200 I vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Feuerwerkspulver 75 %, 0,3- 0,7 mm 

W ANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS- 047 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer 
Satz oder als Bestandteil pyrotech
nischer Sätze zugelassen 

I. Gemäß§ 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unter "Einschränkung 
des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen be
kanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen 
Satzes in eine andere Herstellungsstätte ist der Bundes
anstalt für Materialprüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

,Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 



Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12001 vom 30. Juni 1977 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert: 

Feuerwerkspulver 75 %, 0,3 - 0,7 rum 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM- PS - 047 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Feuerwerkspulver 75 %, 0,3 - l ,5 rum 

Die Einschränkung des Verwendungsbereiches und die Auflagen 
des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12001 vom 30. Juni 1977 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert: 

Feuerwerkspulver 75 %, 0,3-0,7 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM- PS - 047 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage l zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Feuerwerkspulver 7 5 %, 0,5 - I ,2 rum 

Die Einschränkung des Verwendungsbereiches und die Auflagen 
des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fur Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1200 I vom 30. Juni 1977 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert: 

Feuerwerkspulver 75 %, 0,3 - 0,7 rum 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co, 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 047 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Feuerwerkspulver 75 %, 0,7 - 1,68 rum 

Die Einschränkung des Verwendungsbereiches und die Auflagen 
des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45, den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes. über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefahrlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I , S. 212 1), und des§ 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23. Dezember 1969 (BGBI. 1, S. 2394), zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I, 
S. 1 713) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12002 vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu-
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Feuerwerkspulver 75 %, 2,5 - 3,5 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 048 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer 
Satz oder als Bestandteil pyrotech
nischer Sätze zugelassen. 

I. Gemäß § 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unter " Einschrän
kung des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen 
bekanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen 
Satzes in eine andere Herstellungsstätte ist der Bundes
anstalt für Materialprüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45, den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I , S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Gü
ter vom 6. August 1975 "(BGBI. I, S. 2121), und des§ 14 der Zwei
ten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 23. Dezem
ber 1969 (BGBI. I, S. 2394) , zuletzt geändert durch die Dritte Ver
ordnung zur Änderung der Zweiten Berordnung zur Durchführung 
des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I, S. 1713), 
wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12003 vom 30.6.1977 der 
nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz zum Vertrieb, zum 
Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: Feuerwerkspulver 75 %, 3,5 - 8,0 mm 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 049 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz 
oder als Bestandteil pyrotechnischer 
Sätze zugelassen. 

I. Gemäß§ 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem Ver
wender die im Zulassungsbescheid unter " Einschränkung des 
Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen bekanntzu
geben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen Satzes in 
eine andere Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt für Material
prüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45 , den 30.6.1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12004 vom 30 . Juni 1977 er
teilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert: 

Feuerwerkspulver 75 %, Mehl bis 0,68 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 050 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage I zu diesem Nachtrag . 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Feuerwerkspulver 75 % 
Mehl bis 0 ,31 mm 

Die "Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auflagen 
des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nacl.trag. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121) , und des§ 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23. Dezember 1969 (BGBI. I , S. 2394), zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I, 
S. 1713), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12004 vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Feuerwerkspulver 75 %, Mehl bis 0 ,68 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM -PS -050 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz 
oder als Bestandteil pyrotechnischer Sätze 
zugelassen. 

I. Gemäß § 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unter ,,Einschränkung 
des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen be
kanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen Satzes 
in eine andere Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt für 
Materialprüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45, den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12004 vom 30.6.1977 erteilte 
Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: Feuerwerkspulver 75 %, 
Mehl bis 0,68 mm 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird erweitert: 

W ANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 

3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 050 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die Be
schaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der Grenzen 
der Korngröße und der Korngrößenverteilung entsprechend der 
Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Feuerwerkspulver 7 5 % 
Mehl bis 0,16 mm 

Die " Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Aufla
gen des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45, den 30.6.1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 



Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vum 25. August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121 ), und des§ 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23 . Dezember 1969 (BGBI. I, S. 2394), zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28 . Juni 1976 (BGBI. I, 
S. 1713), wurde mit dem Zulassungsbeschein Nr. 12005 vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Feuerwerkspulver 75 % 
WK 0 ,3 - 0,7 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 051 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz 
oder als Bestandteil pyrotechnischer Sätze 
zugelassen. 

I. Gemäß § 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unter "Einschränkung 
des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen be
kanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen Satzes 
in eine andere Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt für 
Materialprüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45, den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fur Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12005 vom 30. Juni 1977 er
teilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert : 

Feuerwerkspulver 7 5 % 
WK 0,3 - 0 ,7 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
33 84 Liebenburg 5 

BAM - PS - 051 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage 1 zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Feuerwerkspulver 75 % 
WK 0 ,3 - 1,5 mm 

Die "Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auflagen 
des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

--- - - - - ---- - - - --- -- - - --------------- - -------:- - --- -- -- ---- --- ---- -- --- - ------ - -- - ------ - ---

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I , S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I , S. 2121) , unddes § 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23. Dezember 1969 (BGBI. I , S. 2394), zuletzt gehndert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I, 
S. 1 713) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12006 vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Feuerwerkspulver 75 % 
Erle, 0,3 - 0,7 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 052 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz 
oder als Bestand teil pyrotechnischer Sätze 
zugelassen . 

1. Gemäß§ 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unter "Einschränkung 
des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen be
kanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen Satzes 
in eine ·andere Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt für 
Materialprüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12006 vom 30. Juni 1977 er
teilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert: 

Feuerwerkspulver 7 5 % 
Erle, 0,3- 0 ,7 mm 

WANO Scl,warzpu lver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 052 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage 1 zu diesem Nachtrag . 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Feuerwerkspulver 7 5 % 
Erle, 0,7 - 1,68 mm. 

Die "Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auflagen 
des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H . S w a r t 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändertdurch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I , S. 2121 ), und des § 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23. Dezember 1969 (BGBI. I , S. 2394) , zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchftihrung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I, 
S. I 713) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12007 vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwend ungsbereiches: 

Auflagen: 

Feuerwerkspu lver 7 5 % 
Erle, I ,68 - 2,5 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 053 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz 
oder als Bestandteil pyrotechnischer Sätze 
zugelassen . 

I. Gemäß § 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unt er ,,Einschränkung 
des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen be
kanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen Satzes 
in eine andere Herstellungsstätte ist der Bundesanstalt für 
Materialprüfung unverzüglich anzuzeige n. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vom 25. August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I , S. 2121), und des§ 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchftihrung dieses Gesetzes vom 
23. Dezember 1969 (BGBI. I , S. 2394) , zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I , 
S. 1713) , wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12008 vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und zur Verwendung zu
gelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers : 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Feuerwerkspulver 75 % 
Erle, Mehl bis 0 ,68 mm 

WANO Scitwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3 384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 054 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer Satz 
oder als Bestand teil pyrotechnischer Sätze 
zugelassen. 

I. Gemäß § 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unter ,,Einschränkung 
des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen be
kanntzugeben . 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen Satzes 
in eine andere Herstellungsstätte ist der Bundesanst alt für 
Materialprüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 
Der Präsident der 

Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

------- _ _ I_ ------.-- -- -------- - ----- --- - ------ ---------· -- ---------- - ----------------- - - --- I 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12008 vom 30. Juni 1977 er
teilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulas3u ngszeichen: 

wird wie folgt erweitert: 

Feuerwerkspulver 75 % 
Erle, Mehl bis 0 ,68 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 054 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Feuerwerkspulver 75 % 
Erle, Mehl bis 0,3 I mm. 

Die Einschränkung des Verwendungsbereiches und die Auflagen des 
Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rcr. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12008 vom 30. Juni 1977 er
teilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert : 

Feuerwerkspulver 75 % 
Erle, Mehl bis 0,68 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 054 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Feuerwerkspulver 7 5 % 
Erle, 0 ,15 - 0 ,35 mm. 

Die Einschränkung des Verwendungsbereiches und die Auflagen des 
Zulassungsbesch eides ge lten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12013 vom 30. Juni 1977 er
teilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert : 

Goldregenpulver 49 %, 
0,3 - 1,5 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 059 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die Be
schaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der Grenzen 
der Komgröße und der Korngrößenverteilung entsprechend der 
Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Goldregenpulver 49 % 
Mehl bis 0,68 mm 

Die " Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auf
lage n des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45, d en 18. 4. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fur Materialprufung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. H. T r e u m an n 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12015 vom 30. Juni 1977 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert : 

Zündschnurpulver 68 %, 
0,2 - 0 ,7 mm 

WANO Schwarzpulver GinbH & Co. 
Kunigunde KG · · 
3 3 84 Liebenburg 5 

BAM - PS - 06 1 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die Be
schaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der Grenzen 
der Korngröße und der Korngrößenverte ilung entsprechend der 
Anlage l zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyro technischen Satzes lautet: 

Zündschnurpulver 68 % 
0 ,2 - 1,0 mm 

Die " Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auf
lage n des Zulassungsbescheides gelte n auch für diesen Nachtrag . 

Berlin 45, den 18. 4. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprufung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. H. Treu m an n 

---- - ---- --- -- - - -- - -- - - -- --- - ---- - ---- - -- - - ~- --- - ---- - ---- - - - -- -- --- - ---- - ---- - - - -- -- ---

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgef<ihrliche Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBl. I, S. 1358), zuletzt geändert dürch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I , S. 2 12 1), und des § 14 der 
Zweiten Ve rordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23. Dezember 1969 (BGBl. I, S. 2394) , zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBl. l , 
S. 17 13), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1201 6 vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Jagdschwarzpulver 75 % Erle, 
0,2 - 1,2 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 062 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer 
Satz oder als Bestandteil pyrotechnischer 
Sätze zugelassen. 

l. Gem äß § 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Ver wender die im Zulassungsbescheid unter " Einschrän
kung des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen 
bekanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechnischen 
Satzes -in eine andere Herstellungsstätte ist der Bundes
ans t alt für Materialprüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45, den 30. 6. 1977 

Der Präs ident der 
Bundesanstalt fur Materialprufung 

Im Auftrag 

Dir. u . Prof. Dr. rer. nat . K.-H. S w a r t 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 2016 vom 30. 6. 1977 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt erweitert : 

Jagdschwarzpulver 75 %, 
Erle, 0 ,2 - 1,2 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 062 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Jagdschwarzpulver 75 %, 
Erle, 0,2 - 1,04 mm 

Die " Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auf
lagen des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45, den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
·· py-rotechnischen Satzes · 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12016 vom 30. 6. 1977 
erteilte Zulassung des 'pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert: 

Jagdschwarzpulver 75 %, 
Erle, 0,2 - I ,2 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS- 062 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Jagdschwarzpulver 75 %, 
Erle, 0,15 - 0,43 mm 

Die " Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auf
lagen des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45, den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines 
pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12016 vom 30. 6. 1977 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert: 

Jagdschwarzpulver 75 %, 
Erle , 0,2 - 1,2 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 062 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die 
Beschaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der 
Grenzen der Korngröße und der Korngrößenverteilung 
entsprechend der Anlage l zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet : 

Jagdschwarzpulver 75 %, 
Erle , 0,2- 0,7 mm 

Die "Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auf
lagen des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45, den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S wart 

--- - - - - - - - -- - -- ----- - --- - ----- - - --- -- --- - ---~- --- ------- -- --------- - ------- - - - ------- - ---

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12016 vom 30. Juni 1977 er
teilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: Jagdschwarzpulver 75 %, 
Erle 0,2 - I ,2 mm 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

Zulassungszeichen: BAM - PS - 062 

wird wie folgt erweitert: 
Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die Be
schaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der Grenzen 
der Korngröße und der Korngrößenverteilung entsprechend der 
Anlage l zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Jagdschwarzpulver 75 % 
Erle , 0, 70 - 0,93 mm 

Die "Einschränkung des Yerwendungsbereiches" und die Auf
lagen des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45 , den 18. 4. 1978 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. H. T r e u m a n n 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 12016 vom 30. Juni 1977 er
teilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erweitert: 

Jagdschwarzpulver 75 %, 
Erle 0,2 - 1,2 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 062 

Bei gleicher chemischer Zusammensetzung ändert sich die Be
schaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der Grenzen 
der Korngröße und der Korngrößenverteilung entsprechend der 
Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Jagdschwarzpulver 75 % 
Erle, 0,93 - I ,04 mm 

Die " Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auf
lagen des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 45 , den 18. 4. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. H. T r e u m an n 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 20 I 6 vom 30. Juni 1 977 er
teilte Zulassung des pyrotechnischen Satzes 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt erwe itert : 

Jagdschwarzp ulver 75 %, 
Erle 0,2 - I ,2 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3 3 84 Liebenburg 5 

BAM - PS - 062 

Bei gleicher chemischer Zusammense tzu ng ändert sich die Be
schaffenheit des pyrotechnischen Satzes bezüglich der Grenzen 
der Korngröße und der Korngrößenverteilung entsprechend der 
Anlage I zu diesem Nachtrag. 

Die Bezeichnung dieses pyrotechnischen Satzes lautet: 

Jagdschwarzpulver 7 5 % 
Erle, 0,44 - 0, 70 mm 

Die " Einschränkung des Verwendungsbereiches" und die Auf
lagen des Zulassungsbescheides gelten auch für diesen Nachtrag. 

Berlin 4 5, den I 8. 4. 1978 

Der Präsident de r 
Bundesanstalt flir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dr. rer. nat. H. Treu m a n n 
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Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflagen: 

Böllerpulver 70 %, 0 ,2 - 2,0 mm 

WANO Schwarzpulver GmbH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 064 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer 
Satz oder als Bestand teil pyrotechnischer 
Sätze zugelassen. 

I. Gemäß § 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unter " Einschrän
kung des Verwendungsbereiches" gemachten Ausführungen 
bekanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des py rotechnischen 
Satzes in eine andere Herstellungsstä tte ist der Bundes
anstalt für Materialprüfung unverzügli ch anzuzeigen. 

Berlin 45, den 30. 6. I 977 

Der Präs ident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w a r t 

~--- - - - - ----- --- ---- - - ----- - -- --- --- - - - - - --
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Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

_________ _ _______ ___ ______ __ _ _ ______ ____ __ _ _ l 
Auf Grund des § 4 des Gese tzes über explosionsgefährli che Stoffe 
vom 25 . August I 969 (BGBI. I, S. I 358), zu letzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Guter vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2 I 2 I ), und des § 14 der 
Zwetten Verordnung zur Durchführung dieses Gese tzes vom Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefii hrliche Stoffe 
vo m 25. August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121 ), und des§ 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23. Dezember I 969 (BGBI. I, S. 2394), zu letzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zu r 
Durchführung des Sprengstoffgese tzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I, 
S. I 7 13), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1201 7 vom 
30. Juni I 977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zu m Vertrieb , zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Auflage n: 

Muskelpulver 7 5 %, 0,2 - I ,0 mm 

WANO Schwarzpulver Gm bH & Co. 
Kunigunde KG 
3384 Liebenburg 5 

BAM - PS - 063 

Der Stoff ist nur als pyrotechnischer 
Satz oder als Bestandteil pyrotechnischer 
Sätze zugelassen. 

I. Gemäß§ 14 Abs. 3 der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem 
Verwender die im Zulassungsbescheid unter "Einschrän
kung des Verwendungsbereiches" ge machten Ausführungen 
bekanntzugeben. 

2. Jede Verlagerung der Produktion des pyrotechn ischen 
Satzes in eine andere Herstellungsstätte ist der Bundes
anstalt für Materialprüfung unverzüglich anzuzeigen. 

Berlin 45, den 30. 6. I 977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt fur Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. re r. nat. K.·H. S w a rt 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnischen Satzes 

Auf Grund des § 4 des Gese tzes über explosionsgefahrliehe Stoffe 
vo m 25 . August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Gütervom 6. August 1975 (BGBI.l , S. 2121), und des§ 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vo m 
23 . Dezember I 969 (BGBI. I , S. 2394), zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnu ng zu r Änderung der Zweiten Verordnung zu r 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vo m 28. Juni I 976 (BGBI. I, 
S. I 713), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. I 201 8 vom 
30. Juni 1977 der nachstehend bezeichnete pyrotechnische Satz 
zum Vertrie b, zum Überlassen an andere und zur Verwendung 
zugelassen. 

I 

23: Dezember I 969 (BGBI. I, S. 2394) , zuletzt geändert durch die 
Dntte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengs toffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. 1, 
S. I 713), wurde mtt dem Zulassungsbescheid Nr. 11 89 vom 
22. März 1978 das nachstehend bezeichne te Sprengzubehör zum 
Vertneb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zuge
lassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassu ngszeichen: 

Einschränkung des 
Verwe ndungsbereiches: 

Bestimmungen 
für di e Verwendung: 

Auflagen : 

ANC-Mischladegerät , T yp HS 77 

Haniel Sprengtechnik GmbH 
4100 Duisburg-Rohrort 

BAM - ML - 07 

Nicht für unter Tage 

1. Mit dem Mischladegerät dürfe n nur 
zugelassene Gesteinsprengstoffe, d ie 
aus gepnlltem Ammoniumnitrat und 
Dieselöl bestehen, hergestellt und ein
geblasen werden. 

2. Der zu m Ein blase n des Sprengstoffs 
zulässige Luftdruck darf den Wert von 
1,6 bar nicht überschreiten. 

3. Das verwer.dete Schlauchmaterial oder 
das Laderohr mu ß eine n elektrischen 
Widerstand vo n weniger als J08 Ohm 
aufweisen. 

I. Ge mäß § 12 Abs. 3 der I. SprengV sind dem Verwende r die 
im Zulassungsbescheid unter " Einschränkung des Verwen
dungsbereiches" und " Bestimmungen für die Verwendung" 
ge machten Ausführungen bekanntzugeben. 

2. Weitere ANC-Mischladegeräte vom Typ HS 77 , die nach den 
gleichen als Bestand teil zum Zulassungsbescheid Nr. 11 89 
gehörigen Zeichnungen, Unterlage n und Angaben gebaut sind 
und deren Au fba u und Funktionsweise mit diesem Gerät 
identisch ist, sind bei ihrem jeweils ersten Einsatz der Berg
bau-Versuchsstrecke und der Zulassungsbehörde zur Begut
achtung vorzustellen. 

3. Dem Gerät ist bei der Auslieferung die in der Zulassung fest
gelegte Bedienungs- und Wartungsa nleitung beizu fügen. 

Berlin 45, den 22. 3. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt ftir Materialprüfung 

Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. rer. nat. K.-H. S w ar t 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 108 vom 8. März 1971 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Pracht-Rakete 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Comet GmbH 
Pyrotechnik-Apparatebau 
Vieländer Weg 14 7 
2850 Bremerhaven-Wulsdorf 

Zulassungszeichen: BAM - P II - 0736 

wird wie folgt geändert: 

1. Die dem Zulassungsbescheid Nr. 108 vom 8. März 1971 bei
gefügte Anlage 1 mit den Blättern 1 bis 4 wird ungültig und 
durch die diesem 2. Nachtrag zum Zulassungsbescheid Nr. 
108 beigefügte Anlage 1 mit insgesamt 3 Seiten ersetzt. 

Berlin 45 , den 27. 2. 1978 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialpriifung 

Im Auftrag 

Dr. -lng. J. Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Zündmittels 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 864 vom 8. 5. 1974 erteilte 
Zulassung der Wettersprengschnur der Klasse 111 

Bezeichnung: Wetter-Dynacord 4 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: BAM- WSS III - 001 

wird wie folgt geändert: 
I. Im Abschnitt "Bestimmungen für die Verwendung" ist 
a) im Punkt 5. der Ausdruck "der Klasse II oder der Klasse III " 

ersatzlos zu streichen, 
b) fo lgender Punkt 6. hinzuzufügen: 

" 6. Die Verwendung von Wettersprengstoff der Klasse I in 
Verbindung mit der Wettersprengschnur Wetter-Dynacord 4 
ist nur dann zulässig, wenn dies im Zulassungsbescheid des 
Wettersprengstoffs ausdrücklich vermerkt ist". 

2. Der Zulassungsbescheid Nr.864 ist mit folgender zusätzlicher 
Auflage verbunden: 
Jede Verlagerung der Produktion in eine andere Herstellungs
stätte ist der Bundesanstalt für Materialprüfung anzuzeigen 
und der Berggewerkschaftlichen Versuchsstrecke in 
Dortmund-Derne ist aus der neuen Produktion ein Prüf-
muster zu überlassen. 

Berlin 45, den II. 8. 1977 
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Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Z e h r 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBl. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Gütervom 6. August 1975 (BGBl. I, S. 2121), und des§ 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23 . Dezember 1969 (BGBI. I, S. 2394), zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBI. I, 
S. 1713), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1162 vom 
30. Juni 1977 das nachstehend bezeichnete Zündmittel zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen 
für die Verwendung: 

Auflagen: 

Vorbrenner für Baker-Setzgeräte 

Bermite Saugus 
22116 West Soledad Canyon Road 
Saugus, California 91350, USA 

Schiumberger Verfahren 
3000 Hannover 

BAM - Z- 001 

Nicht für untertage 

1. Ausschließlich zur Verwendung in 
Baker-Setzgeräten für Tiefbohrun
gen. 

2. Der Vorbrenner darf für höchstens 
eine Stunde Temperaturen bis zu 
2050 C ausgesetzt werden. 

Gemäß § 14 (3) der 2. DV Sprengstoffgesetz sind dem Verwender 
die im Zulassungsbescheid unter " Einschränkung des Verwendungs
bereichs" und "Bestimmungen für die Verwendung" gemachten 
Ausführungen bekanntzugeben. 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J. Zeh r 

Bekanntmachung der Zulassung eines Zündmittels 

Auf Grund des § 4 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 25 . August 1969 (BGBI. I, S. 1358), zuletzt geändert durch 
den § 13 Abs. 7 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher 
Gütervom 6. August 1975 (BGBI. I, S. 2121), und des§ 14 der 
Zweiten Verordnung zur Durchführung dieses Gesetzes vom 
23 . Dezember 1969 (BGBI. I, S. 2394) ,zuletzt geändert durch die 
Dritte Verordnung zur Änderung der Zweiten Verordnung zur 
Durchführung des Sprengstoffgesetzes vom 28. Juni 1976 (BGBl. I, 
S. 1713), wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1157 vom 
30. Juni 1977 das nachstehend bezeichnete Zündmittel zum Ver
trieb, zum Überlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen 
für die Verwendung: 

Pulverzünder für Baker Setzgeräte 

Jak Industries, lnc. 
10920 South Painter Ave. 
Santa Fe Springs, Calif. 90670 

Schiumberger Verfahren 
3000 Hannover 

BAM - ZEPA - 002 

Nicht für untertage 

1. Ausschließlich zur Verwendung in 
Baker-Setzgeräten für Tiefbohrungen 

2. Der Zünder darf höchstens eine Stunde 
Temperaturen bis zu 205 oc ausgesetzt 
werden 

Berlin 45 , den 30. 6. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J . Zeh r 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffs 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 230 vom 18. März 197 1 er
teilte Zulassung des Gesteinsprengstoffs 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zu1assungszeichen : 

wird wie folgt geändert : 

Knaufex 

Gebr. Knauf 
Westdeu tsche Gipswerke 
8715 Iphofen 

BAM - PAC - 015 

Im Abschnitt "Bestimmungen für die Verwendung" ist der Aus
druck "Einbringen auch in loser Form gestattet" zu streichen und 
zu ersetzen durch "Sprengstoff darf nur ohne Patronenhülle ver
wendet werden". 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 230 sowie der I. Nach
trag hierzu vollinhaltlich weiter. 

Berlin 4 5, den II. 7. 1977 

Der Präs ident de r 
Bundesanstalt für Materia,lprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-l ng. J. Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffs 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 308 vom 13 . Juli 1971 er
teilte Zulassung des Gesteinsprengstoffs 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einfül1rers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Avanal 

Rudex 
Belgrad / Jugoslawien 

Allgemeine Vertriebsgesellschaft für 
Auslandssprengmittel mbH 
41 50 Krefeld 

BAM - PAC - 01 7 

Im Abschnitt " Bestimmungen für die Verwendung" ist der Aus
druck " Einbringen auch in loser Form gestattet" zu streichen und 
zu ersetzen durch " Sprengstoff darf nur ohne Patronenhülle ver
wendet werden" . 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 308 sowie der I . und 
2. Nachtrag hierzu vo llinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den II. 7. 1977 

Der Prä sident der 
Bundesanstalt für Ma terialprüfu ng 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

--- - - - --- ----- --- - - --- - --- - --- - ----- - --- - - - -~--- -------- - - ---- - ---- - --------- - -------- --- --

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffs 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 309 vom 16. Juli 197 1 er
teilte Zulassu ng des Gesteinsprengstoffs 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Sitz 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert : 

Avanex 

Rudex 
Belgrad/ Jugoslawien 

Allgemeine Vertriebsgesellschaft 
für Auslandssprengmittel mbH 
4150 

BAM - PAC - 01 8 

Im Abschnitt " Bestimmungen für die Verwendung" ist der Aus
druck " Einbringen auch in loser Form gestattet" zu streichen und 
zu ersetzen durch "Sprengstoff darf nur ohne Patronenhülle ver
wendet werden". 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 309 sowie der I. und 
2. Nachtrag hierzu vo llinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den II. 7. 1977 

De r Präside nt de r 
Bundesanstalt für Mat erialprüfung 

Im Auftrag 

Ud . Dir. u. Prof. Dr.- lng. J . Zeh r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffs 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 5 50 vom 28. August 1972 
erteilte Zulassung des Gesteinsprengstoffs 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
de.s Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Andex I 

Wasagchemie Sythen GmbH 
4358 Haltern/Westf. 

BAM- PAC - 022 

I. Im Abschnitt "Bestimmungen für die Verwendung" ist der 
Ausdruck "Verwendung in loser Form zulässig" zu streichen 
und zu ersetzen durch " Sprengstoff darf nur ohne Patronen
hülle verwendet werden". 

2. Der Zulassungsbescheid Nr. 550 ist mit fo lgender zusätzlicher 
Auflage verbunden: 
Jede Verlagerung der Produktion auf eine andere Herstellungs
stätte ist der Bundesanstalt für Materialprüfung anzuzeigen. 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 5 50 sowie der I. 
Nachtrag hierzu vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45, den 28. 7. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J . Z e h r 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffs 

Die mit dem Zulassunsbescheid Nr. 929 vom 8. Oktober 1974 er
teilte Zulassung des Gesteinsprengstoffs 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Wandex I I Wasex 

Spreng-lmport 
J. Waldenmeier 
8860 Nördlingen 

BAM - PAC - 024 

Im Abschnitt " Bestimmungen für die Verwendung" ist der Aus
druck "Verwendung in loser Form zulässig" zu streichen und zu 
ersetzen durch " Sprengstoff darf nur ohne Patronenhülle verwen
det werden". 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 929 sowie der I . und 
2. Nachtrag hierzu vollinhaltlich weiter. 

Berlin 45 , den 1 I. 7. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd . Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J . Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffs 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1075 vom I. Juni 1976 er
teilte Zulassung des Gesteinsprengstoffs 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Dynex 1 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 

BAM - PAC - 027 

lmAbschnitt " Bestimmungen für die Verwendung" ist der Aus
druck " Verwendung in loser Form zulässig" zu streichen und zu 
ersetzen durch "Sprengstoff darf nur ohne Patronenhülle verwen
det werden". 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 1075 vollinhaltlich 
weiter. 

Berlin 45 , den 1 I. 7. 1977 

52 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auflrag 

Ltd. Dir. u . Prof. Dr.·lng. J . Zeh r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffs 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 978 vom 3. Juni 1975 er
teilte Zulassung des Gesteinsprengstoffs 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wir folgt geändert: 

Hanal I 

Haniel Sprengtechnik GmbH 
4100 Duisburg 13 

BAM - PAC - 025 

Im Abschnitt "Bestimmungen für die Verwendung" ist der Aus
druck " Verwendung in loser Form zulässig" zu streichen und zu 
ersetzen durch "Sprengstoff darf nur ohne Patronenhülle ver
wendet werden". 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 978 vollinhaltlich 
weiter. 

Berlin 45 , den I I. 7. I 977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-lng. J. Z e h r 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines Gesteinsprengstoffs 

Die mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1074 vom I . Juni 1976 er
teilte Zulassung des Gesteinsprengstoffs 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Sitz 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Dynex 2 

Dynamit Nobel AG 
521 0 Troisdorf 

BAM - PAC - 028 

Im Abschnitt "Bestimmungen für die Verwendung" ist der Aus
druck " Verwendung in loser Form zulässig" zu streichen und zu 
ersetzen durch "Sprengstoff darf nur ohne Patronenhülle verwen
det werden". 

Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 1074 vollinhaltli ch 
weiter. 

Berlin 45, den II. 7. 1977 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materia lprüfung 

Im Auftrag 

Ltd. Dir. u. Prof. Dr.-Ing. J . Zeh r 



Rechtliche Grundlagen der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) 

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) vom 1. September 1964 
(Auszug aus: Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2. 9. 1964, S. 1) 

§ 1 Zweck 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung soll die Entwicklung der deutschen Wirtschaft för
dern, indem sie Bundesaufgaben nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande Berlin 
nach § 7 erfüllt. 

§ 2 Aufgabe 

(1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Materialforschung entsprechend 
ihrer Zweckbestimmung zu betreiben und die Materialprüfung sowie die chemische Si
cherheitstechnik stetig weiterzuentwickeln. 

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes Ergebnis ihrer Arbeit soll auf 
der Erkenntnis aller von ihr gepflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete beruhen. 

(3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbeiten hat die Bundesanstalt 
zu sammeln, zu ordnen und der Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen. 

§4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung 

{1) Oie Bundesanstalt berät die Bundesministerien. 

{2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister für Wirtschaft oder im Ein~ 
vernehmen mit ihm von anderen Bundesministern übertragen werden. 

{3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten soll sie in den Grenzen ihrer 
Aufgaben entsprechen. 

§ 5 Aufträge 

Oie Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft oder von Einrichtungen der 
Verbraucher und der Verbraucherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der§§ 2 und 
3 erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach ihrer Auffassung keine 
wissenschaftlich wertvollen Erkenntnisse erwarten läßt oder deren Ergebnisse weder 
volkswirtschaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von Belang sind. 

Gesetz zu dem Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 

§ 6 Zusammenarbeit 

( 1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Verbindung zum Bundesminister 
für Wirtschaft und wirkt mit in den technischen Ausschüssen der Bundesministerien, dem 
Deutschen Normenausschuß (DNA), der Internationalen Normenorganisation (ISO) und 
anderen nationalen, internationalen oder supranationalen Stellen, die für die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung von Bedeutung sind. 

{2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen Hochschulen und Instituten, 
den staatlichen Materialprüfämtern und den Verbänden für Materialprüfung. 

§7 Aufgaben im Land Berlin 

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die Aufgaben eines staatlichen 
Materia !pr üfungsa mtes. 

§8 Gebühren 

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen Gebühren nach einer Gebüh
renordnung, welche der Zustimmung des Bundesministers für Wirtschaft bedarf. 

§ 12 I nkrafttreten 

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft; gleichzeitig treten der Erlaß vom 
20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr. 165 vom 28. August 1954, BWM BI 1954 '>. 367) 
und die zu seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956 {Bundesanzeiger 
Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWMBI1956S. 114) und vom6. November1962 (Bun· 
desanzeiger Nr. 220 vom 20. November 1962, BWM BI 1962 S. 2411 außer Kraft. 

Bann, den 1. September 1964 
z 4-44 0219-

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker 

über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (AD R) vom 18. August 1969 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1969, Teil II, S. 1489) 

Artikel 1 

Dem in Genf am 13. Dezember 1957 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichne
ten Europäischen Übereinkommen vom 30. September 1957 iJ:Jer die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) einscbließlich der Anlagen in ihrer am 
29. Juli 1968 geänderten Fassung wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachste
hend, die Anlagen A und B werden in einem Anlagenband veröffentlicht. 

Artikel4 

(1) Zuständig für die Ausführung des Übereinkommens sind 

3. die Bundesanstalt für Materialprüfung für die Zulassung der Bauart von Verpackungen 
und für die Genehmigung der Beförderung ohne Schutzbehälter; 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe vom 13. September 1976 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1976, Teil I, S. 2737) 

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt für Materialprüfung 

(1) Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesministers für Wirtschaft; 
sie ist eine Bundesoberbehörde. 

§ 45 Aufgaben der Bundesanstalt für Materialprüfung 

Die Bundesanstalt für Materialprüfung ist zuständig für die Durchführung und Auswer
tung physikalischer und chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen sowie für 
die ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

§53 lnkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1977 in Kraft. Die Vorschriften, die zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen und allgerneinen Verwaltungsvorschriften ermächtigen, treten am 
Tage nach der Verkündung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Sonn, den 18. August 1969 

Der Bundespräsident Heinemann 

Der Bundeskanzler Kiesinger 

Für den Bundesminister für Verkehr 
Der Bundesminister für das Fast- und Fernmeldewesen Oollinger 

Der Bundesminister des Auswärtigen Brandt 

(2) Mit dem ln krafttreten dieses Gesetzes tritt das Sprengstoffgesetz vom 25. August 1969 
außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Bann, den 13. September 1976 

Der Bundespräsident Scheel 

Der Bundeskanzler Schmidt 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

Waffengesetz vom 19. September 1972 in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 
(Auszug aus: Bundesgesetzblatt 1976, Teil I, S. 432) 

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition 

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen Antriebsvorrich
tung darf nur eingeführt, sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder ge~ 
werbsmäßig hergestellt werden, vvenn sie ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Be
zeichnung nach von der Bundesanstalt für Materialprüfung zugelassen ist. 

{2) Die Zulassung ist zu versagen, 
1. Soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgütern des Benutzers oder Dritter 

bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht gewährleistet ist, 
2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaffenheit, 

Maße, den höchstzulässigen normalen oder überhöhten Gebrauchsgasdruck und die 
Bezeichnung ( § 26 Abs. 1 I nicht entspricht, 

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Beständigkeit dem je-
weiligen Stand der Technik nicht entspricht. 

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden auf pyrotechnische Munition, die für die Bundeswehr, 
den Bundesgrenzsdlutz, die Bundeszollverwaltung oder die Polizeien der Länder herge
stellt und ihnen überlassen wird. 

(4) Die Bundesanstalt für Materialprüfung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Erfor
dernis der Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öffentliche Interessen nicht entge
genstehen, insbesondere wenn die in Absatz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr 
oder zum sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes bestimmt sind. 

{5) § 21 Abs. 5 ist entsprechend anzuwenden. 

Bann, den 8. März 1976 

Der Bundesminister des lnnern Maihafer 

III 
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